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Herzlichen Glückwunsch 

Am 1. Januar 1991 ist Berlins ältester Strafverteidiger, Prof. Dr. Dr. Dr. Ernst Heinitz 89 Jahre alt geworden. 21 .. 

seinem 85. Geburtstag würdigte die BILD-Zeitung den Senior der Berliner Strafverteidiger mit der Überschrift "85 unc 

kein bißchen greise". Das gilt heute immer noch: "89 und kein bißchen greise." 

Der Lichtblick freut sich, daß sich sein Ehrenredakteur bester Gesundheit erfreut und immer noch geistig rege 

seine Arbeit leistet. Wir haben ja in der vereinigten Stadt Berlin eine Menge von Strafverteidigern, aber keinen, der 

eine solche Reputation aufweisen kann wie dieser Mann. Trotz seines hohen Alters hat er bis vor kurzem noch Mandate 

übemonunen. Für ihn war niemals wichtig, was seine Klienten an Honoraren zahlen konnten, für ihn war der Mensch 

wichtig. 

Im vorigen Jahr haben wir ihn zu unserem Ehrenredakteur ernannt. Bei dieser Gelegenheit erklärte die Justiz

senatorin, Frau Prof. ]utta Limbach, daß sie in ihrer Studienzeit bei Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. Ernst Heinitz Vorlesungen 

hatte . Mit Fug und Recht kann man sagen, daß eigentlich jeder Jurist, der seit zwei Jahrzehnten im Dienst ist, garan

tiert bei diesem Professor in der Freien Universität Vorlesungen gehört hat. 

Die Lichtblick- Redaktion gratuliert ihrem Ehrenredakteur auf das allerherzlichste und wünscht ihm auch für das 

nächste Lebensjahr alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Wir danken Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. Heinitz sehr herzlich 

dafür, daß er seit vielen Jahren um den Lichtblick bemüht ist. 
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bei der Erfüllung unseres Weihnachtswunsches, eine 
Ausgabe pünktlich zum Fest erscheinen zu lassen, 
machte die Druckmaschine uns einen gründlichen Strich 
durch die Rechnung. Fast vier Wochen für Ersatzteil
beschaffung und Reparaturen waren vonnöten,um sie zur 
Weiterarbeit zu motivieren. Darüberhinaus gibt es den 
Weggang eines weiteren Kollegen zu verzeichnen. Zum 
1. Januar 1991 hat Andreas Bleckmann den Freigänger
status angetreten . Wir werden ihn nicht nur wegen 
seiner trefflichen Zeichnungen und Karikaturen, mit 
denen er zweifellos den Lichtblick belebte, ver
missen . Wir danken ihm für seine jahrelange Mitarbeit 
und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. 

Aus Anlaß der Wahlen zum Bundestag und zum Berliner 
Abgeordnetenhaus am 2. Dezember 1990 haben wir den in 
der letzten Ausgabe angekündigten Bei trag über die 
Justizvollzugsanstalt Brandenburg auf die nächste 
Ausgabe verschoben. Ab Seite 4 berichten wir über die 
Berliner Wahl und ihre möglichen Folgen für den 
Strafvollzug in Berlin. Hinsichtlich des Wahlergeb
nisses ist das eingetreten, wovor wir uns alle 
eigentlich gefürchtet hatten. Die große Koalition 
zwischen CDU und SPD scheint unumgänglich . Ganz 
perfekt ist die ''Elefantenhochzeit" jedoch nicht, 
noch dreht sich das Personenkarussell um die Vertei
lung der Ressorts . 
Mit welchen Mitteln im Wahlkampf u. a. zu Werke ge
gangen wurde, versucht der Beitrag "Verantwortungs
los? Verantwortungslos!" auf Seite 14 zu dokumentie
ren . Der rot - grüne Senat hatte als eine seiner 
letzten Amtshandlungen die Ausführungsvorschrift zum 
§ 10 StVollzG (Offener und geschlossener Vollzug) mit 
Wirkung zum 7. November 1990 etwas gelockert. Der 
CDU-Kreisverband Berlin-Wilmersdorf sieht darin ein 
verantwortungsloses Handeln: Offener Vollzug als 
Regel vollzug. 

Nachdem der Teilanstaltsleiter VI Anfang November 
schwer erkrankte und nicht abzusehen ist, wann er 
sein Amt wieder wahrnehmen kann , hat zum 7. Januar 
1991 der Stellvertreter des Leiters der ehemaligen 
Sicherheitsabtei lung die Leitung vorläufig über
nommen . Wir haben also jetzt Gelegenhei t zu erfahren, 
was er unter behandlungsorientiertem Wohngruppenvoll
zug versteht. 

Auf der Rückseite unseres Titelblatts ist eine Origi
nalgrafik von Klaus Staeck abgedruckt, erschienen in 
der Editi on Staeck in Heidelberg. Angesichts unserer 
prekären Personalsituation und dem Zustand der Druck
maschine bleibt uns nur der Versuch, Ende Februar 
bzw. Anfang März die nächste Ausgabe herauszubringen. 
Unseren Lesern wünschen wir nachträglich noch alles 
Gute für 1991 . 

Ihre Redaktionsgemeinschaft plus Hoppel 

Hoppel meint 

Impressum 

Quo vadis, 
Strafvollzug in Berlin? 

Millionenbetrug in der 
JVA Bayreuth? 

AMNESTIE - Rotes Tuch 
für schwarze Macht 

2 

2 

4 

8 

10 

Nachlese zur Amnestieforderung 12 

Verantwortungslos? 14 

Stigma tisierung 
- oder Hamburger Haft, 15 

Leserbriefe 16 

Pressespiegel 20 
. . -. 

TEGEL'INTERN TEGEL· INTER~f 

Abgesang 22 

Die GIV informiert 25 

Möglichkeiten zur Weiterbildung 27 

Selbsthilfegruppe von 
Gefangenen für Gefangene 28 

Gruppentramer-Treffen im Hs. VI 28 

Dreck am Stecken 29 

Lebenslange Freiheitsstrafe 
und Re-Sozialisierung . .. 30 

TEGEL INTERN TEGEL INTERN 

Berliner Abgeordnetenhaus 32 

Musterbegründungen 34 
Haftrecht 35 

Das Allerletzte 38 

'der lichtblick' 3 



Nun ist das eingetreten, wovor wir 
uns alle eigentlich gefl.irchtet hatten. 
Das Wahlergebnis läßt Schlimmstes 
befürchten. Der Wahlslogan der CDU 
"Law and Order" bedeutet doch für 
die Gefangenen nichts anderes, als 
daß die "guten" Zeiten des Justiz
senators Scholz wieder in die Stadt 
zurt.ickkehren. Wenn der Kreisverband 
Wilmersdorf der CDU schon damit für 
die Wahl wirbt, daß der Strafvollzug 
in Berlin wieder anders werden soll, 
weiß jeder was die Glocke geschlagen 
hat. 

Rechtsanwalt Finkeinburg steht in 
den Startlöchern. Er möchte geme 
Justizsenator werden. Das wäre ihm 
fast schon einmal geglückt, wenn da 
nicht damals bei der Antes-Sache 
ein kleiner Hauch eines Verdachtes 
gewesen wäre, der dann jedoch nicht 
ausreichte bzw. nicht nachweisbar 
war. Der allseits beliebte und ge
schätzte (zumindest bei den 
"Rechten") ehemalige Innensenator 
Lummer (Lummerchen genannt) hat ja 
bereits erklärt, daß er dem Berliner 
Senat wieder als Innensenator zur 
Verfügung stehen wUrde. Um Himmels 
willen! Davor bewahre uns der liebe 
Herrgott - in diesem Falle auch die 
SPO. 
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l II aussieht, wird die CDU mit 
der SPD eine "Elefanten- Hochzeit'' 
feiern. Die große Koalition soll in 
dieser schwierigen Zeit für die näch
sten fünf Jahre die Stadt regieren. 
Es bleibt für uns zu hoffen, daß das 
Ressort Justiz von der SPD bean
sprucht wird. Die CDU wird auf dem 
Posten des Innensenators bestehen. 
Dann bestünde vielleicht für die SPD 
die Möglichkeit, das Justizressort er
neut zu besetzen. 

Das sture Verhalten der leitenden 
justizbediensteten in den Vollzugs
anstalten und in der Senatsverwal
tung hat sich gelohnt. Für sie ist am 
Wahlabend die Sonne am Horizont 
aufgegangen. Nun können sie wieder 
schalten und walten wie sie wollen 
und müssen keine Rücksicht mehr 
darauf nehmen, daß der rot-grüne 
Senat eine andere Linie für den 
Strafvollzug vorgegeben hatte. Er
freulich nur, daß kurz vor dem Re
gierungswechsel noch einige Ausfüh
rungsvorschriften verändert wurden. 
Aber solche Vorschriften können 
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selbstverständlich wieder rückgängig 
gemacht bzw. verschärft werde~. Fü~ 
mich ist es sicher - da es kemerle1 
Veränderung in der Leitungsebene der 
Justizvollzugsanstalten gegeben hat-, 
daß sich auch das Klima und die 
Arbeitsweise in den Justizvollzugs
anstalten nicht verbessert. 

Der rot-grüne Senat war angetreten, 
den Strafvollzug zu verändern. Der 
offene Vollzug sollte der Regelvoll
zug werden. Und das ist eigentl~ch 
eine Sache, die bereits bei der Em
fUhnmg des Strafvollzugsgesetzes .so 
vorgesehen war. Wie der CDU-Kre~
verband Wilmersdorf in seiner Anzetge 
zur Wahl so treffend bemerkte, ist 
dieser Vollzug völlig falsch (s. S. lL 
"Verantwortungslos? ... "). Naturlieh -
sicher ist sicher -, und auch die all
seits beliebte Gewerkschaft der Poli
zei und det' Bund Deutscher Kriminal
beamter (BDK) sind der Meinung, daß 
Schwerkriminelle nicht zu resoziali
sieren sind und die Auffassung ver
treten, die. Leute sicher zu verwahren 
und einzusperren. Nun ist die SPD das 
ZUnglein an der Waage, und sie wird 
verhindern, daß Gefangene wieder 
Kugeln arn Bein tragen mUssen. We~ 
man so die Meinung der zukUnft1g 
regierenden Herren erkundet, ist der 
Strafvollzug viel zu human. 

:t 

~-~ 
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\ 
i I Der Leiter der Abt!lung V - Straf-
; a·f vollzug - , Flügge, hat sich in den 

· · , c ,t .,.. letzten Monaten auch nicht gerade 
~ $ .... mit Ruhm bekleckert. So blieben teil-

4P ~" ! weise Briefe Uber Monate unbeant-
1 wortet, getreu dem Kanzler-Motto 
l "Aussitzen ist alles und die Zeit 
l heilt alle Wunden". Auf diese \~eise 

kann man eine solche Abteilung nicht 
leiten. Da muß man schon Entschei
dungen treffen, auch wenn diese· 
Entscheidungen weh tun und einem 
Großteil d~r leitenden Justizbedien
steten nicht angenehm sind. Aber 
klare Vorgaben erleichtern die Arbeit 
und stärken den Beamten des all
gemeinen Vollzugsdienstes das Rück
grat. So wußte die rechte Hand nicht 
was die linke tut. Und alle machten 
nichts, und die, die gar nichts 
machten, halfen ihnen noch dabei. 
Wir werden sehen, wie sich die Justiz 
weiterentwickelt, und wir werden 
sehen, wie sich der Strafvollzug 
weiterentwickelt. Viel Hoffnung haben 
wir nicht. Wenn sich das Klima nicht 
grundlegend ändert, wird in den 
Justizvollzugsanstalten bald wfeder 
der alte Verwahrvollzug gefahren. 



Man sieht das auc h daran, daß Teil
anstaltsleiter, die ein wenig 
modernen Stra fvollzug praktizieren 
wollen. auf weiter Flur alleine ge
lassen werden und statt Unt er
stützung von allen Seiten T<nüppel in 
die Beine geworfen bekommen. jeden
falls sehen die Gefangenen in Tegel 
für ihre Zukunft nicht besonders 
rosig. Wenn es heißt, daß die Wie
dervereinigung so viel Geld koste t, 
wird natürlich am Strafvollzug ge
spart werden. d . h. keine St eck
dosen, keine Verbesserungen der 
Möglichkeiten, Berufe zu erlernen 
usw. - und alles geht im alten Trott 
weiter. 

Der Le iter der Just izvollzugsanstalt 
Tegel, Klaus Lange-Lehngut , hatte 
den Insassen der ehemaligen Straf
vollzugseinrichtung in Berlin- Rum
melsburg für die Verlegung in den 
westlichen Teil de r Stadt u. a . 
folgendes schriftlich zugesagt: "Ich 
kann mir in diesem Zusammenhang 
durchaus vorstellen, da ß in Rummels
burg erteilte Genehmigungen filr Ge
genstände der Freizeitgestaltung, die 
in Tegel einer Genehmigung nicht 
ohne weiteres zugänglich wären, in 
Tegel für den einzelnen Gefangenen 
fortgelten können. sofern deren 
Belassung nicht gegen das Geset z 
verstößt." '<!eitere Auszüge aus dem 
Merkblatt haben wir im Anschluß an 
diesen Artikel abgedruckt . 

, -"" 

l~ · 

Wie das inzwischen aussieht, wissen 
alle Gefangenen, die in Berlin ein
sitzen, selbst am besten. Die Kolle- r 
gen aus dem Ostteil Berlins erzählen 
es ihnen. Wie heißt es in dem · 
schönen alten Sprichwort: "Lügen 
haben kurze Beine", oder nein, "Der 
Zweck heiligt die Mittel". In diesem 
Sinne wünschen wir unseren Lesern 
drinnen und draußen einen Straf
vollzug, der dem Auftrag des Straf
vollzugsgesetzes gerecht wird: "§ 2 
StVollzG (Aufgaben des Vollzuges) : lm 
Vollzug der Freiheitsstrafe soll der 
Gefangene fähig werden, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu fUhren (Vollzugs
ziel) ( .•. )." Ich weiß nicht, ob ein 
Anstaltsleiter, der "schwindelt", sich 
als Vorbild für die Resozialisierung 
eignet, aber darüber soll sich jeder 
sein eigenes Urteil bilden. 
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Die Bemerkung des Anstaltsleiters der 
]VA Tegel im Merkblatt an die In
sassen in Rummelsburg, daß man ja 
keine Drogen nehmen müsse, sondern 
einfach nein sagen könne. ist ge
radezu lächerlich. Wer in der JVA 
Tegel eingesessen hat weiß, wie dort 
der Drogenhandel und -konsum funk
tioniert und weiß vor allem auch, 
wie leicht man an Drogen heran
kommt. Langeweile. düstere Mauern, 
keinerlei Abwechslung, erleichtern 
den Griff zur Droge. Und dann zu 
schreiben, man kann ja einfac h nein 
sagen beweis t, daß man wenig bzw. 
gar keine Ahnung von der Materie 
hat. 

Nicht umsonst spricht man von der 
Drogensucht, und Gelegenheit macht 
süchtig. Der erste Druck ist immer 
umsonst, und wenn man einmal an der 
Nadel häng t , dann kann man nicht 
mehr einfach nein sagen. Wir ver
stehen die Angst der Insassen aus 
der ehemaligen Strafvollzugseinrich
tung Rummelsburg. 

- gäh-



Auszüge aus dem Merkblatt des 
Anstaltsleiters der J ustizvollzugs
anstalt Tegel an alle Strafgefangenen 
der Strafvollzugseinrichtung Rummels
burg: 

"Sehr geehrte Herren. 

Unbekanntes kann fUr Menschen be
drohlich wirken und Bedrohliches be
wirkt Angst. Ich möchte deshalb 
Ihnen, den Strafgefangenen in der 
Strafvollzugseinrichtung Rummelsburg, 
Informationen über den Strafvollzug 
im \'lestteil Berlins geben und damit 
zugleich versuchen, Ihnen die Angst 
vor dem, was im Westberliner Vollzug 
auf Sie zukommen wird, zu . nehmen. 

Hier zunächst die für Sie wichtigste 
und fUr Sie auch sehr erfreuliche 
Information: 

( ... ) 

Und was erwartet die wenigen Gefan
genen, die aufgrund ihrer Strafsitua
tion zur Verlegung in die JVA Tegel 
anstehen? 

Alsbald nach dem Eintreffen in Tegel 
wird für diese Gefangenen ein Voll
zugsplan erstellt, in dem insbeson
dere auch festgelegt wird, ob der 
Gefangene fUr eine vorzeitige Ent-: 
lassung nach Verbüßung von zwet 
Dritteln der Strafe in Betracht 
kommt. ( ... ) Der Vollzugsplan wird 
auch eine Festlegung dahingehend 
enthalten, ob und ggf. zu welchem 
Zeitpunkt der Gefangene aus der ]VA 
Tegel in eine Anstalt des offenen 
Vollzuges verlegt werden kann. In 
der JVA Tegel wird jeder Gefangene 
einen seinen persönlichen Bedürfnis
sen entsprechenden Arbeits- bzw. 
Ausbildungsplatz vorfinden. ( ... ) 

Die ganz überv.<iegende Mehrzahl der 
derzeit in Rummelsburg untergebrach
ten Strafgefangenen wird nach der
zeitiger Sachlage nicht in die 
Justizvollzugsanstalt Tegel verlegt 
werden. Viele von Ihnen sind nach 
dem Strafvollzugsgesetz fUr den so
genannten offenen Strafvollzug ge
eignet und werden deshalb von Rum
melsburg direkt in eine Anstalt des 
offenen Vollzuges verlegt. ( ... ) 

llllll 
Was nun ist offener Vollzug? Es ist 
kein erleichterter Vollzug im Sinne 
des Strafvollzugsgesetzes der ehe
maligen DDR, sondern vielmehr ge
kennzeichnet durch ein Großmaß von 
Freizügigkeit innerhalb dieser Ein
richtung und ein Mindestmaß von 
Sicherheits- und Beaufsichtigungs
strukturen. In diesen Einrichtungen 
leben die Gefangenen weitgehend 
selbstbestimmt, etwa wie in Arbeit
nehmerwohnheimen; die Anstalten sind 
nach außen ni.cht durch eine Mauer, 
sondern lediglich durch einen Zaun 
gesichert. ( ... ) Darüber hinaus kann 
ich Ihnen mitteilen, daß ein großer 
Teil der im offenen Vollzug unter
gebrachten Gefangenen von den dafür 
zuständigen Gerichten nach Verbü
ßung von zwei Dritteln der Strafe 
aus der Haft entlassen wird. 

Zum Abschluß möchte ich noch auf 
eine Befürchtung, die in den ver
gangenen Tagen im Hinblick auf die 
beabsichtigte Verlegung immer wieder 
laut wurden, eingehen. Da besteht 
die Furcht, mit Drogen in Kontakt zu 
kommen und sich mit AIDS zu infi
zieren. Hierzu ist zu sagen, daß Sie 
als ehemaliger Bürger der DDR in der 
Vergangenheit glücklicherweise so gut 
wie nie Umgang mit Stoffen, die dem 
Betäubungsmittelgesetz unterliegen, 
hatten. In der JVA Tegel sind diese 
Stoffe, deren Gebrauch kein Problem 
löst, sondern nur Probleme bringt, 
wie in allen westdeutschen Justiz
vollzugsanstalten durch Vermittlung 
besonders gewissenloser Mitgefan
genen verfügbar. Aufgezwungen wird 
Ihnen der Gebrauch vori Drogen in 
der Anstalt nicht. Sie sind er
wachsen, nicht drogenabhängig und 
müssen sich, sollten Sie von Mit
gefangenen in Tegel darauf an
gesprochen werden, eindeutig gegen 
den Gebrauch von Drogen ausspre
chen. Es wird Sie in diesem Falle 
niemand weiter behelligen. ( ... ) 
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Seminar in der 
Justizvollzugsanstalt 
Brandenburg 
Aus aktuellem Anlaß haben wir den im lnhaltsverzeichnis für diese beiden 
Seiten angekündigten Artikel ''Millionenbetrug in der ]VA Bayreuth?" erst nach 
dem Druck der Seite 3 herausgenommen. Statt dessen berichten wir an dieser 
Stelle liber ein Einsteigerseminar der DAH in der ]VA Brandenburg. Wir bitten 
W'ISere Leser ,für diese Änderung, durch die das Erscheinen dieser Ausgabe um 
eine weitere Woche verschoben werden mußte, um Verständnis. -d..red.-

Seit 1990 veranstaltet das Refe
rat flir Menschen in Haft der Deut
schen AlDS- Hilfe Seminare flir Neu
einsteiger in die Betreuungsarbeit im 
Str-afvollzug. Das erste Seminar in 
diesem Jahr hat vorr. 18. bis 20. 
Januar in der- Justizvollzugsanstalt 
Brandenburg stattgefunden. 

Bei einem dienstlichen Kontakt 
mit dem Leiter der ]VA, Herrn Udo 
jahn, erzählte ich ihm, wie gerne wir 
ein solches Seminar innerhalb der 
Knastmauern veranstalten wi.irden. 
Herr )ahn sagte spontan zu. NatUr
lieh sollte das Seminar speziell für 
Neueinsteiger aus den neuen Bunde5-
1ändern sein; es meldeten sich mehr 
als zwanzig Loteressenten an. 

Am Freitag ging es durch das Tor 
in das Gelände der Anstalt, und beim 
gemeinsamen Kaffeetrinken waren 
etliche Teilnehmer sehr zaghaft und 
zurückhaltend, denn auf einmal rich
tig hinter Gittern zu sein, ist schon 
ein merkwürdiges Gefühl. Nach dem 
Kaffeetrinken wurden die Zimmer 
verteilt; für die Teilnehmer waren 
Doppelstockbetten aufgestellt, ge
nauso wie sie für die Gefangenen 
vorhanden sind. Einige der männ
lichen Teilnehmer aus den neuen 
Bundesländern kannten diese Betten 
noch aus ihrer Militärzeit. 

D1e Teilnehmer erfuhren, wie der 
Strafvollzug in der ehemaligen Bun
desrepublik funktioniert . Prof. Dr. 
johannes Feest von der Universität 
Bremen konnte viele Fragen zu 
rechtlichen Problemen beantworten. 
Ober "Medizinische Grundlagen unter 
besonderer Beri.lcksichtigung des 
Strafvollzugs" informierte Reinhard 
Heikamp die Neulinge. Ein Teil der 
Referenten war während des Vortrags 
im Gefangenenbereich, um mit den 
Insassen zu diskutieren und Fragen 
zu beantworten. Hier ging es um die 
Probleme der Gefangenen mit der 
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veränderten Rechtssituation durch die 
Wiedervereinigung. So war die größte 
Sorge der Gefangenen, YlaS mit ihren 
Urteilen, die ja alle noch aus der 
ehemaligen DDR stammten, geschehen 
wird, ob die eingesetzten Kommis
sionen, die die Urteile \}berpri.lfen 
sollen, ihnen Gerechtigkeit zuteil 
werden lassen. 

Oie Urteile in der ehemaligen DDR 
waren teilweise mehr als doppelt so 
hoch wie vergleichbare Urteile in der 
Bundesrepublik. Menschen, die bereits 
18 Jahre alt waren, hatten in der 
DDR keine Möglichkeit, nach dem 
Jugendstrafrecht verurteilt zu 
werden. In Brandenburg gibt es viele 
Häftlinge, die im Alter von 17 bzw. 
18 Jahren zu lebenslänglichen Frei
heitsstrafen verurteilt wurden. Durch 
den Einigungsvertrag sind alle 
Urteile, die in der Vollstreckung 
waren, weiter vollstreckbar. Immerhin 
haben die Gefangenen die Möglich
l<eit, durch einen Kassationsantrag 
ihre Urteile aufheben zu lassen. Da 
es bisher noch keine funktionierende 
Gerichtsbarkeit in den neuen Bundes
ländern gibt, kann man sich leicht 
ausrechnen, wie lange ein solches 
Verfahren dauern wird. 

Am Samstag hielt johannes Feest 
ein Referat, das die Teilnehmer in 
das Strafvollzugsgesetz der Bundes
republik einführte. Einige Teilnehmer 
konnten sich kaum vorstellen, daß 
trotz eines solchen Gesetzes die 
Gefangenen so wenig Möglichkeiten 
haben, Rechte einzuklagen. Dann ging 
es zum Mittagessen in die Beamten
kantine. Der Pächter dieser Kantine 
hatte sich freundlicherweise bereit 
erklärt, die Seminarteilnehmer zu 
verpflegen und dafür sozusagen das 
freie Wochenende geopfert . Das 
Mittagessen war hervorragend. Es ist 
sowieso zu sagen, daß die Verpfle
gung bei diesem Seminar vom aller
feinsten war. Alle Seminarteilnehmer 

waren sich e1mg, daß es bei noch 
keinem Seminar so gutes und reich
haltiges Essen gegeben hatte . 

Um 14 Uhr fand dann eine Besich
tigung der gesamten Justizvollzugs
anstalt Brandenburg statt. Die ]VA 
Brandenburg ist das gr-ößte Gefäng
nis in Europa. Sie ist fast 4mal so 
groß wie die JVA Tegel und beher
bergt im Moment 630 Gefangene. Zu 
DDR-Zeiten waren in dieser JVA bis 
zu 3000 Menschen uhtergebracht. Die 
Teilnehmer des Seminars wurden 
durch alle Venvahrhäuser geführt und 
konnten sich auch einige Zellen von 
innen ansehen. Besonders beeindruckt 
bei der Führung waren alle von der 
Hinrichtungsstätte, die sich auf dem 
Gelände der )VA befindet. Hier be
findet sich eine Guillotine, allerdings 
leider nicht mehr das Original, mit 
der in der ]VA Brandenburg Todes
urteile vollstreckt wurden. Hier saß 
während des Dritten Reiches auch 
Erich Honecker ein: und bis zur 
Wende wurde alle fünf Jahre eine 
riesige Veranstaltung durchgeflihrt 
mit den Veteranen der kommunisti
schen Partei, die in Brandenburg 
inhaftiert waren. Allerdings bekamen 
bei dieser Gelegenheit die Gefan
genen niemals ihren Staatsratsvor
sitzenden zu sehen. Sie wurden in 
die hinteren Bereiche der Anstalt 
verlegt, damit niemand irgendwelche 
unflätigen Bemerkungen aus den 
Zellenfenstern heraus machen konnte. 

Nach dieser Führung berichteten 
Be treuer aus den alten Bundesländern 
über ihre Erfahrungen. Viele Teil
nehmer waren erstaunt, was für 
Geschäftszweige innerhalb der Mauern 
der Haftanstalten blühen und wieviel 
Geld innerhalb der Justizvollzugs
anstalten in Umlauf ist. Die Drogen
problematik ist im Moment in den 
neuen Bundesländern noch kein 
Thema. Aber Fachleute sind sich 
einig, dies ist nur eine Frage der 
Zeit. Bis 22.30 Uhr dauerte das 
Referat, dann setzten wir uns noch 
zusammen und ließen den Tag beim 
gemütlichen GeSl)räch ausklingen. 

Am Sonntag, pünktlich um 9.30 
Uhr, begann der Leiter der Justiz
vollzugsanstalt Brandenburg mit 
seinem Referat "Strafvollzug in der 
ehemaligen DDR vor und nach der 
Wende'' . Durch dieses Referat 
erfuhren wir die grundsätzlichen 
Unterschiede zwischen den Straf
vollzugssystemen in der ehemaligen 
DDR und BRD . So ist z . B. l.n der 
DDR der Strafvollzug immer der 
Polizei unterstellt gewesen und die 
Gefangenen hatten so gut wie gar 
keine Rechte. Das Ziel des Straf
vollzugs in der DDR war die Erzie
hung zum Sozialismus durch strenge 
Disziplinierung, intensivem ,qesell
schaftlich nUtzli.chem Arbeitseinsatz 
und die Wiedereingliederung durch 



die Einbeziehung gesellschaftlicher 
l<räfte. Der Strafvollzug der DDR 
richtete sich nach dem Strafvollzug 
in der UDSSR. Von 100 Verurteilten 
in der BRD kommen 16 ins Gefäng
nis, in der DDR waren das bis zu 33. 
Außerdem waren in den Gefängnissen 
der DDR, be zogen auf die Bevölke
rungszahlen, doppelt so viele 
Menschen inhaftiert wie in der BRD . 

Anschaulich berichtete Udo }ahn von 
den Veränderungen, die nach dem 
9. November 1989 eingetreten sind, 
von den Aktionen der Gefangenen, 
die sich auf die Dächer der Verwahr
häuser begeben hatten, um für eine 
Veränderung ihrer Situation zu de
monstrieren. Es ist wirklich erstaun
lich, daß diese Aktionen ohne jeg
liches Blutvergießen und ohne jeden 
Einsatz von Gewalt beendet wurden. 
Ich kenne Aktionen in der BRD, die 
von speziellen Einsatzkrä ften der 
Polizei gewaltsam niedergeknüppelt 
wurden, etwa in Straubing im vorigen 
Jahr. 

Nach dem Mittagessen wurde das 
Fazit dieses Seminars gezogen, und 
alle 24 Teilnehmer waren von dem 
Seminar angetan. Bemängelt wurde, 
daß durch die Ballung der Referate 
die Aufnahmefähigkeit fast völlig 
ausgeschöpft wurde, aber so ist das 
halt bei solchen Einsteigerseminaren 
immer. 

Di~ses Seminar in der JV A Bran
denburg ist ein Novum, noch niemals 
durfte die Deutsche AIDS- Hilfe 
innerhalb von Gefängnismauern ein 
Seminar veranst alten. Für die Neu
einsteiger in die Betreuungsarbeit 
war es äußerst interessant, hinter 
Mauern das Leben im Gefängnis mit
zuerleben und für alle beeindruckend 
waren die beiden Gefangenen aus der 
]VA Brandenburg, die die Veranstal
tung durch sachliche Informationen 
ergänzt haben. An dieser Stelle ein 
Dank an den Leiter der JVA, Herrn 
Udo ]ahn, und seinen Stellvertreter, 
Herrn Becker, die durch gute Vor
arbeiten das Gelingen dieses Semi
nars garantierten. - gäh-

,,Virulent•• - Projekt einer 
bundesweiten 

Positiven
Zeitung 

Die ldee zu dieser l._eitung ist 
schon sehr alt. Die DAH ging daran, 
die Lücke zwischen ihrem Hausblätt
chen "DAH aktuell" und den bekann
ten Schwulenzeitungen, die nur teil
weise über Themen im Zusammenhang 

mit HIV/AIDS berichten, zu schließen. 
Gedacht war an eine deutschspra
chige "Body positiv", die mehr Mög
lichkeiten zum Gedankenaustausch 
bietet und einen größeren Verteiler
kreis erreicht. 

Man beantragte also zunächst mal 
in bewährter Manier Mittel bei der 
BZgA (Bundeszentrale für gesund."'teit
liche Aufklärung), um einen Workshop 
für die Produktion einer Nullnummer 
finanzier t zu bekommen. Nachdem das 
Geld zur Verfügung stand. sprach man 
auf dem Positiven-Treffen im Sep
tember 90 im Seminar "Unsere 
Medien" zum ersten Male in größerer 
Runde über das Projekt. Zwei weitere 
Treffen im \'la1dschlößchen und Berlin 
folgten. Seit November 1990 standen 
die Redaktionen (Positive aus Frank
furt , Berlin, Bremen und Nürnberg) 
sowie ihr Konzept fest. Rückgreifend 
auf die Frankfurter Diskussion wurde 
einem zentralen Veranstaltungskalen
der breiter Platz eingeräumt, in dem 
auch gleichzeitig ihre Aktivitäten 
Platz finden sollen. ln einem um
fangreichen Darstellungs- und Dis
kussionsteil sollen gegensätzliche 
Positionen, nicht nur intellektuelle, 
sowie Informationen, die auf eigene 
Erfahrungen statt auf "wissenschaft
licher Kompetenz"' beruhen, ihren 
Platz finden. Nicht die großen poli
tischen Rundumschläge sollen hier 
präsentiert werden, sondern die Be
troffenheit, gepaart mit Eigenkompe
tenz, soll zu Wort kommen. 

Das Ganze soll nicht bierernst, 
sondern durchaus humorvoll im Stil 
sein, was nicht heißt, daß man nicht 
auch der Trauer ( -arbeit) den ihr 
gebührenden Platz läßt. Überhaupt 
will man die Zeitung als Mittel zur 
Vernetzung nutzen, um die vielfälti
gen Aktivitäten von uns Betroffenen 
nicht isoliert vor sich hin dümpeln 
zu lassen. Die Zeitung soll kostenlos 
bundesweit verteilt werden, und zwar 
auch und gerade an bisher von 
Printmedien wenig erreichten Orten 
wie Krankenhäusern, Arztpraxen, 
Beratungsstellen usw. \'lenn die Null
nummer überzeugt und sich noch 
mehr Leute trauen, daran ' mitzuarbei
ten, wird sie monatlich erscheinen 
und vielleicht das werden, was in 
ihrem Namen anklingt - virulent. 

Themas Sehröder 
Berlin 

VIRULENT: l. Krankheitserregend, an
st eckend, giftig (Med.). 2. Drängend, 
heftig (Definition laut Fremdwörter
dudeo 1982). 

"Virulent" ist eine Zeitung auch 
für Menschen mit HIV und AIDS im 
Strafvollzug. Wer Interesse hat, daß 
Artikel von ihm veröffentlicht werden 
bzw. wer diese Zeitung bestellen 
möchte, wende sich bitte an die 

Deutsche AIDS-Hilfe 
HIV-Referat 
Nestorstraße 8-9 
W-1000 Berlin 31 
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Die beiden Wurzeln der Amnestie 

Amnestie 
Einzelfall, 
die jeder 
zusammen, 
liehen: 

hat, wie die Gnade im 
zwei verschiedene Aspekte, 
für sich allein, aber a uch 

einen Straferlaß etmög-

1. Eine Korrektur von Urteilen, weil 
irgend etwas hätte besser gemacht 
werden können, sei es, 

a) daß die Verurteilten vielleicht 
doch nicht so "schuldig" sind, wie 
das die erkennenden Gerichte an
nahmen, weil kollektive Entschul-
digungsgrtl.nde im nachhinein .... 
anders bewerte t werden als zum 
Zeitpunkt der Verurteilung 
(Amnestieversuch bei den politi
schen Steuerhinterziehern), 

b) daß das Geset z von vornherein 
falsch oder zu hart war oder gar 
gegen übergeordnete Grundsät ze 
des Völkerrechtes/Menschenrechtes 
verstie ß (der jetzt vorliegende 
Entwurf des Bundesrates für Sitz
blockierer u. a . ). 

2. Der andere Aspekt will nichts 
"berich tigen" , sondern aus reiner 
"Gnade" Vergebung der SchUld ge
währen. Eine solche Amnestie aus 
"schenkender Gnade" hat die 
GERECHTIGKEIT am 3. Oktober be
gehrt, da sie von vornherein davon 
ausging, daß in unserem Rechtsstaat 
keine Mehrheiten für eine "korrigie
rende" allgemeine Gnadenaktion zu 
erhalten ist . 
Die GERECHTIGKEIT hat darauf hin
gewiesen, daß der Strafnachlaß aus 
Gnade durchaus nichts Unbekanntes 
oder Umstür zendes sei, weil ja heute 
immer mehr St rafen zur Bewährung 
ausgese t z t seien und auch hier 
Gesetzgeber und Richterschaft 
"Gnade" walten lassen (wenngleich 
mit Auflagen). Und es ~rden die 
Vort eile dieser Amnestie aufge führt: 
geringere Rückfallquoten und e rheb
liche Kostenersparnis, vor allem aber 
auch eine Humanisierung des Gefan
genen- Alltags, wenn der Anpassungs
druck wegfällt, um sich ein 2/3 oder 
gar die Halbstrafe zu "erkämpfen" ... 

Diese Gnade im durchaus christlichen 
Sinne als öffent liche Vergebung sub-
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AMNESTIE
Rotes Tuch für 
schwarze Macht 
Psychogramm der Amnestieverweigerung 

Die gesamte Amnestie-Debatte in der Öffentlichkeit verlief in einem völlig 
einseitigen Gleis. Es wurde diskutiert, ob dieser Staat als Rechtsstaat falsche 
oder zu hohe Urteile verllängt habe oder ob Menschen zu Unrecht kriminali
siert worden seien. 

Die Antwort a uf solche Fragen kann natürlich von seiten der Mächtigen immer 
nur "Nein!" lauten. denn ein "Ja!" würde bedeuten, daß irgend etwas faul ist 
im Staate D... Das Selbsterhaltungskartell der Wa.hrheitsverdränger vird sich 
dazu niemals hergeben. Denn ein solches Eingeständnis würde ja das eigene 
Selbstverständnis in Frage stellen. 

Die Ablehnung des Amnestiege.suches durch die Mächtigen - mit Ausnahme von 
Prof. Dr. Limbac h, Justizsenatorin in Berlin - ist daher nicht verwtmderlich 
und systembedingt geradezu notwen<tig. 

jektiver Schuld (anstelle der Sühne 
bis zum letzten Tag) kann natürlich 
nicht inflationär gehandhabt werden, 
sie muß wirklich einzigartig oder 
einmalig sein, zumindest jedoch 
außergewöhnlichen Ereignissen vor
behalten bleiben. 

Bewußte Vermengung der beiden Wur
zeln zur Diffamierung des Amnestie
gesuchs 

In der öffe ntlichen Diskussion wurden 
die beiden Gnadenarten vor allem von 
seiten der Amnestiegegner bewußt 
miteinander verquickt. Ein besonders 
grobes Beispiel für die fehlende in
tellektuelle Trennschär fe (oder poli
tische Redlichkeit?) waren die Inter
views der bayrischen Justizministerin 
Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, zur 
Zeit Vorsitzende d~r Justizminister
konferenz. 

Ihr politisches Credo des Rache- und 
Vergeltungsvollzuges gipfelte in der 
(unzut r e ffenden) Behauptung, Amne
stie sei ausschließlich eine Sache 

östlicher Unrechtssysteme. Wir hier in 
der BRD hätten einen Rechtsstaat, 
und da gäbe es nichts zu amnestie
ren. Punktum. Diese Haltung fUgt sich 
nahtlos an das Veto des Freistaats, 
der 1969 als einziges Land das 
Zuchthaus erhalten wollte ... 

NatUrlieh weiß eine promovierte Juri
stin um den Unterschied zwischen der 
"berichtigenden" und der "schenken
den" Gnade - doch die politisch be
dingte selektive Wahrnehmung als 
psychiatrisches Problem vieler Mäch
tiger beschränkt sich eben nicht 
allein auf die senile Gerontokratie 
der ehemaligen DDR- Bet onköpfe vom 
Schlage Honecker, .Mielke & Co. - e s 
scheint eine grassierende Seuche zu 
sein, die nur noch von den serien
weisen "blackouts" gewisser hochran
giger Ze ugen in parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen übertroffen 
wird ... 

Die eingeschränkte \vahrnehmung der 
Wirklichkeit ist also eine Art Berufs
krankheit : Der Politiker nimmt nur 
noch wahr, was ihm in den Kram 
paßt, das hiervon Abweichende wird 
als "falsch" oder gar "unwahr" dif
famiert . 

Selbstredend ging es den Initiatoren 
des Amnestiegesuches nicht darum, 
Straferlaß zu beantragen, weil die 
Gerichte etwa grundsät zlich falsch 
entschieden hätten. \vir haben auch 
an keiner Stelle Korrekturbedarf wie 
im Osten angemeldet. \'/er uns solches 
unterstellen will, trägt ideologische 
Scheuklappen - gleichwohl uns na 
türlich Hunderte von Urteilen persön
lich bekannt sind, in denen manches 
"faul" ist oder gar zum Himmel stinkt. 



Das Majestätssyndrom 

Das billige Abschieben der Amnestie
Debatte auf das tote Abstellgleis der 
"korrigierenden" Gnade und die 
nachfolgende arrogante Belehrung 
bzw. die dreiste Beschimpfung der 
Bittsteller als Menschen, die den 
Unterschied zwischen Rechtsstaat und 
kommunistischem Unrechtsstaat nicht 
kennen würden, ist ein zweites 
psychiatrisches Problem: Man nennt 
es den sogenannten "Ornnipotenz
\~ahn" bzw. auch das "Majestätssyn
drom". Das soll heißen, die Amnestie
verweigerer in den Ministerien 
wähnen sich derart allwissend und 
allmächtig, vor allem jedoch so un
fehlbar, daß sie nicht nur Kritik an 
bestehenden allgemeinen Zuständen 
meist direkt auf sich beziehen, son
dern daß s1e auch regelmäßig die 
ber\.!hmte "beleidigte Leberwurst" 
spielen, wenn man es wagt, am "Lack 
zu kratzen". (Sie vergessen dann 
meist, daß sie Staatsdiener sind und 
nicht StaatsbesitzerD 

Beispiele der Reaktion von Richtern, 
wenn man es wagt, an ihren Urteilen 
Kritik zu üben, kennt wohl jeder 
Gefangene zur Genüge. Das ist eine 
weit verbreitete psychische Deforma
tion, die im Laufe eines Berufslebens 
vorrangig bei solchen Berufsgruppen 
auftritt, die entweder unangefoch
tene Kapazitäten, "Herren über 
Leben und Tod" sind (Chefärzte) oder 
aber keine persönliche Verantwortung 
für ihre Taten tragen {Richter und 
Staatsanwälte) . Sollte jemand einen 
Richter kennen, der wegen Unfähig
keit aus dem Dienst entlassen wurde, 
bitten wir um Mitteilung. Wir sind 
lembereit. 

All dies gilt für Spitzenpolitiker. die 
auf satten Mehrheiten seit 20 oder 
30 Jahren regieren und sich kraft 
schwarzem, roten oder gelben Filz 
praktisch alles erlauben können, ohne 
daß sie abgewählt werden, durchaus 
exemplarisch. 

Die Amnestie-Debatte ist also letzt
lich eine nicht mehr rational, son
dern nur noch psychoanalytisch zu 
klärende Debatte um das Tun und das 
Selbstverständnis der herrschenden 
Kasten. 

Mit einem Wort: Keiner der Herr
schenden ist bereit, Amnestie zu 
geben, weil er sie zunächst als "kor
rigierend" fehlinterpretiert und sich 
vor den Folgen fürchtet: daß er 
Fehler oder Unglaubwürc,iigkeit be
scheinigt bekommt. 

Nachdem sich die Mächtiqen Jedoch 
grundsätzlich für unfehlbar halten 
(vom Papst mit seiner Kondom-Aller
gie bis zum Amtsrichter am könig
lich-bayrischen Amtsgericht hinunter}, 
ist eine Amnestie in Deutschland 
überflUssig wie ein Kropf. Hier gibt 
es nichts zu amnestieren, weil alles 
paletti ist - wann kapiert lhr das 

endlich, lhr Knackies und Opposi
tionspolitiker? 

Wo bleibt die christliche Vergebung? 

Daher ist es unabdingbar, daß wir 
auf den viel wichtigeren Aspekt der 
"schenkenden Gnade" abheben, um 
den es der GERECHTlGKEIT vor allem 
geht: Wir wollen überhaupt nichts 
korrigieren, wir bitten allein um die 

Chance, in einem christlichen und 
sozialen Rechtsstaat in den Genuß 
dieses ominösen Instituts der "Gnade" 
zu gelangen: also zu einem Erlaß von 
Teilen unserer Schuld aus christli
cher Vergebung unserer weltlichen 
SUnden. Schließlich sollten gerade 
Parteien mit dem "C" im Namen 
wissen: Das "Liebet Eure Feinde" 
stammt nicht von Marx, sondern von 
ihrem Namensgeber. 

Hier scheidet sich nun politische 
Wahrhaftigkeit von der politischen 
Heuchelei der Selbstgerechten: 
Christus saß bekanntlich nicht bei 
den Pharisäern, sondern bei denjeni
gen, die mit Schuld beladen waren, 
er saß bei jenen, die (neudeutsch) 
eine sogenannte "schlechte Sozial
prognose" haben oder schlichtweg 
kriminell waren. 

Die Frage lautet nun an diese Poli
tiker, die uns die Amnestie verwei
gern: Warum führen sie "christlich" 
im Mund und auf ihren Werbemate
rialien, wenn sie das tragende Prin
zip des Christentums verleugnen? 

Der Anlaß ist gerechtfertigt 

Kein Mensch verlangt, daß jedes Jahr 
eine Amnestie stattfindet oder jeder 
Kanzler eine solche beim Amtsantritt 
"spendiert". Aber nach 65 Jahren 

Trennun~ der auf j~der Sonntagsrede 
strapazierten "BrUder undSchwestern" 
ist das doch ein einmaliger Anlaß 
zur Freude und zum dankbaren Jubel, 
wenn die Ketten der Unfreiheit ~<:e
fallen sind und Millionen von M~n
schen ihre Brüder und Schwestern 
wieder in den Ann nehmen können, 
ohne an der Mauer abgeknallt zu 
werden? 

VIarum also die Diffamierung des 
Amnestiegesuches als "Jubelamnestie", 
zu der angeblich kein Anlaß sei? 
Leugnen die Amnestieverweigerer 
denn die historische Bedeutung und 
die Tragweite dieses Anlasses? Oder 
leugnen die Amnestiegegner ihren 
Jubel, den sie im Herzen trugen, als 
das verhaßte kommunistische System 
unterging und sie sich in der wannen 
Pose des Rechthabens, in Siegerpose 
zeigen konnten? 

Gerade jene, die landauf, landab er
klären, der Sozialismus sei tot, die 
Marktwirtschaft hätte gesiegt 
gerade jene, die auf jeder Wahlver
sammlung mit diesem Spruch und 
Jubelvers Wählerstimmen gewinnen 
wollen, die erstarren zu Eisklötzen, 
und d1e ziehen sich in ihren harten 
Panzer der Selbsterhebung zurUck, 
wenn es darum geht, den Menschen 
auf der Schattenseite des Lebens -
also in den Knästen - ebenfalls 
einen Anlaß zum Jubeln zu· geben. 
Selbst den Jubel wollen sie für sich 
behalten - soweit ist die Entsolida
risierung dieser Gesellschaft schon 
gediehen! 

Warum also die Leugnung der histori
schen Stunde, wenn doch gerade sie 
alle mit diesem 3. O'.<:tober in die 
Geschichte eingehen wollen? 

Warum also die Diffamierung des 
Jubels? 

Sollen wir eine - wiederum psycho
analytische Begründung wagen? 
Diese geschlossene Gesellschaft der 
Machteliten braucht den "Sünden
bock" zur Kompensation fUr ihr eige
nes Fehlverhalten. So wie der "Her
renmensch" den ''Untermenschen" 
schuf, der Knast nur ''Freund" oder 
"Feind" kennt, genauso braucht diese 
Politik Gegner, auf die sie i.rruner 
dreinhauen kann. Und solche "Prügel
knaben" sollte man freilassen? Auf 
wen sollten sie dann prügeln können? 
Auf ihre Kinder? Die sind schon aus 
dem Haus. Auf ihre Frauen? Die sind 
gerade beim Einkaufen oder beim 
Wohltätigkeitsfest. Auf die Angestell
ten? Die sind in der Gewerkschaft. 
Auf den politischen Gegner? Der 
könnte sich wehren, und der Bume
rang könnte weh tun. Was bleibt 
also? Der Knacki. Wie gut, daß es 
den gibt. 

Somit ededigt sich die Frage der 
Amnestie. Kapiert? 

Der Vorstand der GERECHTIGKEIT 
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Der Antrag auf Generalamnestie für 
alle Gefangenen ist freilich politisch 
viel zu bedeutend, als daß ihm ein 
solches Begräbnis dritter Klasse 
zuteil werden soll. Es ist daher zu 
begrüßen, wenn die Initia toren des 
Amnestiegesuches ihre Forderungen 
ab 3. Dezember an den neuen Bun
destag richteten: 

1. Alle Straftäter mit Zeitstrafen er
halten Halbstrafe 

2. Nur Verbrechen gegen Menschlich
keit und Mord sollen mit 2/3 ihrer 
Strafe gesühnt werden 

3. Lebenslange sollen nach 15 Jahren 
begnadigt werden 

Zwei Strategien für Gefangene 

Beim gegenwärtigen Sachstand - der 
allerdings absehbar war - gibt es 
nun zwei Hauptstrategien (neben der 
Resignation und dem Rückzug ins 
Schneckenhaus der inneren Emigra
tion): 

1. Die spektakulären Aktionen der 
ehemaligen "Ossis" finden hier in 
West-Berlin ihre Fortsetzung, und die 
"Wessis" solidarisieren sich mit ihnen. 
Das dUrfte bei dem hiesigen Sicher
heitssystem natürlich wesentlich 
schwieriger sein, weil zum einen die 
logistische Basis fUr die Gefangenen 
schlechter ist als damals in Branden
burg, zum anderen durch das per
fekte Spitzelsystem der Denunzianten 
jede Aktion schon lange vor her bei 
den Anstaltsleitungen verraten wird! 
Solidarität ist - leider - in west
deutschen Knästen nicht mehr 
gefragt. 

2. Die Gefangenen kämpfen politisch 
mit den Waffen weiter, die ihnen 
Staat und Gesetz garantieren: Peti
tionen, Gnadengesuche, politische 
Einflußnahme über Parteien. 

Diesen Weg geht die GERECHTIGKEIT 
z. B., die nun alle maßgeblichen 
Politiker mit ihren Argumenten und 
Forderungen "bombardieren" wird. 

Gesellschaftliche Ursachen der Krimi
nalität werden vergessen 

Völlig vergessen wurde bei der bis
herigen Amnestie-Debatte, daß die 
Ursachen der Kriminalität bei der 
Mehrzahl der sogenannten "einfachen 
Kriminalität" weitgehend durch 
soziale Defizite bestimmt sind, 
welche unsere Gesellschaft produ
zierte. Insofern ist das Amnestie
problem von der sozialen Frage un
serer Gesellschaft nicht abzulösen, 
sondern ganz wesentlicher Teil von 
ihr! 

Diese Abhängigkeit wird von der 
herrschenden Machtelite leider völlig 
verdrängt, obwohl einer ihrer fUh
renden Theoretiker, der ehemalige 
CDU-Generalsekretär Heiner Geißler 
schon vor über 15 Jahren die "Neue 

12 'der lichtblick' 

Nachlese zur 
Amnestieforderung 

Der letzte Lichtblick informierte a uf Seite 32 über das Amnestiegesuch der 
GIV Moabit und des Gefangenenvereins GERECI:ITIGKEIT. Weder Bundespräsident 
von Weizsäcker noch Bundestagspräsidentin Prof. Süßmuth oder der damalige 
Bundesratspräsident Momper haben das Amnestiegesuch persönlich gesehen. 
Bundeskanzler Kohl sowieso nicht . Zwar kam von allen angeschriebenen Politi
kern Antwort - doch reiner "Kanzleitrost" t.mtergeordneter Chargen. 

So ist das in der Demokratie: Beim Dachbesteigen Yird "Öffentlichkeit" her
Restellt durch die Sensationspresse, beim legalen Fair play werden die Initia
tiven im Massengrab des Petitionsausschusses versenkt, zusammen mi.t mehreren 
Tausend anderen. 

Armut" entdeckte und auch seme 
Analyse der " 2/3-Gesellschaft" völlig 
zutreffend den gegenwärtigen Anta
gonismus in unserer Gesellschaft be-
schreibt : -

113 leben unter oder an der Armuts
grenze, sind arbeitslos, Sozialhilfe
empfänger, wohnungslos, perspektiv
los und 

2/3 leben in Wohlstand, haben Arbeit, 
oft sogar Doppelarbeit, haben hohes 
und gesichertes Einkorrunen, machen 
ein oder mehrere Urlaube pro Jahr, 
haben Wohnungseigentum oder feste 
Mietwohnungen und gesicherte Zu
kunftsprognose. 

Auch wenn dieses Auseinanderklaffen 
der gesellschaftlichen Situation ab
solut gesichert ist, findet es in der 
Gesetzgebung und der Rechtsprechung 
i.rruner noch viel zuwenig Beachtung. 

Wer die Gefängnisse bevölkert, ist 
doch klar: Es sind zu 90 % genau 
jene Angehörigen des "unteren 
Drittels", denen ''der Markt" zu 
wenig "Chancen" bot. Oder Oberhaupt 
keine, wenn man die typischen 
Lebensläufe jugendlicher Straftäter 
anschaut: Kaputtes Elternhaus (Alko
holiker, Scheidungskrüppel) broken
home- Familie, die Kinder in öffent
licher Fürsorge, Kinderhort, Kinder
heim, Waisenhaus, Jugendheim, keinen 
Schulabschluß, keinen Berufsab
schluß - Jugendgefängnis. Hier einige 
Zahlen für den Jugendvollzug aus 
einer neuen Hamburger Untersuchung 
(ZfStrVo 1988, S. 363) : 20 % haben 
Alphabetisierungsdefizi.te, 2/3 keinen 
Schulabschluß. 70 % hatten niemals 
eine Lehre angefangen oder nach 
kurzer Zeit abgebrochen. Ganze 7 % 
besitzen Gesellen- oder Gehilfenbrief. 

Und auch im Erwachsenenvollzug 
zeigen sich die schweren sozialen 
Defizite: 2- 4 % volle Analphabeten, 
10-15 % funktionale Analphabeten 
(ZfStrVo 1989. S. 32) , 45 % ohne ab-

geschlossene Schulbildung, 70 % ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung. 

Bei solchen miserablen Startbedingun
gen ist die weitere Entwicklung 
praktisch absehbar: Rückfall - Straf
haft - Rückfall ... Fertig ist die 
"kriminelle Karriere". Und da be
haupten linke Theoretiker, die kol
lektive und angeblich gerechtere Er
ziehung durch "Vater Staat" von der 
Kinderkrippe bis zur Pubertät sei 
besser als die bei leiblichem Vater 
und Mutter? Das muß ein Irrtum sein. 
Ein genauso tragischer wie 70 Jahre 
Korrununismus und 40 Jahre realer 
DDR-Sozialismus. Das Ende ist bei 
"Vater Staat" stets der Konkurs mit 
gescheiterter Wirtschaft, gestrande
ten Menschen. 

Der Staat hat seine generelle Unfä
higkeit millionenfach bewiesen, vor 
allem bei der Erziehung von jungen 
Menschen (sei es zum "neuen sozia
listischen Menschen" oder auch nur 
zum "besseren Menschen" ). Und eben 
dieser Staat verweigert nun seinen 
Gestrauchelten die Gnade, wenn sie 
ihn darum bitten!? Er tut so, als ob 
er völlig ohne Schuld sei und als ob 
jeder Mensch, der kriminell wird, dies 
bereits in seinen Genen trage. Eine 
solche "Er:-bbiologie" ist absurd und 
vielfach widerlegt. 

Knast macht wirklich kriminell 

\'las aber vor allem vergessen wird, 
ist die Kriminalitätsförderung im 
Knast und durch den Knast. Die ge
sellschaftliche Mitschuld von "Vater 
Staat" an der Kriminalität besteht 
nämlich nicht nur außerhalb der 
Mauern, sondern in noch viel erheb
licherem Ausmaße innerhalb: Knäste 
sind künstliche Retorten der Krimina
lität, Brutstätten von allen schlech
ten menschlichen Eigenschaften, weil 
die Subkultur nur diese zUchtet: Ver
rat, Denunziation, Betru~, Kamera
dendiebstahl, Brutalität und Aggres-



sion verschiedenster Art. So pervers 
es klingt, die menschlich guten 
Eigenschaften werden von den Voll
zugsverwaltungen sogar noch be
straft: Wer seinem analphabetischen 
Mitgefangenen aus Hilfsbereitschaft 
Eingaben schreibt, verstößt gegen 
das ominöse "Rechtsberatungsgesetz" 
und man nimmt ihm (günstigstensfall.s) 
die Schreibmaschine. 

Wer einem Gefangenen im Bunker, zum 
Abbau der unmenschlichen Isolation 
aus christlicher Nächstenliebe eine 
Zigarette zusteckt, macht sich straf
bar, weil er "das geregelte Zusam
menleben' störte {! l. und wer- einem 
armen Kameraden etwas schenkt, wird 
des Handels bezichtigt. Dieses ganze 
absurde und perverse System der 
Menschenverachtung soU dann auch· 
noch - angeblich! - seine Inhaftier
ten zu einem Leben in "sozialer Ver
antwortung" fähig machen? \'leiß 
eigentlich einer von den Verantwort
lichen, was soziale Verantwortung 
ist? Darin steckt nämlich immer eine 
gute Portion Idealismus und Hilfs
bereitschaft. Beides wird im Knast 
mit Sicherheit zerstört. Zur Verant
wortung gehört aber auch Mündigkeit 
- und mit der ist es nun ganz 
schlimm bestellt: Es gibt kein zweites 
System auf der Welt, das den Men
schen unmündiger macht als eine 
perfekt organisierte deutsche Ge
fängnisbürokratie ... 

Wissen das die Verantwortlichen in 
der Politik wirklich nicht, wenn sie 
fUr die Inhaftierten das Amnestie
gesuch ablehnen? \'Iissen sie denn 
nicht, daß jede ausgesprochene Be
währung sich positiv auf das Rück
fallverhalten ausübt? Und daß eine 
Generalamnestie demzufolge aller 
Wahrscheinlichkeit nach .eine uner
hörte Verringerung der RUckfälle mit 
sich bringen wUrde - also der Ge
samtgesellschaft direkt zunutzen 
kommen wUrde? 

Abschaffung der Gefängnisse als 
Alternative 

Wenn die Ans talten schon nicht tn 
der Lage sind, die Zielsetzungen des 

Strafvollzugsgesetzes zu realisieren, 
weil immer noch srumpfsinniges \tleg
schließen praktiziert wird, wo 
"Helfen" gefordert wird, müssen sich 
die Vollzugsanstalten - wie jedes 
Unternehmen auch - die Gretchen
frage gefallen lassen, ob sie über
haupt eine Existenzberechtigung in 
unserer Gesellschaft haben. 

Keine Firma könnte es sich leisten, 
jahrzehntelang 80 oder 90 % Aus
schuß zu produzieren, sie hätte spä
testens nach einem j ahr Konkurs an
melden müssen. Doch diese stein
gewordenen Riesenirrtümer mit ihren 
stacheldrahtbewehrten Mauern, die 
sie vom frischen Wind gesellschaft
licher Veränderungen seit Jahrzehn
ten abschirmen, verschlingen Jahr rur 
Jahr steigende Steuergelder - 3 ~A.il
liarden gegenwärtig, und das Unter
nehmensziel wird bei nicht einmal 
20 % der Gefangenen erreicht. Die 
Dunkelziffer muß nämlich berücksich
tigt werden; die 50-60 % amtlich 
notierten Rückfälle sind ja nicht die 
wirklichen Rückfälle. sondern nur die 
"erwischten"! 

Rein ökonomisch also sind die Ge
fängnisse Milliardengräber, die ohne 
jeden produktiven Nutzen als gesell
schaftlicher Luxus der herrschenden 
Ideologie bezeichnet werden können. 
Kommt nur eine Schadensquote von 
durchschnittlich DM 20 000,- pro 
Rückfalltäter in Anschlag, so ist bei 
50 000 Strafentlassenen Rückfalltä
tern pro Jahr eine weitere Milliarde 
an volkswirtschaftlichem Schaden zu 
erwarten. Prononciert ausgedrückt: 
Der Staat investiert 3 ~!illiarden, 
damit seine RUckfalltäter 1 Milliarde 
(oder mehr) an Schaden anrichten. 

.Absurder geht es kaum. 

Motor der Absurdität ist die falsche 
Strafideologie 

Was jedem nüchternen Kaufmann klar 
ist, nehmen Politiker offenbar nicht 
wahr: Der Konkurs des Unternehmens 
Knast hätte schon längst angemeldet 
werden sollen, doch weil man den 
Steuerzahlern ungeniert immer tiefer 
in die Taschen greifen kann, ver
tuschen die Kameralisten in den 
Justizverwaltungen ihr völliges Schei
tern. Ja, es wird noch absurder: Sie 
stellen ständig höhere Personalforde
rungen. angeblich um die Situation 
zu verbessern, in Wirklichkeit nur, 
um die völlige Frustation der Bedien
steten in diesem großen psychischen 
Seuchenlazarett zu verschletem. 
Gestern noch 15 % Krankenstand bei 
den Bediensteten, heute 20 % und 
morgen 25 %? Soll das so weiter-
gehen? In jedem Unternehmen würden 
Köpfe rollen, wenn der Krankenstand 
derart ansteigt. Hewlett-Packard 
z. B. hat b1oß 2 % Kranke, weil dort 
die Corporate ldentity stimmt ... 

Doch Beamte, die von Amts wegen 
nicht helfen dUrfen, sendem stt'dfen 

müssen, können keine Corporate 
ldentity ent.,.ickeln. Sie mUssen 
zwangsläufig neurotisch und psych<r 
somatisch krank werden. 

Die Sühne- und Vergeltungs-Ideologie 
insbesondere der CSU-Protagonistin 
Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, der 
wtr. ständi~. neue Gesetzesvorstöße in 
Richtung ·· "mehr Strafe' , "mehr 
Rache" und "mehr Unmenschlichkeit" 
verdanken, ist weder christlich noch 
human, vor allem aber schädlich: 
fUr Gefangene {Selbstmorde und 
Selbstbeschädigungen, zerbrochene 
Persönlichkeiten, zerstörte Familien 
und Freundschaften) wie fUr Beamte. 
Dieses Strafsvstem ist absurd und in 
sich zutiefst unmoralisch. 

Amnestie ist ein Stück Wiedergut
machung. ein Signal, daß das ganze 
System nicht mehr in eine entwik-
1\elte pluralistische und freiheitlich
demokratische Gesellschaft hinein
paßt. Ein Signal, daß Gefängnis
strafen Relikte postfaschistischen 
Denkens sind, in dem sich einige 
wenige Ober viele andere erheben 
und - ''im Namen des \'olkes" - über 
diese richten. Amnestie könnte er
neut eine Diskussion über Abolitio
nismus, also eine Gesellschaft ohne 
Gefängnisstrafen, auslösen .•. 

Amnestie könnte aber auch bel den 
Richtern, die uns in Haft schicken, 
einen Denkprozeß bewirken: Ob sie 
nicht viel zu viel, viel zu hoch und 
viel zu gnadenlos Haft aussprechen?! 
Die Göttinger Untersuchung im Auf
trag des Bundesjustizministers, die 
1988 bei U-Häftlingen an den Tag 
brachte, daß mindestens· 40 % der 
V-Gefangenen ungerechtfertigt 
{lange) in Haft saßen, mUßte doch 
eigentlich Nachdenken und Betroffen
heit auslösen? Oder? 

Die GERECHTlGKEIT wird, so hat si.e 
uns mitgeteilt, auf jeden Fall einen 
Gesetzentwurf anregen, daß Richter 
und Staatsanwälte, bevor sie in den 
Staatsdienst Ubernommen · werden, 
mindestens drei Wochen völlig isoliert 
von ihren Familien, genauso wie 
V-Häftlinge, nämlich 23 Stunden ein
gesperrt, ohne Telefon, ohne TV, 
ohne tägliches Duschen, mit zensier
ter Briefpost etc. üben sollen. Was 
einem Bauingenieur recht ist, der 
selbst Zementsacke schleppen muß, 
wenn er Praktikum macht, sollte 
einem Richter billig sein. 

Die Erfahrungen aus dem Haftalltag 
wären mindestens so wirksam wie eine 
Amnestie, weil dann endlich einmal 
Richter wissen, wovon sie schreiben 
und worUber sie urteilen. Und nicht 
wie Blinde von Farben plaudern, die 
es im Knast nicht gibt. 

Es ist noch viel zu tun. Ober die 
weiteren J\klivit!lten werden wir im 
nächsten Heft berichten. 

Dr. Dr. ]Urgen C. Tesdorpf 
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Verantwortungslos? 
Verantwortungslos! 
Wenn das lnsera1 von REPS gekommen 
wäre, niemand hätte sich dafür inter
essiert, da ein gewisser Herr Pagel in 
seinen bisherigen Flugblättern ohne
hin ungetrübt von Sachkenntnis vor
rangig Stimmenklau mit Falschbehaup
tungen vom "Hotelvollzug" wagte ... 

Dieses Inserat aber stammt von einer 
"staatstragenden" Partei. Seine bei
den Kernaussagen (Zunahme der 
Kriminalität und offener Vollzug als 
Regelvollzug) sind zwar sachlich 
richtig, doch 'werden die beiden Fak
ten durch den Zusammenhang, in dem 
sie erscheinen, zum Skandal: Dieses 
tnserat ist das Musterbeispiel einer 
verantwortungslosen Agitation und 
Manipulation der übelsten Sorte. 

Kriminalität ist Großstadtphänomen 

Daß die Kriminalität in Berlin seit 
der Maueröffnung gestiegen ist, be
streitet niemand. Wer "Hauptstädter" 
sein will (und die CDU Berlin strebt 
es ja an), kann eben nicht nur die 
süßen Schokoladenseiten schlecken, 
sondern muß auch die bittere Wahr
heit schlucken, daß eben Millionen 
von Menschen als Gäste dieser Stadt 
an ihrem Reichtum teilhaben wollen. 
Die Taschen- und Autodiebe, die 
Schieber und die Prostitution sind 
allerdings eine Funktion der Einwoh
nergröße - der Vergleich mit den 
idyllischen Zuständen in Buxtehude 
oder Vilshofen ist absolut unfair! 
Schließlich gab es eine Maueröffnung 
und mehrere Superspektakel eben nur 
in Berlin und nicht in Buxtehude. Und 
schließlich kommen über keine an
dere Stadt Europas so viele Asylan
ten, Einwanderer, Mittellose und Ost
händler wie über Berlin. 

\'lie absurd das Lamento über die 
steigende Kriminalität ist, zeigt ein 
Blick auf die Verkehrssicherheit: 
Nachdem Berlin mit 79 Verkehrsver
letzten pro 10.000 Verkehrsteilneh
mer die absolut unsicherste Stadt in 
Deutschland ist, wird der CDU
Pressesprecher für die Crash-Metro
pole Bedin ja auch nicht das Niveau 
von Ludenscheid (25 Verletzte) ver
langen wollen, oder? Wir sind auf 
seine qualifizierten verkehrspoliti
schen Vorschläge gespannt ... 

Nur offener Vollzug kann resoziali
sieren 

Richtig zitiert ist, daß die Einfüh
rung des offenen Vollzugs als Regel
vollzug für seine Gefangenen tat-
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(Berliner Morgenpost vom 30.11.1990) 

Gefängnis nur noch zum Übernachten! 
Krimina'lm II Seitin se-1 Anlang 1S89 dtamalisch gestiegen. Senat 
beschl'eßt olfenoo StrafvoMzug als RegefmaBnalvne (Ausf. VO!Sdvift 

zu § 10 SIVollzG Y. 7. 11. 90). 

Machen Sie C:esem veranrwottungslosen Handeln ein Ende! 

Am 2. Dezember: CDU 

·~· CDU 
V.LS i. P. C0U Wtlmersdorf 

sächlich bedeutet, daß sie nur noch 
zum Übernachten in den Kna.st kom
men. Richtig ist auch, daß die 
Senatsverwaltung - endlich - , einen 
entsprechenden Erlaß verabschiedete, 
der das Ganze positiv regelte. 

Der CDU-Pressesprecher übersieht 
aber in der Hitze des Wahlkampfs 
drei wichtige Facts: 

1. ln den offenen Vollzug sollen 
auch in Zukunft nur diejenigen 
kommen, bei denen "Mißbrauch" nicht 
zu befürchten ist. Also Uberhaupt 
kein Anlaß für irgendwelche popu
listischen Horror-Szenarien! 

2. Der offene Vollzug ist Bundes
gesetz, das seit 13 Jahren besteht, 
und der Berliner Senat hat nichts 
Neues beschlossen, sondern nur aus
führend geregelt, wie nun das Gesetz 
zu handhaben sei. Die Kritik am 
"verantwortungslosen Handeln" fällt 
also voll auf den Schreiber zurück, 
wenn er eine Pflichtaufgabe einer 
Landesregierung mit dem (offenbar 
ungeliebten) Bundesgesetz verwech
selt. Das ist eben nicht nur Un
lnformiertheit, sondern politisch 
miserabler Stil. 

3. Das Gesetz wurde 1976 von allen 
Parteien mitgetragen und sowohl Bun
desregierung heute als auch CDU
regierte Landesregierungen befürwor
ten den offenen Vollzug unter dem 
Gesichtspunkt der Resozialisierung. 

Das Strafvollzugsgesetz sieht im § 10 
den offenen Vollzug als Regelvollzug 
und den geschlossenen als die Aus
nahme an. Wie sehr die Bundesregie
rung hinter dem Konzept steht, geht 
aus ihrer Antwort in der Bundestags
Drucksache 11/4302 vom 5.4.1989 auf 
Seite 4 deutlich hervor: "In etmgen 
Bundesländern entspricht die Anzahl 

der Haftplätze in offenen Einrich
tungen dem Bedarf. In einigen Län
dern reichen jedoch derzeit die vor
handenen Plätze noch nicht aus, um 
den vom Strafvollzugsgesetz voraus
gesetzten Bedarf zu erfüllen." Eben 
diesen Bedarf bemüht sich Berlin 
nachzukommen, und das nennt dann 
der CDU-Pressesprecher "verantwor
tungsloses Handeln"? Ein fürwahr 
seltsames Staats-, Politik- und vor 
allem Rechtsverständnis! 

Der offene Vollzug wird aber auch 
von allen CDU-Länderregierungen als 
der geeignete Rahmen für die Reso
zialisierung angesehen. So formu
lierte der Bundesrat im Gesetzent
wurf zur Änderung des Strafvollzugs
gesetzes ( BT -Drs. 11/369~ vom 
8.12.1988), daß im offenen Vollzug 
"der geeignete Gefangene unterge
bracht werden soll", und zwar "weil 
die Unterbringung im offenen Vollzug 
die Freiheitsbeschränkungen des 
Gefangenen reduziert und der Staat 
aufgrund des Verhältnismäßigkeits
grundsatzes den geringsten Eingriff 
in die Freiheit vornehmen" muß! 

Alles klar? Der Bundesrat will also 
nicht maximale Rache und Vergeltung, 
sondern den "geringsten Eingriff", 
weil er nämlich sehr genau die er
schreckend hohen Rückfallzahlen 
kennt, die der geschlossene Verwahr
vollzug hervorbringt. Jeder Fachmann 
weiß es: Erst der haßerfüllte Repres
sionsvollzug, der dem Gefangenen 
Wohnung, Arbeitsplatz, Familie und 
Freunde kaputt macht, treibt ihn in 
den Rückfall. Resozialisierung hin
gegen ist nur im offenen Vollzug 
unter einigermaßen humanen Bedin
gungen möglich. 

So wurden in Hessen z. B. bei Gefan
genen des geschlossenen Vollzugs mit 
regelmäßigem Urlaub in den folgenden 
fünf Jahren 52 % Rückfalltäter er
mi~te1t, bei Gefangenen ohne Urlaub 
stieg der Anteil auf 6~ %. Bei den 
Freigängern waren es nur 21 % RUck
fälle, bei verweigertem Freigang je
doch 61 %! (Dolder/Grübel, ZfStrVo 
1988. 33). Natürlich will die CDU 
\'lilmersdorf nur das Beste: Doch ihre 
Forderung nach Verwahrvollzug be
wirkt das genaue Gegenteil! 

Mißbräuche im Promillebereich 

Tatsache ist auch, daß die Mißbräu
che von Ausgängen und Urlauben in 
allen Bundesländern in den letzten 
Jahren (trotz enormem Anstieg der 
absoluten Zahl!) prozentual konstant 
geblieben oder ~gar gesunken sind! 
Sie liegen praktisch überall unter 
1 %. Auch hier gilt quer durch alle 
Bundesländer, daß die Mißbräuche 
von Freigängern die geringste Quote 
aufweisen (Böhm/Schäfer, Vollzugs
lockerungen, 2. Aun. Wiesbaden 1989, 
hg. v. Hess. Min. d. Justiz, S. 20,85) . 

lm CDU-regierten Niedersachsen gab 
es z. B. 1988 86 755 Vollzugslocke-



rungen. Die Polizei mußte in 25 von 
10 000 Fällen ennitteln, verurteilt 
wurden nur 6,1 von 10.000 Fällen! 
Der Herr Pressesprecher möge also 
zur Kenntnis nehmen: Die Wahr
scheinlichkeit, daß er selbst im 
Straßenverkehr jemanden verletzt, ist 
13mal höher (!), als daß bei einer 
Lockerung ein Häftling eine neue 
Straftat begeht! Wieso kann es an
gesichts solcher Relationen der 
Schreiber überhaupt noch "verant
worten", sich in sein Mordfahrzeug 
hineinzusetzen?? 

Unverant...ortlicher Populismus 

Besonders perfide ist in der Anzeige 
die Verknüpfuns der dramatisch ge
stiegenen Kriminalität mit dem offe
nen Vollzug. Wir verwahren uns gegen 
solche Art politischer Roßtäuscherei, 
da der Eindruck erweckt werden soll, 
der Kriminalitätsanstieg hätte ur
sächlichen Zusammenhang mit dem 
offenen Vollzug. Oder warum sonst 
stehen diese beiden Aussagen in 
einer einzigen Anzeige, und warum 

wird das Fazit gezogen: "Machen Sie 
diesem verantwortungslosen Handeln 
ein Ende!"? 

Wir hoffen, daß s1ch der Pulverdampf 
des politischen Gefechts im Kopf des 
Verantwortlichen inzwischen verzogen 
hat und er die realen Facts anzuer
kennen bereit ist. Wir laden ihn 
daher, zusammen mit dem CDU-Kreis
vorstand in den Lichtblick ein, damit 
er sich von den verheerenden Wir
kungen eines geschlossenen Vollzugs 
vom Muster der TA lll selbst über
zeugen kann. 

Das soll dann unser Beitrag zum 
"verantwortungsvollen Handeln" (im 
Sinne des § 2 StVollzG) sein - denn 
politische Entscheidungsträger über 
die \vahrheit aufzuklären, ist allemal 
besser. als sie in der Pflege ihrer 
Vorurteile zu bestärken. 

Dr. Dr. JU!gen C. Tesdorpf 

P.S.: Dieser Artikel geht als Brief an 
den CDU- Verband Wilmersdorf mit der 
konkreten Einladung. 

Stigmatisierung - oder Hamburger 
Haft, eine Reise in die Vergangenheit 
Erlebnisbericht über Haftbedingungen für H IV-positive/ Al OS-erkrankte 
U-Gefangene im Oktober/November 1990 

Hamburg; 11.10.90, Festnahme. Das 
übliche Programm durchlaufen und 
nach Entzug mir erst mal Überblick 
verschafft über die ~1öglichkeiten 

sowie Haftbedingungen in der U-Haft 
Hamburg. Bin von ausgegangen, daß 
es ja eigentlich so sein würde wie in 
Moabit. Ich kam aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Nachdem ich nach 
und nach mitbekam was es heißt, in 
Harnburg als HlV-Positiver einzusitzen. 
Dachte bisher, Harnburg wäre eine 
"liberale Stadt", aber jetzt, nach 
mittlerweile vier \\lochen, wünsche ich 
mir "Moabiter Haftbedingungen". So 
waren bisher meine Fantasien dies
bezüglich für ~ünchen, Augsburg 
oder Nümberg - aber Hamburg? 

Angefangen damit, daß man sich auf 
HIV testen lassen sollte, wenn nicht, 
wird man als ''Positiver" behandelt. 
Desweiteren soll man unterschreiben, 
daß man einverstanden ist, daß das 
Vollzugspersonal davon unterrichtet 
wird, obwohl dies überflüssig ist, da 
alle "Positiven" auf eine Station (C 
lll) zusammengelegt werden, und das 
ist in Haft bekannt : "Ach, die AIDS
Station", das sind die Kommentare 
von nicht wenigen Gefangenen, die 
ich zu hören bekam, als sie fragten 
beim Gespräch, wo ich denn liege. 
Desweiteren steht quer über der 
Krankenakte, groß und in rot, "Blut
kontakte vermeiden" . Das waren die 

ersten Erkenntnisse für mich. Nach 
und nach kamen dann noch mehr 
Feinheiten hervor. 

Ich schrieb . dann mehrere Anträge, 
Teilnahme an der Schachgruppe, 
Skatgruppe sowie Tischtennisgruppe. 
Desweiteren wollte ich in V- Haft 
arbeiten. Mußte mehnnals Anträge 
schreiben, um überhaupt Antwort zu 
bekommen. Di.e Antworten hauten 
mich um. So war es ja selbst zu 
keiner Zeit in Berlin-Moabit. Teil
nahme sowie Arbeit (außer Zellen
arbeit) nicht möglich, da Verlet
zungsgefahr und somit Ansteckungs
gefahr! 

Verletzungsgefahr beim 
"Stich durch den König?" 

Schach, 

Verletzungsgefahr beim Skat, "Stich 
durch Grand und die Gefahr des Ver-
blutens?" 

Versuchte, darüber zu diskutieren. 
Letztendlich dann, wenn die Argu
mente ausgingen, nachdem ich auf 
die zahlreichen Widersprüche auf
merksam machte, kam lapidar die 
Antwort, "Vorschrift ist Vorschrift". 
Die einzige Gruppe ist ein kleiner 
Kreis von der Hamburger AIDS-Hilfe. 
Es erscheint direkt als ein Wunder, 
daß man als "Positiver" am Gottes
dienst t eilnehmen darf! Als nächstes, 
vorgewarnt durch das Erlebte, bean
tragte ich die Verlegung auf kleine 

Gemeinschaft (2-Mann-Zelle), und wie 
erwartet, war die Antwort negativ. 
Es sei nicht möglich. Selbst als ich 
erneut nachfragte, wie es denn sei, 
wenn sich zwei "Positive" eine 
Gemeinschaftszelle teilen wollen, 
selbst dies sei nicht möglich. 

Nachdem ich einen Antrag nach dem 
anderen losschickte, heißt es jetzt, 
es ist "noch" nicht möglich, auf 
Gemeinschaft zu kommen. Da gibt es 
z . Zt . einen Entwurf von oberster 
Stelle, in dem, falls die.ser durch
kommt, "vorgesehen" ist, 7 bis 8 
Stellungnahmen einzuholen (Sozial
arbeiter, Arzt, Psychologe, AL usw.), 
ob verantwortet werden kann, daß 
"die und die" Person zusammengelegt 
werden können. 

Selbst im Haftkrankenhaus werden 
Positive isoliert. Ich könnte mir dies 
Verhalten der Hamburger Justiz even
tuell erklären, wenn es 1984/85 wäre 
und die Erfahrungen in bezug auf 
HlV/AlDS noch nicht da wären, viel
leicht könnte ich es dann nachvoll
ziehen, aber ich glaube doch wohl zu 
Recht, daß wir erstens dem Ende von 
1990 zugehen und doch mittlerweile 
klar sein müßte, daß übertriebene 
und engstirnige Angstdenkweise nie
mandem hilft - vor allem nicht zu 
Toleranz sowie gegenseitigem Angst
abbau sowie Verstehen un~ Verständ
nis nUtzt. lch selbst fühle mich hier 
total unwohl, ein Knast im Knast, 
gebrandmarkt und noch mehr zum 
Außenseiter gestempelt. 

Als "Schleck" gibt es für die "Posi
tiven", wahrscheinlich damit man 
Ruhe gibt und man über die "Einsam
keit" wegsieht, von der Anstalt einen 
Fernseher in die Zelle, wenn vor
handen. 

Ich persönlich könnte darauf ver
zichten, wenn ich mehr im Vollzug 
integriert wäre. Mein Ziel kann nur 
sein, entweder aus der V-Haft ent
lassen zu werden oder unverzüglich 
nach Verurteilung mich in meine 
Heimatstadt Berlin verlegen zu 
lassen. Ich bin daran interessiert, 
von anderen Gefangenen aus bundes
deutschen Knästen zu erfahren, ob 
es ähnliche Bedingungen gibt bzw. 
gab. Schreibt bitte an 
Andreas Dobisch 
UHA Harnburg 
Holstenglacis 3-5 
W-2000 Harnburg 36 

Als letzten Satz noch, das betrifft 
aber alle V-Häftlinge. falls man hier 
Besuch bekommt, dann teilt man den 
kleinen Besuchsraum mit einem 
zweiten Gefangenen. Stellt euch das 
vor, wie gut man mit seinen Angehö
rigen reden kann, wenn man viel
leicht noch das Glück hat, mit einem 
ausländischen Mitgefangenen Spt"ech
stunde zu haben - Automatenzug ist 
in der V-Haft auch unbekannt. 

Andreas Dobisch 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort . Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen , Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entscrechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Aufruf und Petition zum 
Erlaß einer Generalamnestie 

Aus Anlaß der Wieder
vereinigung unseres deut
schen Vaterlandes, einem 
Ereignis von historischer 
Bedeutung, das bismarck
sche Züge trägt, sollte der 
deutsche Staat deutliche 
Zeichen setzen. Diese 
dUrfen nicht nur den Cha
rakter der Versöhnung mit 
unseren ehemaligen Kriegs
gegnern dokumentieren, 
sondern sollten auch eine 
Demonstration allgemeiner 
Versöhnung sein. 

Milliarden von ~enschen 
haben durch ihre Regierun
gen, mit Ber Zustimmung 
zur Wiede7ereinigung, das 
gesamtdeutsche Volk am
nestiert. Wenn die Völker 
der Erde, die dem deut
schen Volk sehr viel Leid 
verdanken, bereit sind, 
unter die Vergangenheit 
einen Strich zu ziehen, 
sollte der deutsche Staat 
bereit sein, auch in seinen 
eigenen, neuen Grenzen 
Verzeihung, Versöhnung und 
Gnade walten zu lassen. 

Die Größe eines Volkes 
W'lrd ntcht an aeiner Hlrte 
aoaenUber den Rechtabre
chcrn aua sotncr Mitte ac
mtllftn, Bondom an Btllntr 
r'l1hlgkült, Onttd~ und Milde, 
11111 ln8t:rumento humanttliron 
Dankefit und Hnndt1nft rlch
rta atnzuiC!t~cn. 
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Der äußeren Souvetäni
tät muß eine innere Souve
ränität folgen, und wie 
könnte diese deutlicher do
kumentiert werden als 
durch die Gewährung einer 
Amnestie für die Ein
gesperrten und Verfolgten. 

1949, als der freie Teil 
unseres Landes zurück zur 
Rechtsstaatlichkeit fand , 
wurde ein kleines, wenn 
auch unvollkommenes Zei
chen gesetzt; 

1990 - wenn unser zer
rissener Staat zur neuen 
Größe wächst und alles 
Trennende aufgehoben ~ 
muß Deutschland zeigen, 
daß es nicht nur mit 
seinen ehemaligen äußeren 
Gegnern in Frieden leben 
kann und will, sondern 
auch seinen inneren Geg
nern die Hand zur Versi:Sh
nung reicht. 

Wie wäre dies besser zu 
beweisen als durch eine 
Generalamnestie. Im Namen 
der Unterzeichner dieses 
Aufrufs und dieser Petition 
fordern wtr daher: 

1. Herabsetzung aller 
Geld- und Freiheitsstrafen 
um die Hälfte des verhllns
ten Strafma ße&i 

2. Auuotzung aller Ju
sondatröfcn auf Bewllhruna 
IOwift EntlGIIUHg AUI der 
Untortuchungahlft; 

3. !.ObMAUingHc:he Frei
hoitllBtrafc, doron VarbU
Ilung 10 jllhre Uberwchrit-

ten hat, ist zur Bewährung 
auszusetzen; 

4. Lebenslängliche Frei
heitsstrafe ist in zeitige 
Freiheitsstrafe von 15 
Jahren umzuwandeln; 

5. Sicherungsverwahrung 
ist aufzuheben; 

6. Alle Strafen und Er
mittlungsverfahren im Be
reich der Kleinkriminalität 
und Rechtsbrüche, die bis 
zu einer Höhe von 2 Jahren 
mit Strafe bedroht sind 
bzw. deren Urteil auf 2 
Jahre Freiheitsstrafe lauten, 
sind aufzuheben bzw. ein
zustellen. Insbesondere 
Verfahren in Zusammenhang 
mit Friedensdemonstratio
nen, Kriegsdienst- und Er
sa tzdienstverweigerungen, 

Volkszählungsboykott, Un
terstUtzung krimineller oder 
terroristischer Vereinigun
gen, Drogen geringer Menge 
fUr Eigenkonsum, Verstöße 
gegen §§ 218 und 175 StGB; 

7. Rechtskräftige Geld
und Freiheitsstrafen, Erzie
hungsmaßnahmen und Maß
regeln der Besserung und 
Sicherung, die zur Bewäh
rung ausgesetzt sind, sol
len aufgehoben und ersatz
los gestrichen. werden; 

8. Führungsaufsicht ist 
aufzuheben. 

9. Unter die Amnestie 
fallen auch solche Strafen, 
deren Urteile durch Ein
legung von Rechtsmitteln 
noch keine Rechtskraft er
langten und bis zum Tage 
der Vereinigung beider 
deutscher Staaten, am 3. 
Oktober 1990, mindestens 
im 1. Rechtszug mit einem 
Urteil abgeschlossen waren; 

10. Die Amnestie umfaßt 
sämtliche Täterkreise, ohne 
jede Ausnahme, die einer 
Strafverfolgung durch 
deutsche Justizbehörden 
ausgesetzt sind und waren. 

Nachdem das Parlament 
der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik am 
28. September 1990 für 
sein Staatsgebiet eine Teil
amnestle verkUndet und 
vollzogen hat, besteht für 
die Bundesrepublik Deutsch
land - auch nach dem Zu
sammenschluß - die Ver
pflichtung, zur Wahrung des 
Rechtsfriedens und dem 
Prinzip der Gleichheit, eine 
Amnestie zu erlassen. 

~Ur die "Solidarität 
e. V.'', Postfach 10 32 54, 
W-6800 Mannheim 1, im 
Namen aller 250 Mitglieder: 

gez. JUrgen Pfläging 
1. Vorsitzender 



Anm. d. Red. : In der 
vorangegangenen Ausgabe 
berichtete unser neben
amtlicher Redakteur, Mi 
chael Ermisch, auf Seite 
24 über eine Veranstal
tung im Haus VI . In die
sem Bericht informierte 
er u. a. auch darüber, 
daß Gerd Wüst demnächst 
seine Arbeit bei der Ber
liner AIDS-Hilfe beenden 
will. Diese Information 
hatte er aus Kreisen der 
BAH erhalten . Sie wurde 
auch nicht bis zur Druck
legung der Ausgabe demen
tiert. Dazu nun das 
Schreiben von Gerd Wüst 
an Michael Ermisch, nach
dem die letzte Ausgabe 
erschienen war: 

Lieber Michael, 

Du zeichnest für einen 
Artikel in der Gefangenen
zeitunQ 'der lichtblick', 
Okt./Nov. 1990. S. 24 zum 
Thema: Die Situation "AIDS 
im Knast" verantwortlich. 
Neben dem Bericht über 
eine Diskussionsveranstal
tung zum Thema. an der 
ich ja auch beteiligt war, 
berichtest Du von einer 
"Tatsache". daß ich als 
Mitarbeiter der Berliner 
AIDS-Hilfe ' für den Bereich 
Knast "in kürze das Hand
tuch werfen" und "auf
geben" wUrde. 

Sicherlich ist es eine 
immense Aufgabe, fUr eine 
Verbesserung der Lebens
bedingungen von Menschen 
mit HIV und AIDS in Haft, 
für Akzeptanz. adliquate 
medizinische Versorgung, 
Verfügbarkeit der gruncne
genden Präventionsmittel 
wie Kondome und sterile 
Snritzen, für Polamidensub
stitution und Entkriminali
sierung von Drogengebrauch 
zu streiten: gegen Isola
tion, Ausgrenzung, Abwehr. 
Verständnislosigkeit, äußere 
und innere Mauern anzu
gehen. Es ist eine Auf
gabe, wo an~esichts des 
übermächtig erscheinenden 
und bis ins allerkleinste 
alle Belange regelnden 
Strafvollzugs nicht gleich 
der große Wurf gelingt, 
sondern sich die MUhe 
lohnt, Schritt um Schritt 
kleine Erfol~e zu erzielen. 

Also - von Resignation 
hier keine Spur, auch an
gesichts der UnterstUtzuns 
der übrigen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter 
Innen in der Berliner 

/dt bin voll 
fvr- die ~eis·fij,htot'~f,s&1e 

Grneverv~ ~ 
--f 

/dt biYJ av~ v()/1 .fi'r 
4tH Sparrr()~ramrn 

d~r l<~iertm~! 

Vn.d 1th ~in VPLl {Vv 
dit l<akt~~tdtiOttief'~ ( 

Jl 

AIDS-Hilfe für den l(nast
bereich. Ich weiß daher 
nicht, was Dich veranlaßt 
hat, ein solches Gerücht in 
die Welt zu setzen, denn 
um nichts anderes ·handelt 
es sich. 

Nun kann ich im all
gemeinen damit leben, daß 
Uber mich Gerüchte ver
breitet werden. Allerdings 
kennen wir uns schon 
länger, und Du hast stän
dige Verbindung zur Berli
ner AIDS- Hilfe. Von daher 
hätte ich erwarten können, 
daß Du bei mir erst einmal 
persönlich nachfragst, be
vor Du eine solche Meldung 
in Umlauf bringst. 

Letztendlich - und das 
ist das Traurige daran -
trägt dies nur zur Verun
sicherung der vielen Gefan
genen mit HIV und AIDS 
bei, die von mir und an
deren Mitarbeiterinnen der 
Berliner AIDS-Hilfe unter
stUtzt werden - eine Ver
unsicherung, der wir nun 
gemeinsam entgegentreten 
müssen. 

Eine Durchschrift dieses 
Briefes schicke ich an die 
Redaktion des "Lichtblick". 

Herzlichen Gruß 

Gerd Wüst 
Berliner AIDS- Hilfe e . V. 

Beschwerde gegen Herrn 
Dr. St. 

Befinde mich seit 13. 
September 90 in Plötzensee 
in Haft. Laut Rezept mei
nes Arztes bringe ich das 
Medikament Normock (Psy
chopharmaka) ein. Bei erst
maliger Vorstellung beim 
Anstaltsarzt, Herrn Dr. St., 
erwartet mich sofort die 
strikte Ablehnung des Prä
parats. Vielmehr wird mir 
das Vergleichsmedikament 
Lexetanil angeboten. Etwa 
gleiche Zusammensetzung, 
aber sofort wird auch 
dieses Mittel reduziert. 

Trotz mehrmaliger Bitte, 
mir das Medikament bei 
vernünftiger Menge zu 
lassen, weil ich ja Uber 
sechs Jahre unter ärzt
licher Kontrolle Normeck 
eingenommen habe, wird 
abgelehnt. Ohne sich groß 
darüber Gedanken zu 
machen, was er da eigent
lich tut, wird reduziert, 
reduziert, reduziert. Meine 
seelische Verfassung ist bis 
zum heutigen Tage kata
strophal. Kein Schlaf, 
fürchterliche Ängste, Herz
rasen! Keine Reaktion! 

Leider mußte ich des 
öfteren eine Schwester in 
Anspruch nehmen - nichts. 

Keine Besserung meines Be
findens. Ich meine, daß 
Herr St. doch einsehen 
sollte, daß ich da keine 
illegale Droge einnelune, 
sondern ein verschriebenes 
Medikament. Als ich um 
Vorführung beim Neurologen 
bat, lautete die Antwort, 
wenn sie meinen, gut -
aber ich werde vorher mit 
ihm sprechen. Und so ge
schah es dann auch. Nichts 
kam dabei heraus. 

~eh frage mich nur, was 
da noch zu sagen wäre. 
Ich meine, Herr St. sollte 
eine Naturheilpraxis betrei
ben. Denn wer die gegebe
nen Umstände hinter Gitter 
nicht erkennt, ist meines 
Erachtens nach fehl am 
Platze. 

Trotz allem möchte ich 
noch zwei ganz liebe 
Schwestern erwähnen, die 
mir großes Verständnis 
zeigten, aber leider nicht 
über ihren Schatten sprin
gen konnten. Auch vom 
Dienstpersonal wären einige 
Namen nennenswert, Frau 
B., Frau M., Frau H., Frau 
R., Frau W., Frau L., Frau 
St. Alle mit viel Herz. Das 
sollte man schon mal sagen. 

(Verfasserin ist der Redak
tion bekannt) 
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Offener Brief 

Wir sind Insassen im so
genannten lsolationszellen
bau Haus VII des Maßregel
vollzugs des PKH Hadamar 
und wollen mit unserem 
Schreiben über einige Miß
stände in der hiesigen Ein
richtung berichten. 

Das Haus Vll ist inner
halb des Maßregelvollzuges 
von Hadamar das Sariktions
und Aufnahmehaus. Man 
könnte es gewissermaßen 
als Arrestvollzug bezeich
nen, jedoch kann ein sol
cher Arrest hier bis zu 8 
Monate dauern. 1m Straf
vollzug gibt es für Arrest
strafen eine zeitliche Be
grenzung von lL Tagen bis 
maximal 4 Wochen, da 
Arrest als schärfste Sank
tionsmaßnahme innerhalb 
des Strafvollzuges gilt. 

Im Maßregelvollzug kann 
es passieren, daß manche 
Insassen nur diesen Sank
tionsvollzug als "Normal
vollzug" erleben, da sie 
gar nicht erst auf andere 
Stationen des Maßregelvoll
zuges verlegt werden, weil 
sie z. B. nach § 126 a 
StPO "einstweilig unter
gebracht" sind (= U- Haft 
im Maßregelvollzug, ohne 
zeitliche Begrenzung) . Oder 
weil sie die Teilnahme bzw. 
Unterbringung im Maßregel
vollzug für sinnlos halten 
und es ablehnen, die dor
tigen Psychespielchen frei
willig mitzumachen. 

Die Unterbringung im 
Maßregelvollzug erfolgt nur 
auf richterliche Weisung, 
ist also eine Zwangsmaß
nahme der Justiz. Eine Ent
lassung oder Verlegung 
hängt ebenfalls von einer 
richterlichen Entscheidung 
ab, wobei auch die Staats
anwaltschaft mitzureden 
hat. Nach außen hin wird 
der Maßregelvollzug zwar 
als Krankenhaus (Psychia
trie) dargestellt, jedoch 
ist der Gefängnischarakter 
fUr die Insassen täglich 
spürbar. 

1m Haus Vll gibt es 
dreüach vergitterte Fen
ster, Einzelzellen (mit ein
gebauter Toilette und 
Waschbecken sowie Licht
schalter in der Zelle und 
eine Anlage zum gemein
schaftlichen Rundfunkpro
gramm, die um 23 Uhr aus
geschaltet und morgens 
nach 7 Uhr wieder einge
schaltet wird). DafUr gibt 
es jedoch keinerlei Fern-
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sehmöglichkeiten, keine 
Sport- oder Freizeitange
bote, keine Beschäftigungs
bzw. Arbeitsmöglichkeiten. 

Konkret sieht es also so 
aus, daß täglich 23 Stun
den Zelleneinschluß prak
tiziert wird. Privattelefo
nate sind grundsätzlich 
nicht möglich. Besuche gibt 
es nach genehmigtem 
Antrag allerhöchstens ein
mal im Monat, im Beisein 
eines "Pflegers", der alles 
optisch und akustisch über
wacht sowie nach vorheri
gen Kleider- und Körper
kontrollen der Besucher 
Innen, sofern diese an
geordnet werden. 

Die Freistunde wird in 
jeweils 2mal 30 Minuten 
vormittags und nachmittags 
durchgefUhrt, in einem 
kleinen Hof, der von hohen 
Zäunen und Unmengen 
Natodraht umgeben ist, und 
jeweils nur zu zweit, na
türlich mit Bewachung. 

Es gibt keine Paketemp
fangsmöglichkeiten, da 
Pakete hier generell aus 
sogenannten Sicherheits
grt.inden verboten werden, 
das trifft auch auf Bücher
pakete zu. 

Insgesamt gibt es im 
Haus Vll zehn Einzelzellen. 
Im sogenannten Tagesraum, 
in dem die Anwaltsbesuche 
durchgeführt werden, gibt 
es eine kleine Bücherei, 
die etwa 150 alte BUcher 
enthält 0945-1950; die 
Reichspropaganda lebt 
weiter), was darauf hinaus
läuft, daß die Insassen 

hier sogar kopfmäßig iso
liert werden. 

Bei den Essensausgaben 
gibt es keinerlei Gewürze, 
also weder Salz noch 
Zucker oder andere, sie 
können auch nicht über 
den Einkauf bezogen wer
den, da der Einkauf fUr 
das Haus Vll ausschließlich 
im anstaltseigenen Kiosk -
durch "Pflegepersonal" 
getätigt wird. Dieser Kiosk 
hat nur ein begrenztes 
Warensortiment, jedoch 
überteuerte Preise, wie man 
es in anderen Krankenhäu
sern vergleichen kann. 

Beim Einkauf gibt es 
weder Postkarten noch aus
reichende Schreibutensilien 
(z. B. Kohlepapier, speziel
les Schreibpapier), Toilet
tenartikel sind eh nur sehr 
begrenzt gestattet, Zahn
pasta, Seife, Shampoo (und 
dann bekommt man noch 
nicht einmal das, was man 
will, sondern das, was der 
Kioskbesitzer gerade auf 
Lager hat) . Briefmarken 
kann man nur von der 
Sorte zu DM 1,- bestellen, 
andere Briefmarkensorten 
gibt es nicht. 

Der Besitz von Brief
marken wird verboten, sie 
werden vom "Personal" 
verwahrt, die dann die 
Frankierung unserer Post 
vornehmen, als ob \ofir dazu 
nicht selbst in der Lage 
wären. Die Benutzung von 
eigenen Rasierapparaten 
(Naßrasierer) ist verboten. 
Statt dessen müssen sich 
alle Insassen gemeinsam 
einen Stationselektrorasier
apparat teilen, der nach 
mehrfacher Benutzung total 
stumpf ist, so daß jede 
Rasur damit eine Tortur ist. 

Unsere Hinweise, daß 
durch diese gemeinsame Be
nutzung eines Rasierappa
rates bakterielle Anstek
kungsgefahren so~e die 
AIDS-Risiken gefördert 
werden, und daß das zudem 
auch außerordentlich unhy
gienisch ist, werden ein
fach ignoriert. Wenn hier 
mal jemand mit einer an
steckenden Hauterkrankung 
eingeliefert wird, läßt sich 
eine Ausweitung bzw. An
steckung nicht vermeiden. 
Da es hier auch HlV-posi
tive Untergebrachte gibt, 
könnte jede Verletzung mit 
dem stumpfen Rasierapparat 
zum AIDS-Risiko werden. So 
etwas gibt es nicht mal im 
Knast. Wir leben hier in 
einem rechtlosen Raum. 

Da unsere ein- und 
ausgehenden Bnefe kon
trolliert werden, mußten 
wir schon mehrfach er
leben, daß unsere kriti
schen Schreiben nicht 
weitergeleitet wurden und 
es zu anschließenden An
drohungen von Repressalien 
kam. Wer sich hier gegen 
die Mißstände auflehnt, 
muß mit allen möglichen 
Repressalien rechnen, die 
über Zwangsmaßnahmen wie 
Fesselung, Abspritzen mit 
Psychopharmaka (was gerne 
angewandt wird, auch als 
sogenannte Normalbehand
lungsmethode), auch mit 
längerem Aufenthalt im 
Haus VII und mit zeitweili
gen Verlegungen in eine 
videoüberwachte Sonder
zelle "geahndet" werden ... 

Die hiesigen Verwahr
bedingungen sind für uns 
eine andere Form von 
Psychofolter, zumal es kei
nerlei Beschäftigungsmög
lichkeiten oder sonstige 
Abwechslungen gibt. 

Es gibt im Tagesraum 
zwar einen Fernseher, der 
jedoch erst nach vier 
Wochen Aufenthalt und 
dann nur jeweils von einem 
einzelnen Insassen pro 
Woche einmal für zwei 
Stunden vormittags benutzt 
werden darf. Es kann nur 
ein Programm empf'angen 
werden. 

\oJährend der Freistun
denzeiten werden gerne die 
Zellen gefilzt. Wer kein 
Eigengeld hat, darf nicht 
einmal mit seinem Anwalt 
telefonieren, da das 
Taschengeld, das man hier 
bekonunt, vom ''Personal" 
eingeteilt und der Verwen
dungszweck vorgeschrieben 
wird. 

FUr die diesjährigen 
Wahlen wurden in der ge
samten Anstalt keine Infor
mationen oder Briefwahl
möglichkeiten geschaffen, 
so daß die wahlberechtig
ten Insasseninnen dieser 
Anstalt nicht · wählen 
können. Wenn das auch in 
anderen Psychiatrien bzw. 
Maßregelvollzugsanstalten 
der Fall ist, werden Zig
tausend Wählerstimmen 
nicht bertlcksichtigt. 

Diesen Brief mUssen wir 
rausschmuggeln bzw. Uber 
Umwege versenden, da er 
sonst die hiesige Knastzen
sur nicht bestehen wUrde. 

(Verfasser ist der Redaktion 
bekannt) 



Mißstände im Maßregelvoll
zug. Wie wett sollen die 
Schikanen noch gehen? 

Am 4.11. besuchte mich 
meine Freundin im hiesigen 
Maßregelvollzug Haus VII -
Hadamar. Bevor man sie zu 
mir ließ, wurde sie über-
raschenderweise zwecks 
Leibesvisitation in ein 
Badezimmer der hiesigen 
Station geführt, dann 
wurde eine Pflegerin 
geholt, vor der sie sich 
ausziehen mußte. Die Pfle
gerin kontrollierte ihre 
Sachen. Als meine Freundin 
sich danach wieder anzie
hen wollte, sagte ihr die 
Pflegerin, daß sie noch 
warten sollte, weil gleich 
noch ein Arzt kommen 
wUrde . 

Meine Freundin war dar
Uber dennaßen perplex. 
daß sie erst mal nicht dar
auf reagieren konnte, 
zumal sie unbedingt zu mir 
wollte. Dann kam der Arzt 
(ein angehender Psychologe 
bzw. 'Orakti.scher Arzt}, und 
ohne ·sie Uber ihre Rechte 
aufzuklären, tastete er mit 
~ibehandschuhten 
Händen ihre lntimsfellen 
ab, auf fUr sie erniedri
gendste Art und Weise -
Dr. B. 

FUr meine Freundin war 
dies ein Schock. Sie wurde 
als Frau in ihrer Würde 
aufs Gröbste verletzt und 
gedemütigt. Nachdem ich 
davon erfuhr (meine Ge
fühle mag ich hier nicht 
beschreiben), machte ich 
eine Dienstaufsicht sbe
schwerde beim hiesigen An
staltsleiter und hessischen 
Sozialminis t erium. 

Am Montag, dem 12.11. 
bekam ich vom hiesigen 
Leiter des Maßrege~vollzu
ges den Bescheid, daß 
diese Kontrolle gerecht
fertigt gewesen sei, da man 
hier die Vennutung hatte, 
daß meine Freundin Drogen 
mit einschmuggeln könnte, 
wobei es unwesentlich sei, 
von welchem Arzt diese 
Kontrollen durchgeführt 
werden wUrden (ob Mann 
oder Frau sei egal) . 

Da meine Freundin eine 
gutaussehende junge Frau 
ist, der Arzt jedoch Kem 
Gynäkologe, möchte ich es 
der Phantasie des Lesers 
überlassen, wie gedemütigt 
und betroffen sich wohl 
jede/r einzelne fühlen 
W\lrde, wenn es sie bzw. 
ihn betreffen würde. 

Da ich meiner Freundin 
solche erniedrigenden Kon
trollen nicht zumuten 
möchte, sie darunter see
lisch ebenfalls sehr leiden 
wtirde, wird es uns auf 
diese \'leise unmöglit:h ge
macht, unseren Kontakt 
bzw. unsere Beziehung -
selbst unter den spärlichen 
Bedingungen des hiesigen 
Maßregelvollzugs (1 Stunde 
Besuchszeit pro Monat, 
keine Privattelefonate) 
so fortzusetzen, wi.e es für 
die Aufrechterhaltung un
serer Beziehung notwendig 
wäre (eine Festigung oder 
Förderung der sozialen 
Kontakte ist unter solchen 
Umständen eh nicht mög
lich; vgl. Isolationshaft 
etc.} 

Die Mißstände im hiesi
gen Maßregelvollzug sind 
natürlich noch bedeutend 
zahlreicher, jedoch nehme 
i.ch den o. g. Vorfall zum 
Anlaß ftir diesen "offenen 
Brief", da er geeignet ist, 
einmal darauf hinzuweisen, 
wie weit Schikanen über
haupt gehen können ... 

Artikel 1, Grundgesetz: 
"Die WUrde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist 
Verpr1ichtung aller staat
lichen Ge.,..·alt." 

Sehr nachdenkenswert!!! 

Bernd \'t'egemann 
Hadamar 

Einkauf in der JVA Iegel 

Das Melonen-Ding 

Hir finden es sehr er
staunlich, daß sich einer 
hinter dem anderen ver
steckt. Gemeint sind hier
mit die Insassenvertreter, 
denn die Melonen kaufte 

der Herr Melonen- Fiegel 
und nicht der Herr Fromm. 

Recht zu machen jeder
mann, ist eine Kunst, die 
niemand kann! 

Warum werden solche 
Unwahrheiten geschrieben, 
sind einige der Herren ln
sassenvertreter gar profi
lierungssüchtig? 

Wie schon im Lichtblick 
(Ausgabe Okt./Nov.} ge
schrieben stand, verlangte 
der Gefangene 1 x Melonen, 
und das bedeutet einmal. 
Hätte er eine einzelne 
haben wollen, hätten "'oir 
als weniger intelligente 
Gefangene geschrieben: 1 
Melone: meinen wi.r. 

Aber es bestand ja auch 
die Möglichkeit, die Melo
nen zuti.ick an den Einkauf 
zu geben. Nur das wollte 
der Gefangene ja auch 
nicht; was soll also diese 
Aufregung? 

Doch nun kormnt ja noch 
ein starkes Stück, finden 
wir, denn der ausländische 
Gefangene bestellte Auber
ginen, und das auch noch 
zweimal: nicht etwa 2 
Auberginen. sondern 2 x 
Auberginen. Doch dieser 
Gefangene regte sich auch 
nicht auf, besteHLe er 
doch gleich beim nächsten 
Einkauf wieder 2 x Auber
ginen. 

Viele Gefangene denken 
wohl. '.Nenn ste ;,olche 
Artikel lesen, der Gefan 
gene hat auch noch recht. 
Denn ein Testkauf war das 
wohl nicht. auch wenn er 
es uns allen so verkaufen 
möchte. 

Vor ca. zwei Jahren 
setzte sich di.e damalige 
Insassenvertretung mit der 
Finna Rühl zusarrunen. Der 
Grund war, um andere 
Warenangebote. zu bekom
men. Der Herr Rilhl war 
einverstanden. aber die 
Anstalt spielte da nicht 
mit. Denn grundsätzlich ist 
Herr Rühl bereit. alles zu 
liefern, sogar auch das be
liebte Frischfleisch. nur 
gibt es eine Anordnung, 
daß er das nicht darf. 

Es wird sicher unmer 
etwas zu meckern geben, 
nur wi.r können mit ehr
lichem Gewtssen sagen: Herr 
RUhl ist stets bemUht. uns 
zu beliefern, nur es ist 
nicht inuner ganz einfach. 
Oie neuen Sch\<liengkelten 
kommen jetzt auch noch 
durch die \'iiederverein•
gung, denn die gro~en 
Finnen liefern alles m die 
ehemalige DDR und ver
gessen den westliche"!\ Ie.:' 
der Stadt. 
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(Der Tagesspiegel vom 1.12.1990) 

Strafvollzugsbedienstete warnen vor 
Schließung weiterer Haftanstalten 

(Berliner Morgenpost vom 21./22.11.1990) 

Alarm: Personal des 
Strafvollzugs ,läuft davon' 

Al1 

Sicherheitsbedürlnis der Bevölkenmg würde in Frage gestellt Potadam - Zunehmend ge
raten Unbeteiligte und Opfer 
krimineller Straftaten in Ge
!ahr. Eine der Ursachen dafür 

. sieht der Landesverband 
Brandenburg des Bundes der 

Aus diesem Grund habe 
sich der Verband jeut genö· 
ti.it gesehen, in einem Schrei· 
ben an den Justizminister dl!li 
Landes Brandenburg, Or . 
Jians.Otto Bräutigam, um ein 
Geapdch zu binen· .Dh! Unsi
cherheit lä.ßt unsere Bedien
steten davonlaufen." Am 16. 
August seien noch 1730 Im ge
samten Land tätig gewesen: 
.Inzwischen sind es nur noch 
1417." 

ma. Potadam.. ln einem olleneo Brie! zur noch lm Justiz- und Strafvollzug des Landes 
Situation im Strafvollzug des Landes Branden- Brandenburg Besch!ftigten .mit Ausnahme der
burg hat der Landesverbend Brandenburg der jenlgen, denen in einem rechtsstaatliehen 
Strafvollzugsbediensteten Deutschlands vor der Veriahren Verst66e gegen die Menschenrechte 
weiteren Sdilie8ung von Haltaastalten gewarul nachgewiesen werden oder die inoffizielle, 
Vorliegende lnlormatlonen würden zur Sorge bezahlte MitArbeiter der Stasi waren. Außerdem 
Anlaß geben, .daß das berechtigte Sicherheits- dilrfe kein weiterer Abbau des Realeinlcommens 
bedllrfnls der Bevölkerung des Landes Bran- der Strafvollzugsbediensteten bei Einführung 
denburg in Frage gestellt ist und ein im besoldungsrechtliclter Ubergangsregelungen ab 
Grundgesetz und im Strafvollzugsaesel% ent· Januar 1991 erfolgen. 
sprechender Vollzug von Freiheitsstrafen nicltt Justizminister Bräutigam sagte gestern abend 
mehr möglich sein "ird", beißt es in dem gegenßber dem Tagessplegel. daß ihm die 
olleneo Brief. Informationen. auf die siclt der Bund der 

Strafvollzugsbediensteten 
Deutschlands .in der verzö
gerten Regierungsbildung im 
Land". 

Weder Polizei noch Justiz 
würden derzeit reehtsstaatli· 
eben GrundsaU-en Jenügen. 
Die Folge davon set, so der 
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Trotz des bisher erfolgten drast.iKhen Per· Strafvollzugsbediensteten beziehe. Dicht be
sonalabbaus seien Pllne vorhanden. ~lne wei· kannt seien. Er Spra.ch von einer großen 
tere. unvertretbar hohe Reduzieruna der Be- Unsicherheit unter den Bediensteten. weil die 
diensteten vorzunehmen und Justlzvollzugsan· Zahl der H&ftllnge lm Land erheblich zunlck
stolten vorl!ulig zu schließen". gegangen sei und das zahlenmA.ßige Verhältnis 

Der größte gewerkscltaltlic:he Fachverband zum Person.U eins zu eins betrage. Er lasse sich 
der Strafvollzugsbediensteten !ordert deshalb als Justizminister aber nicltt von Augenblicks· 
von Justizminister B~!utigam, keine weiteren situatlonen beeinflussen. Vlelmebr sei eine 
Haltanstalten zu schließen und die Haltpl~tze detaillierte Planung fü.r die Zukunft nötig. In 
nicht unter eine Zahl von 2515 abzubauen. jedem Fall werde eine Uberprillung des Per
Außerdem sollen die 1450 Planstellen lilr den sonals stattllnden, die aber nicht über Nacht 
JustiZ\·ollzug erhalten bleiben und umgebend vorgenommen werden könne. Der Justizmini
umfassende Fortbildungsmaßnahmen (Qr die ·ster betonte, daß auch hinsichtlich der Schlie
Sl!afvollzugsbediensteten e_lngeleitet werden. ßung vo!l Strah·ollzugseinrlchtungen im. Land 
\~eiter verlangt der Bund du~ Obernahme aller noch lcetne Entscbetdungen getroffen seten. 

Landesverbandsvorsitzende 
Willi Köbke, daß der rechts· 
freie Raum kaum verringert 
wird. Desholb sei es .dringend 
notwendig, tragbare Konzepte 
für die wirksame Bekämp
üm.g von Straf\aten, die V er· 
urteilung von Straftätern und 
die sichere Unterbringung 
Verurteilter :r;u entwickeln 
und scllnellstmoglich nach 
dem Vorbild der Alt-Bundes
lander umzusetan•. 

Folge: Die Untersuchungs. 
haftanstaU in Perleberg mit 
vonnals 25 Bedienst.eten filr 
54 Hiftlinge mußte geWIJos. 
sen werden .• Wir !tannen die 
Gefangenen nur noch verwah
ren.• Eine Resozialisierung sei 
nicht mehr möglich. Das be
deute auch, daß ,.mögheher· 
we~Se ein Ha~ent.lassener 
noch Rachegedanken gegen
uber $einem Opfer hegt. das 
vor Genchi gegen ihn aussag
te•. Wolfgang Pauckert 
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(Berliner Morgenpost vom 6.11.1990) 

Psychologe leitet jetzt 
(Berliner Morgenpost vom 7.11.1990) 

(Der Tagesspiegel vom 15.11.1990) 

Berliner Justiz überprüft 

die Jugendstrafanstalt 
Der Diplompsychologe Manus Zur neuen Stellvertretenden 

Fiedler ist gestern \'On Justizsena- Leitenn der Jugendstrafanstalt 
torin Juna Limbach (SPDJ in se1.0 Berlln war bereits zwn I. Septem· 
Amt als neuer Leiter der Jugend· ber die Richterin .Karin Tillmann· 
strafanstalt Berhn eingeführt wor- Reinking bestimmt worden. Die 
den. ~t dem 43jähngen werde 50jähnge arbeitete zunachst als 
erstmals ein Psychologe Leiter ei- Jugendrichtenn, spater als Voll· 
ner Justizvollzugseinrichtung in streckungsleiterin und zuletzt als 
der Stadt. teilte dazu die Verwal- Rel'erentin in der Senatsverwal· 

tung für J ustlz. ln der letzten 
tung mit. Funktion oblag ihr unter andenn 

Marius Fiedler legte sein Di- auch die Fachaufsiebt über die Ju
plom zum Thema Gef'angnis· gendst:raranstalt Berlln. 
Psychiatrie 1981 an der Freien FledJer löste den 62jahrigen Re
Universität ab. Kurz nach dem g1erungsdirektor Klaus-Dieter 
Abschluß des Studiums begann er Grunow ab. der am 30. September 
als Anstaltspsychologe in der So- dieses Jahres in den Ruhestand 
zialtberapeulischell Anstalt des getreten war. Seit dem 2. Jull fun
Gefangnissl!li Tegel zu arbeJt.en. fierte Fiedler bereits als kommis
zwei Jahre spater "'-urde er don sanscher Leiter der Jugendstraf· 
der stellvertretende Leuer. anstalt. Jbn/B.M 

(Berliner Morgenpost vom 8.12.1990) 

Mietminderung 
bei Blick auf 

Gefängnismauer 
B.M/AP Hal:nburg/Köln. 7. Nov. 

Für eine Wohnung mit Blick auf 
Gefängnismauem darf' der Mieter 
nacheinem Uneil des Landgerichts 
Hamburg seine monatliche Miet
zahlung um zehn Prozent kürzen. 

Wie der Deutlöche Mieterbund, 
der dielies Urteil gestern in Köln 
veröffentlichte, berichtete, hatte ei
ne Hamburger Mlelerin wegen des 
Baus einer trostlosen Gef'angnis. 
mauer der Justizvollzugsanstalt 
Fuhlsbüttel vor Ihren Wohnungs. 
fenstem auf Mietminderung ge. 
klagt -und Recht bekommen. 

Vor dem Mauerbau hatte die 
Frau von ihrem Fenster aus auf 
eine Freifläche schauen können. 
(Az: LC Harnburg 16 S 232/89) 

14 000 DDR-Gefangeneriakten 
Tsp. BerUn. Be! der Uberprülung der Richter 

und Stoatsanwllte aus der ehemaligen DDR 
benutzt die Berliner Justizverwaltung jeut auch 
14 000 Gefangenenakten aus der Ost-Berliner 
Strafanstalt Rummeisburg. Damit können poli· 
Usclte Strafverlabren transparent gemacht wer· 
den. Die ersten zehn ehemaligen DDR-Richter 
sollen dem West-Berliner Richterwahlausschuß 
Anfang Dezember prisentiert werdeD, erlcllrte 
Justlzsecatorin Umboclt gestern. (Welten S. 26) 

(Oie Ta,geszeitung vom 26.11.19' 

Freiheitsstrafe 1 
Erster "Ahemativer Juristentalf fordert 

Ober eine .freiheitl. 
Aus Hannovtr Jürgen Vages und damit altemau 

Ein neues Modell gibt jungen Straftätern 
eine Chance und hilft den Opfern 

Mit emer Resoluuon zur .Abscllal'· nachzudenken und 
fung der Frclhet!SWafe• ist gemro c:bca" Jnihter fa$l• 
in Hannover der erste .Altema~e DOIIlll1eD Re$0/uuc 
Junstentag• zu Eode gegangen, :w die Junstlnneo die 
dem sich 250 • fonscbritdiche Juri· _weder legiumterbl 
stinnen und Juristen" aus der ganun te Reaktion auf sl 
Bundesrepublikgetroffenllatten,um ten" . Da die Frei 

(Berliner Morgenpost vom 5.12.1990) 

159 Gefangene profitie 
von "Weihnachts-Amne: 

Gibt es eine Chance, junge Straf· 
tater auf den rechten Weg zurück
zufuhren und gleichzeitig auch den 
Opfern Gutes zu tun? Seit einer 
Woche isteine Antwort im Jugend· 
gerichtsgesetz festgeschrieben: der 
Tat.er-Opfer-Ausglelch. Ein erster 
Fall vor einem Tiergarteller Ju. 
gendscböf!'engericht. 

9. April. Straßenecke Kolonie
suaße (Wedding): Zwei Schüler 
(16117) und ein Azubi (18) überf'aJ. 
len einen Zwölf· und einen l3jähri. 
gen. .,Ihr habt hler nicht$ zu su
chen, b.ier ist das Gebiet der_.Biack 
Panthers'", drohten die Alteren 
und nahmen den Jüngeren 57 
Mark und em Tuchenmesser ab. 

Ein klarer Fall von Raub, bei Er
wachsenen mit mindestens einem 

Jahr Ha1't bedroht. Bei Jugendll· 
eben gibt l!li andere Möglichkeiten, 
\1.1e etwa Fret:reitarbeit oder Ju
gendarrl!lil Und seit neuestem 
auch die, das Verfahren ganz einzu. 
stellen -zum Besten von Täter und 
Opfer. 

Das sah hier so aus: Nach Vorge
sprächen mit den Ctlestindigen) Tä
tern und den Opfern kam l!li zu 
eitlem VezsOhnungstreffen. Die .AI. 
t.eren gaben die Beute wieder her 
und luden den Zwöl..OIIhrigen (sein 
Freund war verhindert) itu Kino 
ein. Hinterher wurden Hamburger 
gegessen und Cola geschlürft, man 
verstand sich prima. 

Vorteil fiir die Tl~ Sie erleben 
persönlich, welche Anvte ein Op. 
fer auastehen muß. Du Gericht 

hoff\ nun. daß dieses Verständnis 
Ihre .kriminelle Karriere" dadurch 
gletch im Ansatz beendel Das Ver
fahren endete ohne Bestrafung. 

Vortell für die Opfer: .loh hatte 
damals Riesenangst, aber die ist Ein in einer Berliner Haftanstalt diesjährigen Weibnacht 
nach dem Treffen völlig weg", sag. einsitzender Gefangener hat es ab· 159 Gefangene vorzeltlj 
te der Zwölljährige. Ein Opfer, das gelehnt. im Rahmen der jihrlichen won:len. Im Haus 1 der 
den Täter erlebt. win:l viel besser sogenannten Weibnacht.s-Amnesue ZUgsanstalt Plötzensee 
mit dem Bewältigen der Tat fertig, voruitig aus der Hatt ent.las!en :r:u Fällen dle zunächst er. 
kommentiert ein Jugendrichter. werden. Das geht ·~ der gestern lassung gestoppt wot 

vtr6fl'entilchten Antwort von Ju. .,Auuchlußgründe" vor 
Aber er schränkt auch ein: Den rtWenatorin Jutta Limbach (SPO) Hlerru wollte der A 

Tliter.()pfer-Ausgleich kann es nur auf eine Kleine Anfrage des AL-Ab· 
in geeigneten Fällen geben, extrem geordneten Albert Eckert hervor. d~~~b ~~h~~~!::~. 
ungeeignet wären VergewaJti. Warum der Häftling den Weg in die er nicht 1n der Firma 1 
gungsfille. 1m Gericht an der Freiheit scheut, wurde nicht mitge- wollte . . Die Senatorill P -
'I'Umu1raJle wurde der Tlter.()p- teill habe nlcbt nur diese, s 
fer-Ausgleich übrigens auch schon Insgesamt sind nach Angaben alle anderton angebolel.. 
~~~estscbre~:!!'~ voll Frau Limbaeh im Zuge der abgelehnt. J6 

. (Berliner Morgenpost vom 10.11.1990) 

Die Akten liegen vor, nur die Häftlinge sind verschwunde1 
Die Berliner Justiz fahndet nach 

48 Untersuchungshäftlingen und 
einer nicht genau bekannten Zahl 
von Strafgefangenen. Sie waren im 
()st. Teil der Stadt lnb.aJ\iert und 
sind im Zuge der Übernahme der 
Justiztloheit durch die westliche 
Verwaltung spurlos verscbwun. 
den. Das gebt aus einem internen 
Zwischenbericht hervor. den eine 
mit der organisatorischen Abwick· 
lung der Justizeinheit Berlins be-

schärugt.e Arbeit.sgruppe beim Se
nator ll1r Justiz jeut vorgelegt hat. 

Wörtlich beißt es in dem Bericht: 
.49 Pe~nen, die sieh nach den 
übernommenen Akten eigentlich 
in Untersuchungshaft beftnden 
müßten, sind dort nach Auskunft 
der übernehmenden Justizvoll
zugsanstalten nicht vorhanden. • In 
einem Fall habe der Beschuldigte 
Inzwischen tm Vollzugsk:ranken· 
haus Naumburg .lokaliaiert• wer-

den können. Das gleiche Problem, 
mtt dem sich Jetzt dle Staatsanwalt-
schaf\ beim Berliner Landgericht 
zu befassen habe, gelte .auch ll1r 
eine Reihe von Strafgefangenen•. 

Es werde für möglich gehalten -
so die Berichterstatter-, daß diese 
Gefangenen kurz vor lllkrafttreten 
der Rechtseinheit .entlassen wor· 
den sind oder sich selbst entlassen 
haben". Um jedoch auch die Mög
lichkeit auszuschließen, daß sie 

unlc.ontrolliert in emer Anstalt au
Berhalb Berllns einsitzen. eotwik· 
kele die StaaiSaDwaltsc:hal\ zur 
Zelt .ein formulargestutztes Nach· 
forschungsverf'ahren, bei dem 
auch Gefangenenpersonalalc.ten 
und Register des Vollzuges 2u Hilfe 
genommen werden sollen". 

Dem Zwi.&cbe:tbericht zuiolge 
benndet sich der .Uberlettungsbe
tneb" in der Justizverwaltung .im· 
mer noch in seiner he~n Phase". 

Dies bedeute, daß sich :11lE 
auf die Ubemahme der S 
fahren aus dem Ost-Teil dt 
konzentrierten. Dabei mut 
lieh .,etne Unzahl von Etnze 
men der Rechtsanwendur 
der Organisation• bewälti 
den .• Dies gucb.ielit meisf 
dem die unmtttelbar Bel 
ohne Beachtung der Diet 
telefonische Vereinbarung 
fen•, heil!t es. J6rt! 



ativer Jur istentag gagrUndet (Süddeutscne Zeitung vom 26.11.1990) 
(Der Tagesspiegel vom 1.11.1990) 

Bereits mehr als 100 
J ustizbedienstete übernommen 

Von 462 Bewerbern aus dem nichtrichterli
chen Dienst der ehemaligen DDR sind nach 
Angaben von Justizsenatorln Umbach. bereits 
122 ln den neuen Gesamtberliner JUätizdien.st 

Gegen lebenslange Freiheitsstrafe 
Kritik an der Reformunwilligkelt des tradit ionellen Deutschen Juristentags 

Jon Herlbert Pr&ntJ 
!r, 25. November - Mit der Forde
:h der Abschaffung der lebenslan
>eitsstrafe ist der erste ,Alternative 
:ag• zu Ende gegangen. Die in Haa
rsammelten Juristen vorn eher lin
:tnun forderten,. Modellezur Kon
~g· als Ersatz für Freiheitsstrafe 
ickeln. Sie plädieren dafür, das 
>t .auf das Notwendigste zurück· 
d~o· und viel stärker als bisher die 
swiedergutmachung beim Opfer 
en . Oie Möglichkeiten, Strafe zur 
~ ~'U.$ZU.Setz.:n. sollen ol"\.Yeitort. 
und Sondertrakte in den \:kfäng
:eschlossen werden. 
ternative Juristentag versucht, ein 
wicht zu dem .seit 1860 besteben
litioneUen Deutschen Juristentag 
1, der, wie es hieß, zu einer "'Heer
'"juristischen Establishments. oft 

=engruppen gelenkt und mit 
LUvcrbändcn im Hintergrund• ge--
;ei. Dieser Juristentag war vor 130 
egrttodet worden, um Rechtsrefor
ein einheitllches Deutschland zu 

o. In einem Grundsatzreferat warf 
LSehom, ehemaliger Vorsitzender 
un Oberlandesgericht, diesem Ju
: • Unaufrichtigkeit' vor: Es gebe 
un noch Gesellschaftskritik und 
ruger Selbstkritik. Es werde kaum 
kutlert, es herrsche der Monolog, 
1uß auf die Rechtspolitik werde 

immer geringer. Der Alternative Juristen· 
tag solle deshalb kü nftig ein Juristentag 
sein. ,.wie ihn seine Gründer in der heutigen 
Zeit und Gesellschaft veranstalten wür
den•. 

Ins Leben gerufen wurde der Alternative 
Juristentag von Juristen aus dem Umfeld 
der SPO, der Grünen. des Republikani
schen Anwältinnen- und Anwalts.vereins, 
der Gewerkschaft C1rv und der Humanisti
schen Union. Auf dem Programm standen 
Fragen der Frauen· und Pamilienpoliük 
(.Der Ausgang der Frauen aus der fremd
verschuldeten Ausbeutung"). d<>s Straf
rechts (,Kann man Straftäter Iauren las
sen?") und des Verfassungsrechts (.Aus 
Hunger, Krieg. Umweltzerstörung, Un
gleichheit und Obrigkeitsstaal sind Konse
quenzen für die Verfassung zu ziehen"}. 

Die Berliner Bundessenatorin Heide 
Pfarr hielt ein Plädoyer für die Aufhebung 
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwi
schen Mann und Frau. Der juristischen 
Diskussion zur Gh:'ic.hberechtigung warf sie 
vor, die Männer zum Maßstab der Gleich· 
heit für alle zu machen; Gleiches Recht und 
gleiche Chancen, so kritisierte sie, werde 
nur den Frauen versprochen .• die es den 
Männem an Lebensmustem, Verhaltens
weisen und Verfügbarkeil gleichtun". Der 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes gelte ge
genwärtig allenfalls so: .Männer und Frau· 
en, die wie Mlinner sind, sind gleichberech
tigt." 

Hart ins Gericht ging .Heide Pfarr mit 
dern Drei-Phasen-Modell. wonach die Frau 
nach tler ersten Stufe der Berufstätigkeit 
sich voll der Familie widmet, um danach in 
der dritten Phase wieder in die EJWerbstä
Ugkeit zu wechseln: Oie Schicksale vieler 
F'rauen zeigten, daß das Ausscheiden aus 
qualiiizierten Tätigkeiten oft unumkehrbar 
seo. Jede Arbeitskraft müsse so behandelt 
werden, .als sei sie für sich und noch für 
eine Familie verantwortlich'. Es müsse er
möglicht werden, daß auch solche Personen 
Machtpositionen bekleiden, die nicht frei 
von Familienarbeit sind. 

Der Bremer Staatsrechtier Ulrich Preuß 
rrat für eine offensive Verfassungsdiskus
sion ein. Oie Gesellschaft des neu enstande
nen deutschen Staate-s mUsse sich .erst 
einmal kennenlernen und neu begreifen". 
Aber auch unabhängig von der deutschen 
Vereirugung habe steh dJe Gesellschaft der 
Bundesrepublik so sehr verändert, daß eine 
gründliche Revision des Grundgesetzes oh
nehin unumgänglich sei. 

Bewährungszeit für Beamte 
ßerlin (A FP)- Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung der ehemaligen DDR sollen 
früho:>stens im April zu Bundesbeamten auf 
Probe ernannt werden. Eine Verordnung 
der Bundesregierung sehe für alle Beam
tenanwärter eine 4 Bewährungszeit• bis zu 
vier Jahren vor. 

eingestellt worden. Weitere 36 könnten sofort 
ihre Arbeit aufnehmen. wenn die Personalräte 
ihr .Ja" schneller gäben. Mit diesen Zahlena.n
gaben reagierte die Jusfusenatorln gestern auf 
die Dienstaufsichtsbeschwerde des Gesamt· 
personalrat.s der Justiz. Dieser hatte der 
Senatorln ·vorgeworfen. keine Deuen Stellen für 
nichtrichterliches Personal heaDtragt zu haben. 

Frau Limbach bezeichnete den· Vorwurf als 
.abwegig und von wenig Sachkenntnis getnibt' . 
Für die Obernahme der ehemaligen OSt-Berli
ner Dienstkräfte seien nämllch ke.lne neuen 
Haushaltsstellen nötig. Sie forderte die Perso
nalvertretungen zu einer .zügigen• Mltwirkullg 
bei der Obernahme dieses Personals auf. Die 
Bediensteten aus dem Schreib-, Registratur- und 
Geschäftsstellendienst der ehemaligen Ost
Berliner Gerichte müßten eine faire Chance 
haben, .sich spätestens zu Weihnachten wieder 
ln Lohn und Brot zu befinden'. (fSp) 

(Frankfurter Rundschau vom 6.12.1990) 

Gerlebt läßt V-Häftling 
oicbt zur Geburt seines Kindes 

PR ESSESPIEGEL 
LHE22E2I:.IECEr (Der Tagesspiegel vom 

OÜSSELDORF, S. Dezember (dpa). Ein 
Untersuchllll8&bäftlli>g hat keinen An· 
spruch. bei der Geburt seines Kindes an
wesend zu sein. Dies hat das Diisseldor
fer Oberlandesgericht in einem am Mitt
woch veröffentlich1en Beschluß entschle
den. Oie Richter verweigerten einem 
27jäbpgen Mann, der un1er dem Ver
dacht des schweren Raubes verhaftet 
worden war, den Krankenhausbesuch bei 
seiner Ehefrau zum VOTausberechDeten 
~burtstermin. Seine An'Oresenhelt bei 
der Niederkunft sei nach dem .strengen 
Maßstab". der an die Voraussetzungen 
einer Ausführung aus der Haft zu stellen 
sei. nichterforderlich (Az.: 1 Ws 521/90). 

31.10.1990) 
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sehen zerstöre, müSse sie überv.'Un
den werden. Als .sofort :eu ve!Wirk· 
liebende Schrine" zu diesem Ziel 
verlangte der AlternativeJuristentag 

·die Abschaffung der lebenslangen 
FreiheilSStrafe und der Sicherungs
verwahrung, die Schließung aller 
Isolierstationen und -trakte in den 
Gefängnissen. den Weglall der Min
deststrafen und mehr Möglichkeiten 
filr Bewäbrongsstrafen. 

Zur ersten Gegenveranscalrung 
zum. Deutschell Juristentag" ha~n 
unter anderem die Arbeitsgemein· 
schaft Sozialdemolcratischer Juri· 
sten, der Republikanische Anwältin· 
oenverein, die Arbei!sgeroeinschaft 
Demolcratie und Recht der Grünen, 
dieHumanistische Union und andere 
liberale und linke Juristlnnenorgsni
sationen aufgerufen. Die Notwen
digkeit eines alternativen Juristenta· 
ges begründete der ehemalige Rieb· 
ter am Oberlandesgericht Theo Ra
sebomeinleitend mitden .DefiZiten 
des real existierenden Juristenta
ges·, auf dem der gesellschaftliche 
Bezug an den Rand gedrängt worden 
sei. OiealternativenJuristen wollten 
demgegenüber gesellschaftsbezoge
ne Themen, wie Fragen der Rechts· 
lrultur und des Rechtsbewußtseins in 
den Mi~lpunkt stellen und dabei 
auch an Rechtspolitik interessierte 
BUrger beteiligen. FO.r Hannover 
ha~n die alternativen Juristinnen 

unter anderem die Themen • Bürger
freiheit gegen Staatsgewalt", die 
.fremdvelSChuldete Ausbeutung der 
Frauen• und die Verfassungsdiskus
sion auf dJls Programm gesetzt. 

lD der letzten Diskussionrunde 
fordene der Brtmer Professor Ul· 
rieb K. Preuß die Linken auf, in die 
Diskussion über eme llCUe Verfas
sung der Bundesrepublik einzugrei
fen. ln seinem Vortrag Ober .Oie 
Verfassung als Herrschaftskritik" 
bezeichnete Preuß Verfassungen als 
• institutionalisierte Kritik der 
Macht, die rohe und unraiionalisierte 
Gewalt in der Gesellschaft binden". 
Er forderte ein modernes Verfas
sungskonz.epl, .dJls die Auflc.lä.rung 
der Gesellschaft über ihr koUelctives 
Selbstsch3diguogspotential institu
tionell ermöglicht". Auch ohne den 
Beitrittder neuen Bundesländer habe 
sich d.ie Bundesrepublik iD deo ver
gangeneo Jahren so grundlegend 
verändert, daß eine .Revision des 
Grundgesetzes" unumgänglich sei. 
NotWendig sei .eine grundlegende 
Umorientierung auf eine ökologi
sche Winschaftsweise, die Steue
rung der technologischen Entwtck
lung, die Umgescalrung der Ge· 
schlechter- und Generationsbezie
hungen" und eone , Erweiterung des 
politischen Systems um wirkungs
volle Beteiligungsrechte der Bür
ger". 

(B.Z. vom 8.12.1990) 

• Fahrschule für Häftlinge 
Ha1111ovu,8. Dezember I reich, Geschäftsführer eines ei-

Stratgefangene aus Hannover geM dafür gegründeten Vereins: 
können jetzt Ihren Aufenthalt im Davon versprechen wir uns eine 
Gefingnis nutzen, um ihren..Filh- Festigung des sozialen Selblt
rerachein zu maahen. Amo Oster- wertQ:efühls d er Gefaneenen. 

In der Freiheit wird die alte 
"Knastrangordnung" nicht übernommen 

Ost-Berliner Verein bietet Strafentlassenen Wohntmg und Arbeit 
Jm Moment steht hlnter unserem Verein ein 

großes Fragezeichen. Wer finanziert uns ab 
Januar, bekommen wir die Chance der freien 
Tragerschalt - keiner Ist derzeit ln der Lage, 
uns darilbet AUälcunlt zu geben. Der große 
Zuspruch. den wir seit Mal erfahren. beweist 
aber die Orlngllchkeit. daß es uns welter gibt•, 
sagt die Psycbologln Wera Barth. Leiterin der 
.StralfWlgenhllfe' in O st -Berlln. Nachdem lm 
BiniguDgsvertrag das alte. Wied.erelngUede
rungsgesetz der DDR per Uüter&<:hr!It aufge
hoben wurde, gab es keine konknte Hilfe mehr 
fllr Strafentlassene. Das t9n verfaßte Gesetz 
sah vor, jedem Entlassenen Wohnung und 
Arbeit zu garantieren. Zuständig dafür waren 
die Abteilungen des Inneren. Eine weiterfüh· 
rende Beratung und Betreuung allerdings sah 
das Gesetz nicbt vor. In welcher Form das 
Gesetz weltlliufig ausgelegt wurde, hing vom 
Wohlwollen des jeweiligen Sachbearbelters ab. 
Auch, wie verschiedenste Auflagen erfüllt 
wurden. 

Frau Barth, die als Stralgefangenenpsycholo
gin ln den letzten drei Jahren ln Brandenburg 
arbeitete, sah lange schon die Notwendigkeit 
einer welterführenden Betreuung, wenn mög
lich außerhalb &t.aaUich.er Institutionen. Ent· 
s prechende Konzepte wurden unter der alten 
SED-Herrsch.alt allerdings immer abgelehnt. 
meist mit der Begrilndung fehleoder Mittel. so 
Frau Barth. 

Alkohol im O ub tabu 
Seit Januu gibt es die .Freie Hilfe Berlin 

e.V.', die sich vor allem an Strafentlassene und 
Menschen mit sozialen· oder Suchtproblemen 
wendet. Neben d er konheteo Beratungsstelle 
ln der Prenzlauer Allee 212 richtete der Verein 
auch den ,Club 157' in der Dlm!troffstralle 157 
ein. Dieser bietet die Möglichkeit der Begeg
nung von Menschen mit psycho-so:!aleo Pro
blemen. Alkohol Ist lm Club tabu . .Dort wird 
geredet. ferngesehen oder Sport getrieben. Aber 
auch duschen k4nn man dort, seine W!sche 
waschen oder kochen und backe n', so Frau 
Barth. 

Das Angebot sei sehr gut angenommen 
worden. Bis zu SO G&ste kommen täglich. Der 
Ton sel zwar raub. doch :ru Auselnandenetzul\· 
gen kam e s bislang nicht. Ala Interessant 
bezeichnete die Psychologln. d.B die "Knastrang
ordnung" nicht übemo!DIDen wird. 1m Gegen· 

teU. Vor allem ehemallge Haltllnge, die lange 
e lnsallen. Wllrden .prosozlale' Impulse geben. 
besonders bUfsbereit sein. 

Aber n icht nur soziale wie psychologische 
H ille bietet der Verein. Im Gegensatz zu seinem 
West-Berliner Pendant. der StralfäJ.llgen• und 
Bew&hrungshllfe, bieten die Ost-Berliner auch 
VermittlungeA von Wohnraum und Arbeitsstel
len. Nach Gesprlchen mit der Bezirlr.svenval
tung Prenzlauer Berg sind 30 AltbauwohnUDgen 
de m Verein zur VerfüguDg gestellt worden. Die 
Sanierung übemlmmt die Staatskasse gemäß 
einer Anordnung der de Mllll:iere-Regierung. 
die lm rweiten Staatsvertrag f1lr die nachsten 
rwei Jahre lestgeschrieben wurde. Darüber 
binaus kann der Verein 20 Arbeitsplätze lm 
Gartenbauamt und ln einer Baufirma vermitteln. 
die über denselben Fonds llnanziert werden. 

Vortel.l. der .GanzhetWchkelt" 
Frau Barth sagte ln unserem GesprSch. daß 

der Verein ln seiner Azbelt den Vorteil der 
.Gaozheitllchlr.eit" anbieten kann - Wohnen, 
Arbeit. Freizeit. Sprechstunden in den Haltan
stalten (die ehemallgeo Ost-H!ftllnge werden 
nach ihrer Verlegung psychologisch welterbe
treut ln Tegel. Plötzensee und Moabit~ Grupo 
peogesprache, Selbsthillegruppen. Schuldeor&
gulierung und viele& mehr . .Alles könnte so gut 
laufen, wAren da nicht die Bauch.sch.merzen der 
Finanzierung wegen', so Frau Barth. 

Wie der Sprecher der Jusllrverwaltung, 
Chriatolfel, auf Anfrage sagte. werde die Frage 
der Finanzierung des Vereins. dessen Arbeit 
man begnlßt und untentützen möchte, gegen· 
w!rtlg diskutiert. Er gehe davon aus, daß es 
eine L&ung geben werde. Oie Frage sei aber 
eine soziale und nicht Aufgabe der Justiz. auch 
wenn sie an einer Eot&ch.eidung beteiligt werde. 

Peter Richter-Rose, Mitarbeiter der Zentralen 
Beratungsstelle und der StraffäJ.llgen- und 
Bewährungshllfe, betonte ln e lni!ID Gesprlich 
das starke Interuse, mlt dem Ost-Berliner 
Ve reln eng zusammenzuarbeiten. Oie Koa.zepo 
tion. die auch mlt Unterstdbung seiner Elnrlch.
tung entstand. ~el sehr gut und auch. .modell
halt' . Es sei notwendig, daß der Verein frei 
weiterarbeite, eine Kordlnlerung aber unter 
einem zentralen Dach erfolgen müsse. De:ten
trale .5ervlcebereiche' seieo für die Zukunft 
unerl!JIIlch. frtls 
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Abgesang 
Das Letzte vom alten Senat: 
Rückblick auf 20 Monate Justizreform 

Der 3. Oktober brachte alles durcheinander - nicht Oll[" die schönen Pläne zum 
Strafvollzug! Und der 2. Dezember schließlich machte dem Senat den Garaus. 
Die rot-grün schillemden Seifenblasen sind geplatzt, die seit März 1989 von 
einigen Idealisten im Berliner Strafvollzug aufgeschäumt wurden. Der Elan des 
"Aufbruchs" war schon Anfang 1990 verflogen. Demolaatisienmg schien nichts 
anderes als eine Episode im "steingeworoenen" Riesenirrturn" des Berliner Voll
zugs ge..-esen zu sein. Eine exotisch bunte Blmne sozusagen. grün (wie GRÜN
Alternativ). rot (wie SPD). Nun senkt sich wohl wieder die tiefe Nacht über 
uns (kohl-schwarz wie CDU). 

An dieser erneuten "Zeitenwende" 
fUr den Berliner Vollzug ist es an
gebracht. die Änderungen nocr. ein
mal in Erinnerung zu rufen. die der 
vergan~ene Senat bewirkte: Es ist 
beileibe keine glänzende Revue, die 
w'ir passieren lassen, doch das ehr
liche &:mühen um Humanisierung und 
Lockerung im Sinne des Reso.ziali
sierungsgedankens darf bestätigt 
werden: Auch wenn es den meisten 
von uns nicht schnell und nichl weit 
genug ging und vor allem nicht 
effektiv genug war: Wer die nonnale 
Schwerfälligkeit einer solchen 
(Justiz-) ~laschinerie mit 2882 Be
diensteten (Stand 1.3.1990) kennt, 
weiß, wieviel Zähigkeit dazu gehört, 
überhaupt von oben herab Verbesse
tungen einzuführen. wenn kein 
Goldesel da i.st. der neues Geld aus
spuckt. Da kann seihst das "jute" 
SchneeWlttchen zwar • viele schöne 
\'/orte machen - unter· ihrem Tisch 
hakeln die sieben Zwerge weiter und 
keiner will etwas freiwillig von 
seinem gOldenen Tellerchen abgeben, 
mit dem er das süße Manna der 
Macht löffelt oder zu schlUrfen sich 
angewöhnt hat ... 

Wir wollen den Rechenschaftsbelieht 
der Senatsverwaltung filr Justiz vom 
L. Oktober 1990 nicht in allen 
Punkten behandeln. Fairerweise seien 
Jedoch die wesentlichen Fortschritte 
aufgelistet. die 'V.>i.r voll anerkennen 
und von denen wir hoffen, daß sie 
nur den Anfang und nicht das Ende 
der Refonn darstellen. Denn auch der 
neue Senat steht unter Zugzwang. 
~teil das alte Knastsystem an lnunun
schwäche abzusterben droht: dies 
nicht zuletzt durch die Einverleibung 
der "Ossis" in den ',.Jestberline!* Voll
zug. 

1. Organisationskonferen.zen: mehr 
demokratische Hygiene 

Uber die Konferenzen, bei denen die 
Bediensteten ihr Arbeitsfeld mit
bestimmen, hatte der Lichtblick schon 
öfters (kritisch) berichtet. Darauf 

22 'der Iichtblick' 

sei verwiesen. Zwar hatten die Kon
ferenzen das richtige Ziel, in allen 
wichtigen Entscheidungen das Kon
klave der Anstaltsleiter und einsamer 
Senatsentscheidungen aufzubrechen 
und waren insofern ein Akt politi
scne;.· lsprich: demokratischer) Hy
giene, doch führte dieses "Omnibus
Prinzip", mehr Demokratie zu wagen, 
leider nicht zu weiteren Innovationen 
auf der Gefangenen-Ebene. 

2. Die Alibi-Phrase von der Gefan
genen-Mitbestimmung 

Wie wenig realen Einfluß selbst en
gagierte Politik heutzutage gegen
über einer eisern mauernden Seil
schaft in der Justizverwaltung ha_:t, 
zeigt das Trauerspiel der Mitbestim
mung bei den Gefangenen. Die 
Senatsanalyse stellte zutreffend fest: 
"Die Insassenvertretungen waren in 
der Vergangenheit vielfach als Ge
sprachspartner nicht genügend. ernst 
genommen worden. Zuweilen bestand 
aber auch die Schwierigkeit, geeig
nete Gefangene zu einer Mitarbeit zu 
motivieren." 

Soweir so gut. Doch was behauptet 
die Justizverwaltung? Sie hätte ihre 
"Motlvationsarbeit" verstärkt und, 
natürlich, wieder mal Papier be
druckt, d. h . . eine Vorschrift zu § 160 
StVollzG gezaubert, "mit der den 
Vertretungsorganen der Gefangenen 
mehr Mitsprachemöglichkeiten bei der 
Gestaltung des Vollzugsalltags eii"1-
geräumt \o~erden". Zwei hoffnungsvolle 
Pressekonferenzen im August 89 und 
Juli 90 boten tatsächlich erstmals 
Medienkontakt und -wirksaiTU·eit. 

Die tägliche Wirklichkeit sient frei
lich sehr rrübe aus, weil die Manda
rine der Macht in den einzelnen 
Häusern keine echte "Mit-Bestim
mung" dulden. 

Regierungsrat z. A. Schwarz im Haus Il 
der ]VA Moab1 t z. B. glaubte sich 
seine Lebenszeitstelle damit ver
dienen zu mtissen, daß er die ge
wählten Insassenvertreter zuerst mit 

ihren Wünschen samtlieh ins Leere 
laufen ließ. dann ihre Arbeit dadurch 
behinderte, daß er ihnen die "Agi ta
tion" (!) im Haus verbot und schließ
lich hatte er sie alle verlegt nach 
dem Prinzip der 10 kleinen Netöter
lein (nomen est omen) . Da war es 
nur noch einer - und U. E. kam dann 
in Einzelhaft, weil er zum 3. Oktober 
Listen für ein Amnestiegesuch im 
Haus herumgereicht hatte (vgl. Libli. 
Ol<t./Nov., S. 32), was RR Schwarz als 
"Meuterei" diffamierte ... 

Ein nicht sehr viel besseres Schick
sal nahm die l.V. in Tegel: Von ein
stens Uber L.O Mitarbeitern (Stand 
Sommer/Herbst 89) sind heute ca. 8 
Mann übrig geblieben. Nach der 
Devise "teile und herrsche" arbeiten 
auch hier die Mechaniker der Macht
maschine, sei es mit "Stillhalteprä
mien", Denunziationen, Verlegungen 
und anderen subtilen Maßnahmen. Auf 
jeden fall ist unser Bestand so stark 
reduziert. daß erneut "Motivations
arbeit" geleistet werden müßte. 

Merke: HUhner, die gackern, frißt der 
Wolf (oder sie kommen in einen an
deren Käfig). 

3. Akteneinsicht für Verteidiger in 
Verwaltungs- und Krankenakte 

Hier hat Berlin die Konsequenzen aus 
dem Volkszählungsurteil des Bundes
verfassungsgerichtes gezogen und 
dem Recht des Gefangenen auf "in
fonnationelle Selbstbestimmung" ent
sprochen. Bravo! 

4. Unbewachte Sprechstunden: fami
lienfreundlich. doch zu wenig 

Dies ist zweifellos für viele Gefan
gene mit Frauen und Kindern die 
persönlich wichtigste Innovation. 6 
Stunden Beisammensein mit Angehöri
gen, sogar mit der langjährigen 
Lebensgefährtin, erscheint geradezu 
revolutionär - und wurde so auch 
prompt von den Reaktionären (bei 
Springer und REPs als "Liebeszelle" 
in den Dreck 'der eigenen schmutzi
gen Fantasie) gezerrt. Dabei bewei
sen wiSsenschaftliche Untersuchungen, 
daß nicht der Sex, sondern der 
menschliche Kontakt als solcher das 
Wichtigste ist und erhebliche Sozia
lisationserfolge verzeichnet werden. 

Negativ vennerkt wurde mangelnde 
Flexibilität und die zu geringe Mög
lichkeit der Teilnahme. Warum haben 
nur die Insassen der SothA das 
Recht. daran teilzunehmen? Und nicht 
der Gefangene T., der im Haus lll 
heiratete und sich nach zwei Stunden 
von seiner jungen Frau trennen muß? 
Warum nicht der Gefangene, dessen 
Frau in der Frauenvollzugsanstalt 
einsitzt, und die somit ohnehin be
·schränkte Besuchszeit haben? Und 
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Allge.ei ne Verfügung zu llu .. er 5 Abs . 4 YGO 
und zu§ 108 ff . StYollzG 

Vom 25 . August 1990 (Just Y B 6) 

Aufgrund des § 6 Abs . 2 Buchstabe b AZG 
~ird besti•ot: 

(I) Verteidiger können Einsicht in die 
Gefangenen-Personalakte (Numaer 59 VGO) 
und die Gesundheitsakte (Nuner 50 VGO) 
der von ihnen vertretenen Gefangenen ver
langen, soweit deren Kenntnis zur Gel
tendnchung oder Verteidigung der recht
lichen Interessen der betreffenden Gefan
genen erforderlich ist. 

(2) Oie Einsicht in Akten oder Aktenbe
standteile, die aus du Geschäftsbereich 
anderer Landesjustizverwaltungen staiQen, 
ist nur mit deren Zustiomung zulässig. 

(3) Die Justizvollzugsanstalt ist zur 
Gestattung der Akteneinsicht nicht ver
pflichtet, soweit durch sie die ordnungs
~äßige Erfüllung ihrer Aufgaben beein
trächtigt wird, das Bekanntwerden des In
halts der Akten dem Wohle des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde 
oder soweit der Inhalt der Vorgänge nach 
einu Gesetz oder ihru IIesen nach, na
~entlich Megen der berechtigten Inter
essen der Betei I igten oder dritten Per
sonen, nicht bekanntgegeben werden darf . 

warum gibt es nicht längere Öff
nungszeiten, dami.t berufstätige Be
sucher nur einen halben Tag frei
nehmen müssen (6-12/7-13 Uhr; 
abends bis 22 Uhr?) 

Es geht also wieder einmal nicht 
nach den "Umständen des Einzelfalls" 
(wie eigentlich vorgeschriebe_n), son
dern nach bewährtem Bürokraten
schema (damit bloß niemand aus Haus 
11 oder lll rübergebracht werden 
muß ... ). 

5. Arbeitslöhne: Warum so einäugig? 

Als Errungenschaft feiert die Senats
verwaltung die sogenannte "Vollzugs
zuiage" für die Bediensteten, die von 
DM 90.- auf DM 150,- aufgestockt 
wurde, weil dies "zu einer erhöhten 
Arbeitszufriedenheit führt". (Ob 
danach allerdings die Krankenquote 
von 16 bis 20 % spUrbar sank, wird 
freilich nicht mitgeteilt.) Was ver
wundert, ist die Tatsache, daß die 
Erhöhung der Gefangenenlöhne von 
5 % auf 6 % der Vergleichslöhne 
draußen zwar angemahnt wird, doch 
der Senat hier keine eigene Berliner 
Initiative zur Aufstockung ergriffen 
hat - obwohl eigentlich alle BUrger 
ihre "Berlinzulage" erhalten! Ob bei 
Gefangenen das Argument der "er
höhten Arbeitszufriedenheit" etwa 
nicht gilt? Wir vennuten, daß bei 
einer Erhöhung um nul.' 30 Mark pro 

(4) Ein An5pruch aut Einsicht in die Ge
sundheitsakten besteht npr, soweit sie 
~ufzeichnungen über •edizinisch-naturwis
senschaftlich objektivierbare Befunde und 
Berichte und Behand I ungsoaßnahmen be
treffen. 

( S) Oie Akteneinsicht erfolgt in der An
stalt. 

(6) Benötigen Verteidiger im Rahmen der 
Akteneinsicht Ablichtungen aus der Akte, 
werden diese durch die Anstalt gegen Ko
stenerstattung entsprechend ~ 4 JVKostO 
in Verbindung ai t § 136 Abs . 3 KostO ge
fertigt . Die Verteidiger fertigen die Ab
lichtungen selbst, wenn die Rechtsan
~altska•aer Berlin ein Kopiergerät in der 
Anstalt betreibt. 
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Gefangenen wird auf Antrag aus ihrer Ge
fangenen-Personalakte oder Gesundheits
akte Auskunft nach ~aßgabe der Nu••er I 
Abs. I bis ~ erteilt. Oie Auskunft er
folgt auf Verlangen durch Aushändigung 
von Ablichtungen gegen Kostenerstattung. 
Abi ichtungen des Vollzugsplans sowie der 
Stellungnah~en in Verfahren zur vorzeiti
gen Entlassung sind kostenfrei . 

Diese ~llgeaeine Verfügung tritt a• 
!. O~tober lQgO in Kraft. Sie tritt a• 
30 . SepteDber 2000 außer Kraft 

Monat der Krankenstand bei uns 
Gefangenen sicher rapide sinkt ... 

6. Humanisierung durch weibliche 
Vo~bedienstete 

Seit dem 1. Juni 1990 dürfen Frauen 
auch in Männeranstalten Dienst tun. 
Die bisherigen Erfahrungen muten 
positiv an, es ist zu hoffen, daß die 
Entwicklung weiter in Richtung 
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz 
geht und keine längere Diskriminie
rung der weiblichen Bediensteten 
stattfindet. Außerdem ist ihre An
wesenheit ein StUck praktizierte 
"Angleichung" des § 3 I StVollzG! 

7. Abschaffung der Sclmüffelpraxis 
für ehrenamtliche Helferinnen 

Auch hier ist Lob zu verteilen: Die 
Regelanfragen beim Verfassungsschutz 
und der Polizei sind für diesen Per-

Stichtag Plätze in Anstalten 
gesamt geschlossen 1 

31.3.1988 3757 3145 
31.3.1989 3746 3138 
31.3.1990 3669 2990 

Entwicklung 
+ 12 -1515 

1988-1990 

sonenkreis weggefallen, nur noch das 
Bundeszentralregister wird abgefragt. 

8. Medizinische Versorgung 

Hier sind eunge neue Ärzte ein
gestellt worden "angesichts der Ar
beitsmarktsituation mit guter ~alifi
kation" (sie!) und für I99l wurde 
eine erste Rate für ein neues Haft
krankenhaus in die Investitionspla
nung eingestellt. 

Ein ärztlicher Bereitschaftsdienst 
wurde in der ]VA Plötzensee ein
gertchtet, dem alle Anstalten "rund 
um die Uhr" angeschlossen sind. Doch 
nach wie vor gilt für Gefangene: 
"Sonntags nie!" Krank werden oder 
einen Herzanfall bekommen ist immer 
noch nicht ratsam, weil auch der in 
Plötzensee stationierte Arzt" nicht 
gleich zur Stelle sein kann. Warum es 
nicht möglich ist, daß die Anstalten 
am allgemeinen ärztlichen Not- und 
Rettungsdienst teilnehmen und in 
Notfällen diesem Dienst von draußen 
Zugang erlauben, bleibt sachlich un
erfindlich. Beamte müssen wohl alles 
selbst organisieren, auch wenn das 
Ergebnis schlechter ist, als wenn es 
andere machen? 

9. Endlich Abschafftmg der Sicher-
heitsstaffel 

Der Senat hat den völlig überzoge
nen Sicherheitswahn manch altgedien
ter Schar- und Sturmführer im un
endlichen Kampf gegen Kommunisten, 
Terroristen und Kriminelle auf ein 
demokratisch zuträgliches Maß zu
rechtgestutzt. Sehr richtig diagno
stizierte er, daß "die Sicherungs
gruppe Gefahr lief, die Gewährlei
stung von Sicherheit im Vollzug zum 
Selbstzweck werden zu lassen und 
nicht in die Gesamtaufgabe eines 
Resozialisierungsauftrages einzu
betten". 

10. Attraktivitätssteigerung des offe
nen Vollzuges 

Hier wären folgende Maßnahmen posi
tiv zu erwähnen: 

offen 

612 
810 
679 

+ 69 

Wiedereröffnung als offene An
stalt: Lichterfelde mit 68 Plätzen 

Renovierung Plötzensee Haus 1: 
117 Plätze 

Belegung der Anstalten 
gesamt geschlossen offen 

3190 2687 603 
3172 2689 503 
3030 2455 575 

-180 -222 +72 

Anzahl der Plätze Im offenen Vollzug an Gesamtzahl der Plätze: 18 Clb 
Anzahl der Belegung Im offenen Vollzug an Gesamtzahl der Gefangenen: 19% 
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Frauenvollzug: Erhöhung von 30 
auf· 45 

Jugendvollzug 15 neue Plätze 

Wenngleich die Nachfrage nach 
Plätzen im offenen · Vollzug relativ 
schwach war, so ~iegt dies weiter 
daran, daß die Gefangenen 4- Mann
Zellen für ein Leben "in Anglei
chung" an draußen nicht akzeptieren. 
Hier müssen also noch weit mehr 
Einzelzellen angeboten werden, dann 
steigt auch das Interesse, denn das 
Potential ist mit 500 bis 700 weite
ren Gefangenen sehr groß! 

11. Veränderungen im Frauenvollzug 

Die Vollzugsanstalt für Frauen sollte 
bereits ab 1991 für den Männervoll
zug genutzt werden, wobei die 
Frauen in drogenabhängige und nicht 
drogengefährdete unterschieden und 
getrennt werden sollten. Dieses Kon
zept ist aber bisher an verschiede
nen Widerständen gescheitert, zumal 
für Frauen keine ausreichenden 
Räumlichkeiten aufzutreiben waren 
(außer Spandau-Hakenfelde, wo als 
erster Schritt 25 Plätze geschaffen 
werden sollten) . Weitere 25 Plätze 
für Frauen sind in der ehemaligen 
Jugendarrestanstalt Neuwedeller 
Straße (Neukölln) und in der jetzi
gen V-Haftanstalt Lichtenberg vor
gesehen. 

12. Änderungen in Moabit 

Das Einweisungsverfahren wurde 
reorganisiert, so daß die erwachse
nen Strafgefangenen nunmehr i. d. R. 
innerhalb einer Woche verteilt 
werden. Leute mit Ersatzfreiheits
strafen kommen grundsätzlich in den 
offenen Vollzug (etwa Lehrter 
Straße). 

Für die U-Gefangenen wurde -
längst überfällig! · - der 23-Stunden
Einschluß aufgehoben, nachdem sogar 
schon im bekannt repressiven bay
rischen Vollzug seit Jahren Umschluß 
gewährt wird. Das sogenannte Bera
tungszentrum ist zwar im Prinzip zu 
begrüßen, doch ist es nur Ausfluß 
typischer Symptom-Pfuscherei, statt 
daß die Ursachen behandelt werden: 
So lange die Berliner Richter weiter 
viel zu lange und viel zu oft Men
schen verhaften und so lange der 
letale Verwahrvollzug (gerade in der 
U-Haft) die ·Ursache für Verzweif
lung, Depression und Selbstmord 
bleibt, wird die Haft weiter Menschen 
zerstören und Familien, Berufe und 
Karrieren vernichten. 

Der aufwendige Reparaturbetrieb mit 
Psychomechanikern und Sozialarbei
tern kann dabei nicht mehr, als die 
bereits entstandenen Schäden "ab
federn". Das soll wohl so bleiben -
statt Prophylaxe zu betreiben, damit 
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die Schäden erst gar nicht auftre
ten!? Sollen die Richter mit dieser 
"Beruhigungspille" denn ewig weiter 
40 % aller Inhaftierten ungerecht
fertigt ihrer Freiheit berauben (das 
ist das Ergebnis einer Göttinger 
Studie für das Bundesjustizministerium 
bei deutschen V-Häftlingen)? Wir for
dern hier den neuen Senat auf, kon
sequent weiter zu gehen: Jeder juri
stische Referendar im Land Berlin 
sollte mindestens 3 Wochen lang am 
täglichen Alltag eines Gefangenen 
teilnehmen, mit 20 Stunden Ein
schluß, ehelicher Enthaltsamkeit, 
Briefzensur, 2 x Duschen pro Woche 
und all den anderen Schikanen. Wir 
sind überzeugt, daß diese hautnahe 
"Ausbildung" \vunder bewirken würde 

Einrichtung von DoLmetscher-
Dienst - Gut und hilfreich ist diese 
Innovation, damit gerade die auslän
dischen Gefangenen mit ihrem Haft
schock besser fertig werden und sich 
wenigstens Hilfe von Botschaft, Fami
lie oder Firma besorgen können. 

Steckdoseneinbau - Das Kapitel 
des Steckdoseneinbaus ist in vielen 
Häusern eines der traurigsten Doku
mente beamteter Unfähigkeit und 
bürokratischer Unwilligkeit: Da benö
tigt die Anstalt für die Installat.ion 
von bisher ca. 200 Steckdosen in den 
Häusern I und 11 seit 1977· 13 Jahre. 
Das entspricht einem Monatsdurch
schnitt von unter 2 Steckdosen! Für 
die restlichen 600 wären weitere 39 
Jahre erforderlich - derweil freie 
Unternehmer am Friedrich-Wilhelm
Center z. B. einen SO-Millionen-Bau 
in 9 Monate!) bezugsreif hinstellen ... 

Die hoffnungsvolle Prognose des 
Justizsenats, daß "der Steckdosen
einbau im Jahre 1991 abgeschlossen 
werden kann", ist ein Armutszeugnis 
par excellence. Warum nicht von Juni 
bis August 1989 - so schnell kann 
man so was machen, vorausgesetzt, 
man will! 

Einzelfemsehgenehmigtmg Die 
Genehmigung des Einzelfernsehemp
fangs ist daher grotesk: Jetzt muß 
der Gefangene teure Batterien kaufen 
(pro Monat 20 bis 30 Mark), weil die 
vorsintflutliche Anstalt keine Steck
dosen hat! Aber das ist ja das Geld 
des Gefangenen, auf dessen Rücken 
der Staat spart. Eben jener Staat, 
der die Gefangenen dazu anhalten 
soll, in "sozialer Verantwortung" zu 
leben. Hier entartet der "Erfolg" der 
Fernsehgenehmigung zum politischen 
Schmierenstück. 

Etagenduschen in Planung - Und 
die Ausrede, für den Einbau von 
Etagenduschen in TA l und ll sei 
kein Geld vorhanden, ist blanker 
Zynismus: Die Arbeitskräfte erhalten 
Sklavenlöhne von 7 bis 8 Mark pro 

Tag, und das Material kostet keine 
DM 50 000,-. Das ist das Brutto
gehält eines einzigen Beamten ( 1989 
wurden 43 Planstellen geschaffen') 
Dafür läßt man seit 45 Jahren· Men
schen, die der Unschuldsvermutung 
unterliegen (Art. 6 der Menschen
rechtskonvention) nur zweimal pro 
Woche bei einem Massenaufgebot 
duschen ... 

"Blitzlicht" bleibt schwarz - Wen 
nimmt es dann Wunder, wenn die 
Moabiter Knastzeitung "Blitzlicht" 
weiter in der Schv,rarz(sch)en Gruft 
des Vergessens ruht und kein Gefan
gener Motivation zur Redaktions
arbeit mitbringt? (Für alle Moabiter 
zum Trost: Auch der Libli wird die 
dunklen Ecken von Mauerbit regel
mäßig "erhellen" . ) 

13. Ausblick - hoffentlich mit "Licht
blicken"? 

Das Gutachterinstitut sieht die Ar
beit der Justizreform bedroht : "Die 
Gefahr ist groß, daß durch die ak
tuellen und vorrangigen Ereignisse 
( ... ) der offenkundige Veränderungs
bedarf des Strafvollzuges nachrangig 
behandelt wird. Vor einer solchen 
Entwicklung kann nur gewarnt 
werden. Zum einen sind die Verhält
nisse ( ... ) für die Gefangenen wie für 
die Bediensteten- vielfach unerträg
lich und extrem belastend geworden 
( .. . ), zum anderen hätte eine Nicht
berücksichtigung dieser Vorschläge 
und Empfehlungen ( ... ) eine weiter
gehende Entmutigung und Depression 
zur Folge, es wäre wohl auf lange 
Zeit der letzte Versuch gewesen, aus 
eigener Kraft die Verhältnisse im 
Strafvollzug zu verbessern". 

Dem ist nichts binzuzufügen - wir 
hoffen nur, daß die Konservativen im 
neuen Senat ihr politisches Tradi
tionsbewußtsein darin zum Ausdruck 
bringen, daß sie die "Flamme" der 
guten Ansätze ~us den Jahren 1989 
und 1990 "brennen" lassen und nicht 
die politische "Asche" ihrer Vor
väter mit dem tödlichen Schließfach
vollzug hervorholen und zu neuem 
Leben "erwecken" wollen. 

Die ann~ernd 3000 Gefangenen 
haben nämlich ein Anrecht darauf, 
als temporäre "Bürger hinter Gittern" 
aus ihrer sozialen Isolation und Stig
matisierung herauszukommen. Dies ist 
jedoch nur mögli~h, wenn sich der 
Behandlungsgedanke als Partnerschaft 
zwischen Gefangenem und Bedien
stetem durchsetzt und die ideologi
schen Barrieren im Kopf beider 
Seiten niedergerissen werden. Dies, 
so scheint es uns, ist das Kernpro
blem - auch für einen Senator für 
Justiz als Dienstherr über 2882 Be
dienstete! 

Dr. Dr. Jürgen C. Tesdorpf 



EGEL INTERN TEGEL INT: TEGEL INTE,RN TE L INTERN TEGEL lNTERN TEGEL INTERN TEGELINTERN. 

GIV inform e 
Die Arbeit eines Jahres 

Nun könnte man sich im Sessel Z-U
rücklehnen und genüßlich sagen: 
"Viel en-eicht ••• !" Aber wären wir 
dann wir ••• ? 

Die AVs zu den §§ 10, 13 und 160 
des StVollzG sind seit dem 15.11.1990 
in Kraft; und ein wenig haben wir in 
monatelanger Vorarbeit daran mit
gewirkt. Es ist sicherlich in der 
Geschichte der Deutschen Justiz das 
1. Mal, daß Gedanken von Gefangenen 
in Ausführungsvorschriften mit auf
genommen wurden ... , die Frage 
bleibt, was geschieht nach der Wahl 
... ? Die 3 Tage Urlaub, die uns die 
Arbeitsverwaltung 'klaute' , haben 
wir zurilckerkämpft, gegen Argu
mente, die mit dem Strafvollzugs
gesetz absolut nichts mehr zu tun 
hatten. 

Das Telefongeld, kurzfristig von der 
\'/irtschaftsverwaltung (LWV) erhöht 
(DM 0,30), konnte auf unsere Inter
vention hin nicht gehalten werden. 

Im Sprechzentrum wurde eine Über
einkunft erreicht, daß, wenn Platz 
ist, die 'erlaubte' halbe Stunde 
überschritten werden darf. 

Alles Kleinigkeiten, werden gleich 
wieder diese Schreier loslegen, die 
nur die große Klappe haben und ab
solut nie solidarisch an andere 
denken. 

Und 'in den Sessel zurücklehnen ... ' 
geht ja hier auch nicht - so bleibt 
es dabei, daß die Mitglieder der GlV 
wetterhin 'ihren Kopf hinhalten' 
nach allen Seiten ... ! 

Da 1tnd dio Rechten unter den Beam
ten, die dir aanz frech lne Cieelc:ht 
1aaen: "Wartet nml, biJ wir 'drAn 
lind"', dlctc Typen, die ab11ol1.1t nl.lr 
Muokotn hab an ... 
SieherUch atbt 011 a1nt große Schnr 
der Bumton, mu denen man 'raclan' 
kann. 

Motto: W:ir machen hier unsere Arbeit 
- ihr müßt hier leben! Diese Leute 
muß die GIV nicht unbedingt 'bis 
aufs Messer' bekämpfen ... 

Wer den Knast ohne 'inneren 
Schaden' überstehen will (auf beiden 
Seiten! ), ist darauf angewiesen, daß 
es auch ein Miteinander geben kann 

Dies Miteinander bedingt aber, dar. 
viele Dinge sich verändern müssen!!! 

Es gibt .Ärgernisse, die wir immer 
wieder angeprangert haben - und wo 
bis heute nichts, absolut nichts ver
ändert wurde: 

1) Der unzumutbare Umgang mit den 
Gefangenen durch die Beamten der 
Küche· 

Es hat sich wenig an der Zubereitung 
der Speisen geändert, fade Gerichte, 
die vermuten lassen, daß gute Köche 
dort nicht erwünscht sind. Wie soll 
man es sich sonst erklären, daß Kar
toffeln immer noch entweder breüg 
oder fast roh in den KUbeln an die 
Häuser geliefert werden. 

Wie soll man es sich weiterhin er
klären, daß Soßen immer wieder zu 
salzig sind ... ? 

Wie soll man es erklären, daß die 
vorgeschriebenen Po.rtionen *(zu
letzt) der Kä.se • 70 Gramm* immer 
wieder zuungunsten der Gefangenen 
'serviert' werden. 

Kann rMn Schiebung vennuten - oder 
tat e• neben lJnnlhiakeit, abJolutu 
Dutntereue an der Ver:pneau:ng der 
HUtlinge ... ? " ... atnd ja n1.1r Strolche 
... ?11 

Wir VQnl1Charn E\.lch, 110 l4nat Cl cHnc 
tntllkte ln~U~onvcrtrotung gibt, 
wor:dcn wir ~pczto~ den Dereich 
*KUcho* 'tm Auge bc!h41ttn'l 

2) Das Schulwesen! 

Offensichtlich ist die Kritik (Libli ... ) 
nicht 'verstanden' worden. Der 
't.eserbrief im Auftrag' sprach da 
Bände ... 

Wir meinen, daß die Organisation des 
Schulbetriebs verbesserungswürdig 
ist!! 

Habt ihr in den Häusern vernUnfüge 
Hinweise gefunden, die die Schule 
und die Bildungsmöglichkeiten ent
sprechend 'verkaufen'?! Ständig 
kommen neue Insassen nach Tegel -
und ein Großteil würde gern Bil
dungsmaßnahmen wahrnehmen. (s. a. 
Ubli ... ) Da ist nie die Qualifikation 
eines Lehrers in Zweifel gezogen 
worden. Dafür gibt es in der GlV 
keine Anhaltspunkte; aber die 
schlechte Organisation - über Klas
senstärke, Besetzung mit Lehrern, 
Sonderstatus der dortigen Beamten 
etc., etc., etc. - könnte von uns mit 
vielen weiteren Beispielen 'belegt' 
werden - und da braucht niemand 
'angeschoben' werden - da soll man 
die Augen aufhalten! 

Auch in der Chefetage der JVA Tegel! 

3) Sicherheit am Arbeitsplatz! 

Immer wieder passieren Unfälle, die 
vermieden werden könnten, wenn: 

a) Die ausländischen Gefangenen or
dentlich instruiert werden {der letzte 
Unfall in der Tischlerei ist ein klas
sisches Beispiel dafür! ) Und wenn: 

b) Die Verantwortung und die Auf
sicht unbedingt getrennt wird! 

Es geht doch nicht an, daß der 
Leiter TD gleichzeitig die Oberauf
sicht als Unfallingenieur Uber die Ar
beitsbetriebe hat. Da gibt es lnter
essenkollision! In keinem Betrieb der 
freien Wirtschaft wäre eine solche 
Konstellation möglich! Unfallstatisti
ken, die nachweisen, in welchen Be
trieben besonders 'geschlampt' wird, 
liegen in der Schreibtischschublade. 
Hier hilft wahrscheinlich nur die 
Einschaltung der Berufsgenossen
schaft mit massiven Hinweisen auf 
unfallgeflüu:dete Betriebe! 

Oder wartet man auf den nlichsten 
Toten?! 

4) Der Automatenzug und der Ein-
kauft 

a) Automatenzus: 

Wir haben bei jeder Geleienheit auf 
verac:hiedene Mllngel hin;ewieaen. Der 
Tabak, den der AutomatenautatcUer 
nicht lluf c11o Wunaehe der Gctl:\1\
ganon einlegt, klu, der Knickt hat 
lll kQtnC ond.ert'! Wähl ... , bt.lh.ul Die 
Vielfalt oder bt'!ller gaaagt der 
Manaal M ainer guten Aullw&hl. Unter 
gut vcratehon wir u. a. auch trtachca 
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Obst und abgepackte Frischware -
und letztlich ist immer der dumm 
dran, der als letzter an einem Be
suchstag Automatenzug hat. Es muß 
doch möglich sein, daß bei den 
Beamten des Sprechzentrums Reserve 
liegt, die dann beim Automatenauf
steller später abgerechnet wird! 

Wir fordern seit langem Getränke
automat en in den Sprechzentren li + 
lll + V + VI! Daß 'kein Bedarf' da 
sei, stimmt einfach nicht, und es 
wird Zeit, daß das zugesagte Ge
spräch Mewes (LWV)./.Automatenauf
steller./.GlV stattfindet! 

Hier ist für uns hilfreich, wenn ihr 
uns eure Wünsche mitteilt! 

b) Einkauf: 

Genug geschrieben - und genug ge
redet wurde - mit Ausdauer auf der 
Seite der GIV, mit Ignoranz auf 
seiten des Händlers und seiner (ihm 
zugetanen) Beamten in der JV. 

Wir fordern die Senatsverwaltung auf, 
hier neutrale Personen einzuschal
ten, die nicht, nur zwischen Händler 
./. Anstaltsleitung + ./. GIV ver
mitteln, sondern die auch dann 
befugt sind für Veränderungen zu 
sorgen, wenn sich unsere Vorwürfe 
als berechtigt erweisen. 

Wir sind nach wie vor der Ansicht, 
daß ein Laden in die JV A gehört, zu 
vernünftigen Konditionen (auch für 
den Händler - niedrige Miete, dafür 
Bet eiligung der JVA am Umsatz!) 

Und ganz nebenbei bemerkt: Wenn es 
die Möglichkeit zum wöchentlichen 
Einkauf gibt, sind 'Probleme' wie 
Lebensmittelstapelung in den Zellen 
und an den Fenstern nicht mehr sooo 
groß! 

5) Arbeit der Insassenvertretungen in 
den Häusern: 

Es ist schon bemerkenswert , wie 
immer wieder versucht wird, die 
Arbeit in den Teilanstalten zu behin
dern! 

Entweder der § 160 StVollzG und die 
dazugehörende AV sind geschaffen, 
um den Insassen die Möglichkeit zu 
geben, an Veränderuqgen mitzuwirken 
und zu den Dingen gehört zu werden 
- oder: Die gelben Blätter sind das 
Papier nic ht_wert! 

Beispiele aus ,den Teilanstalten: 

TA li 

Der TAL wird angeschrieben - und 
antwortet bis heute nicht! - Aber: Es 
gibt k eine I.V.! 

TA lll 

Daß hi.er 'gemauert' wird, verwun
dert niemand! Der TAL 'schmiert' die 
Antwort auf die Rückseite des An
schreibens und läßt dem Unterzeich-
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ner die Antwort 'eröffnen'' Was muß 
noch alles in der TA lll geschehen, 
bis die dort Inhaftierten von diesem 
TAL 'befreit' werden ... ?! Unnütz 
noch anzumerken, daß die geplante 
Versammlung am 11.11.1990 durch 
einen 'Helfer des TALs' verhindert 
wurde . Nun braucht sich auch nie
mand mehr zu fragen, warum es in 
der TA Ill unter OR Müller keine I.V. 
gibt ... ! 

TA IV 

Hier besteht eine funktionierende 
I.V., die sich allerdings abkapselt -
mehr Solidarität mit allen Inhaftier
ten! 

TA V 

Hier arbeitet zur Zeit die wohl 
stärkste l.V., sicherlich 'gewachsen' 
an einem TAL, der immer noch gegen 
den 'offenen Vollzug' ist und durch 
st'ereotype Neins glänzt! 

Übrigens ist der Tod des Peter M. 
hier nicht vergessen! 

TA V1 

Hier 'ackert' überwiegend ein Mann, 
nachdem Klaus im 'offenen' ist. 

Sei noch ergänzt, daß es für türki
sche und arabische Inhaftierte 1e 
einen Sprecher in der GIV gibt. 
Nutzt das aus!! 

6) Zusammenarbeit der GIV mit der 
Anstaltsleitung ..• 

Der VL gibt sich keine große Mühe, 
Kooperation zu suchen, die lapidare 
Antwort: "Keine Zeit!" 

Wartet er auch auf den 'Umbruch'?! 

Das Statut, obwohl von SenJus an
gemahnt, ist immer noch (bisher) nur 
Makulatur. Eine ordentliche Arbeit 
der Gesamtinsassenvertretung ist nur 
dann möglich, wenn die gesetzlich 
abgesicherten Rechte angewendet 
werden. Sicherlich wird der Druck 
größer werden - und da sagen wir 
ganz klar: Gesetze müssen auch von 
den Vertretern der Justiz eingehalten 
werden! 

Die Zusammenarbeit mit dem Anstalt s
beirat ist nicht besonders, bis auf 
einige Ausnahmen, die in der Person 
verankert sind, stellt sich uns der 
Anstaltsbeirat nur als verlängerter 
Ann der Anstaltsleitung dar! 

8) Häuserübergreifende Aktivitäten 

Beim Fußball, Handball, Tischtennis 
(mit Einschränkungen) und beim 
Schach (2 Veranstaltungen im Jahr) 
klappt es einigermaßen. Ansonsten 
bleibt es beim Kino und der Kirche -
und dann hat's sich aber auch. 

Hier muß in Zukunft besser gearbei
tet werden! Es gibt soviel gute Ini
tiativen in den Häusern, die auf alle 

Häuser ausgebreitet werden sollten 
und dann effektiver würden. 

9) Kultur in Tegel ..• 

Fällt, glauben wir, mangels engagier
ter Vertreter der Anstaltsleitung aus 

Was geschieht denn hier, was den 
Namen Kultur wirklich verdient? Mal 
eine gute Theatergruppe, öfter gute 
Musikgruppen, keine Scheu vor Expe
rimenten ... 

10) Familiensprechstunden! 

In der TA lll E wird seit Jahren -
mit hervorragendem Erfolg eine 
(sogenannte ) Familiensprechstunde 
durchgeführt ... ! 

Zumindest in den Wohngruppenberei
chen können - nein müssen (!) -
solche Sprechstunden, die die sozia
len Kontakte wesentlich fördern, 
stattfinden. Da wird einem schlecht, 
wenn der TAL V von Relikten aus 
früheren Zeiten faselt. Zeit I RäüiTi 
und Personal sind da weder Hinder
nis noch Ausrede! Hier ist die Se
natsverwaltung für Justiz gefordert, 
endlich weisend einzugreifen!-

11) Thema: Amnestie 

Die Schreiben an die Institutionen 
haben absolut nichts gebracht! Und 
niemand sollte sich hier durch Knast
gerüchte verrückt machen lassen! 
Unsere Initiativen zum § 57 StGB 
sind den meisten bekannt - aber hier 
sollten wir alle nicht müde werden, 
Initiative zu ergreUen! 

12) Das ewige Thema: Bezahlung und 
Rentenv~cherung 

Wir sind der Meinung, daß die GIV in 
dieser Sache die Senatorin hinter 
sich hat ... 

Es nützt aber kein Lamentieren, so 
lange hier die Entscheidung beim 
Bund liegt! Uns ka_nn nur eine Initia
tive der Senatsvez:waltnng im Bundes
tag Hoffnung bringen! 

Passiert nichts, ist der weitere so
ziale Abstieg der Inhaftierten vor
programmiert, trotz des ganzen ReS<r 
zialisierungsgeredes 

13) Zusammenarbeit mit 'Knast-AG' 
der AL und Lichtblick 

In der Knast- AG der AL gibt es en
gagierte Ehemalige, die uns mit 
Sachverstand unterstützen - es muß 
aber auch unbedingt gesagt werden, 
daß die GIV nicht der Steigbügel
halter für politische Ambitionen ein
zelner ist! 

Mit dem Lichtblick (laut § 160 
StVollzG das Sprachrohr der Inhaf
tierten) ist nicht unbedingt immer 
'Gleichklang'! Oft ist uns die Redak-
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tion zu 'zahm' (Angst um eure Re
daktionsplätze?), oft erscheint die 
Zeitung so spät, daß wirklich jede 
Aktualität 'hin' ist. Klar, wir be
kommen, ohne Murren, unsere Seiten, 
es sollte sich da aber in der Zusam
menarbeit noch mehr verbessern (\tlir 
arbeiten daran und 'Rundschläge' sind 
- meist - gegen bestehende Miß
stände erfolgt .. . ) 

Zuletzt wollen wir nicht versäumen, 
den 'Rummelsburgern' an dieser Stelle 
zu sagen, daß sie alles daran setzen 
müssen, daß die (leeren) Verspre
chungen, die Euch das 'Übersiedeln' 
schmackhaft machen sollten, ein
gelöst werden! 

Ansonsten hoffen wir auf die ... 

Unterstützung aller Tegler Insassen! 

Vergeßt nicht, nur gemeinsam errei
chen wir (kleine) Veränderungen! 

Kommt gesund ins neue Jahr! Und 
nehmt einen Satz von \<Ierner Rixdorf 
mit: 

Sein Rückgrat behalten ... 
Sich nicht brechen lassen 
Nicht körperlich •.• 
Nicht im Geist ..• 
Nicht an der Seele 

l.A. \oJerner Fiegel 
Sprecher der Gesamtinsassenvertretung 

Möglichkeiten 
zur Weiterbildung • • • 

Über Schule und Ausbildungsmöglich
keiten in der JVA Tegel habe ich be
reits in den Ausgaben Juli Wld Aug./ 
Sept. 90 kurze Einblicke geben 
können. Nun gibt es auch noch an
dere Möglichkeiten, die lhr nutzen 
könnt. 

1) Das Abitur 

1m Fernstudium ist das Erreichen des 
Abiturs mit Kosten verbunden. Es 
gibt das Erwachsenenbildungswerk in 
Stuttgart, das vor Vergabe von Sti
pendien prüft, wer "bedürftig" ist 

{Süddeutsche Zeitung vom 13.11.1990) 

Leitfaden zum Fernunterricht 
Von der staatlichen Zentralstelle und dem BundesinstituttOr Berufsbildung 

Mit selbs"emacbtem· Stundenpl!lll 
zu Hause lernen - durch Fernun
terric.bl. ist das möglich. Die Vor· 

tede liegen auf der Hand: Neben dem Beruf 
ber kann man sich weiterbilden. neue F'ä

_higkeiten und Absc.hltl.sse erwerben. Immer 
mehr Lernwillige nutzen diese Chance. das 
beweisen die steigenden .Sc.hillerzahlen· 
der letzten Jahre. Wie kommt man an 
möglichst alle Informationen über den 
Fernunterricht? Der wieder neu erschiene
ne Ro.tgeber für Fernu:ruerrichc beantwortet 
die Fragen von Interessenten und dient 
Beratern als Nac.bsc.h.lagewerk. Auf über 80 
Seiten steht viel Wichtiges: 
0 Persönliche Voraussetzungen eines 
.Fernlehrlings·: 
0 Alle amtlich zugelassenen Lehrgänge; 
0 Chancen für das persönliche. Fortkom
men; 
o Ablauf und Ziele der Fern Iehrgänge: 
0 Gesetzliche Grundlagen und finllllzielle 
Förderung. 

Der Ratgeber ist sehr nützlich, weil er 
wichtige Entscheidungshilfen bietet. wie 
zum Beispiel die Chec.k.llste zur persönli· 
chen Eignung. Er zeigt Vor- urid Nachteile 
dieser Lernmethode ouf und nennt die 
Sc.bwierigkelte.n beim Namen. 

Für weitere F'rngen zu dieser Art der 
Fortbildung stehen die Herausgeber zur 
Verfügung, bei denen die Broschüre auch 
kostenlos bestellt werden kann: Staatliche 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), P~ 
ter-Welter-Platz 2. 5000 Köln 1, oder beim 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
Verö!fentllcbungswesen. F'ehrbellinet 
Plntz 3. 1000 Berlin 31. 

NUtzlieh für den Durcbbllc.k ist ferner 
der neu aufgelegte Katalog der Fernlehran
gebote in der Bunde~ubhk.. 

Er enthält Kurzbeschreibungen der An
gebote von privaten Instituten und den 
Fernstudiengängen von Hochschulen. Di~ 
se vollständige Marktübersicht erleichtert 
den Interessierten die Auswahl eines Kur
ses. Auch für die ln der Bildungsinforma
tion und -berawng Tätigen ist ein solch 
umfassender Oberblick unentbehrlich. 

Der Kotalog um! aßt zwei Teile: Der erste 
beschreibt alle berufsbildenden. allgemein
bildenden und sonstigen f'ernlebrgänge. 
Im zweiten - farblieh abgesetzten - Tell 
sind die Femsrudienangebote der Hocb
sc.hulen und des Deutschen Instituts für 
Fernstudien erfaßt. Jede Einzelbeschrei
bung enthält detaillierte Angaben über 
Teilnohrnevoraussetzungen, Lehrgangs
dauer und -kosten. finanzielle Förderung. 
Inhalt, Ziel und Abs~hlußprüfung des 
Lehrgllllgs. Ein Sc.hlagwortverzeicbnis er
leichtert den raschen Zugriff auf die Infor
mationen. 

Der Katal.og wird ebenfalls von der Staat
lieben Zentralstelle für Fernunterricht und 
vom Sundesinstimt rur Berufsbildung 
(BlBB) herausgegeben. Gegen eine S~hutz
gebühr von 15 Mnrk knnn der Katalog bei 
der BIBB bezogen werden. 

Barbam Herman.n. 

und wer überhaupt talentiert genug 
ist! In der Regel muß aber der In
haftierte mit einem monatlichen Be
trag um DM 50,- rechnen, den er zu 
zahlen hat. (Es gibt in der JVA Tegel 
Beispiele, die diesen Betrag vom 
Hausgeld aufbringen - Hut ab! ) 

2) Das {Fern-) Studi\.un ohne Abitur 

Hier bietet die Fernuniversität Hagen 
zwei Möglichkeiten an: · 

a) Der GasthBrerstatus - Hier kann 
sich jeder Lernwillige einschreiben 
Jassen. Das Lehrmaterial ist kosten
los, 'allerdings nur bei Nachweis der 
Bedürftigkeit Haftbescheinigung. 
Der Nachteil besteht darin, daß man 
hier keine AbschlUSSe machen kann. 

b) Die Zulassung zum Vollstudium 
ohne Abitur - Hier muß man einige 
Voraussetzungen erfüllen. Verlangt 
wird ein abgeschlossener Beruf {Ge
sellen-/Facharbeiterbrief) und zu
sätzlich eine mindestens Sjährige Be
rufserfahrlffig. 

3) Das Vollstudium - Die Vorausset
zung zum Beginn eines Vollstudiums 
ist das Abitur. Ex- DDR- Abis werden 
anerkannt. Für das Erststudium zum 
Sommersemester ist zur Zeit nur eine 
Zulassung als Gaststudent möglich. Ab 
dem Wintersemester dann auch als 
Vollstudent. 

Es gibt nun auch noch die Möglich
keit, sich für ein Halbzeitstudium zu 
entscheiden. Da würde sich dann die 
Studienzeit praktisch verdoppeln. 

Zu diesen und noch anderen Studien
möglichkeiten gibt die FU Hagen Aus
kunft: Frau R. Schulz, Tel. 8 38 52 05, 
zu erreichen unter: Freie Universität 
Berlin, Studienzentrum der Fernuni
versität, Gesamthochschule Hagen, 
Rüdesheimer Straße 54, W-1000 Berlin 33. 

Letztlich gibt Euch über die Proze
dur "Vormelder" auch der Leiter der 
Schule, Herr Stöppel, Auskunft. 

BezahlWlg und Freistellung 

Das StVollzG gibt hier eindeutig Aus
kunft! Die Anstalt muß für die Er
wachsenenbildung von der Arl>eits
pflicht freistellen und auch die Wei
terbildung entlohnen (bezahlen). Zur 
Zeit bekommt der Student in der JV A 
Tegel die Lohnstufe IV. 

Es gibt immer wieder Hinweise dar
über, daß TALs und GLs versuchen, 
durch verwaschene Hinweise auf das 
Vollzugsziel, Insassen am Studium zu 
hindern. 

Es liegt an Euch, was lhr aus den 
angebotenen Möglichkeiten macht -
und wie Ihr Eure Zeit hier nutzt! 

Hans-joachim Fromm 
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Selbsthilfegruppe von 
Gefangenen für Gefangene 
Nichtinfizierte, H IV-Positive und Al DS-~anke helfen sich gemeinsam 

Im Oktober 1990 haben zwei Nicht
Positive und ein Positiver im Haus VI 
die Seihsthilfegruppe "Nega- Pos" ge
gründet und erhielten auch von der 
Teilanstaltsleitung die Genehmigung 
dafür. 

Die Gruppe trifft sich ·seit dem 28. 
November 1990 einmal die Woche, je
weils Mittwoch in der Zeit von 17.30 
bis 19.30 Uhr im Pavillion der TA Vl. 
Außerhalb dieser Zeit und bereits 
auch schon vor dem 28.1 1.1990 
stehen die Initiatoren als Ansprech
pa'rtner zur Verfügung. 

Sinn, Zweck und Zielsetzung der 
Gruppe ist : 

den Umgang mit HIV- Positiven und 
AIDS-Kranken lernen {Ängste und 
Vorurteile abzubauen) 

- AIDS-Prä~ention für Gefangene 

Hilfestellung bei Testfragen {Ja/ 
Nein), Anträgen, i:m Umgang mit 
Vollzugspersonal, Besuch von ex
ternen Gruppen {z. B. AIDS-Hilfe) 

- Problemerörterung und -bewältigung 

HIV- Positive und AIDS-Kranke da
hin zu führen, daß sie sich öffnen 
(offen mit der Krankheit und der 
Situation Knast umzugehen) 

Eine wichtige Voraussetzung für das 
gemeinsame Miteinander innerhalb der 
Gruppe ist: 

- alles, was in der Gruppe bespro
chen und gesagt wird, muß inner
halb der Gruppe bleiben 

- keine Diskriminierung - in jeder 
Hinsicht - innerhalb der Gruppe 

Teilnehmen kann jeder an der Gruppe, 
der sich angesprochen fühlt . Zur Zeit 
ist das zwar nur den Insassen von 
Haus VI möglich, doch sollte die 
'Gruppe auch in anderen Häusern auf 
Interessenten stoßen, ist beabsich
tigt, die Teilnahme auch häuserüber
greifend zu gestalten. Bevor dies 
möglich ist, kann der Kontakt zur 
G~ppe jederzeit schriftlich über den 
Lichtblick aufgenommen werden. 

Unterstützt wird die Gruppe durch 
die Deutsche und Berliner AIDS-Hilfe, 
einer Streetworkerl.n vom Landesinsti
tut für Tropenmedizin, einer Grup
penleiterin u. a . 

Wollen wir hoffen, daß die Gruppe zu 
einem st ändigen Bestandteil von 
Tegel wird und nicht auf Ablehnung 
stößt. 

-ermi-

Grupp~ntrainer-Treffen im Haus VI 
"Wir halten es auch in diesem Jahr 
für sinnvoll und notwendig, uns mit 
Ihnen zu einem Informations- und 
Er fahrungsaustausch zu treffen. 
Durch zahlreiche neue Bestimmungen, 
aber auch durch die Veränderungen 
im Gesamtberliner Vollzug gibt es viel . 
zu besprechen und zu diskutieren." 

Mit diesen einleitenden Worten 
begann ein Schreiben an die Grup
pentrainer der Teilanstalt VI der ]VA 
Tegel, mit dem der TAL VI , Herr von 
Seefranz, zum 16. November 1990 
eingeladen hatte. Traditionsgemäß 
mihm an dieser alljährlich stattfin
denden Veranstaltung auch ein Ver
treter des Lichtblicks teil. Im Ver
gleich zu früheren Jahren war jedoch 
diesmal vieles anders. Zum einen ge
stalteten sich die Rahmenbedingungen 
etwas verändert: die Vollzugshelfer 
waren zu dieser Veranstaltung nicht 
eingeladen. Die Interessenlagen 
werden unterschiedlich iingesehen, 
und es wird überlegt, ob man für 
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diesen Kreis nicht eine separate Ver
anstaltung anbietet. 

Es sollte auch nicht wieder eine 
"Leiter-orientierte" Konferenz ab
gehalten werden, um zu vermeiden, 
daß dann die Kommunikation eher 
oberflächlich ist und die Bet eiligung 
zurückhaltend. Unter diesen Aspekten 
traf sich eine Gruppe von 16 Teil
nehmern im Konferenzraum der TA VI. 
Leider blieb man letztlich ziemlich 
"unter sich" : Gruppenleiter, Gruppen
trainer, ein Anstaitsbeirat, zwei 
weibliche Bedienstete des allgemeinen 
Vollzugsdienstes und ein Vertreter 
des Lichtblicks. Durch Abwesenheit 
"glänzten" der Teilanstaltsleiter, 
krankheitsbedingt - er blieb auch 
ohne Vertretung -, die Senatsverwal
tung für Justiz und die Sozialpäda
gogische Abteilung. 

-Unter diesen Voraussetzungen konnten 
einige Themen zwar angesprochen, 
aber nicht effektiv behandelt werden, 
weil es an direkten Ansprechpartnern 

hierzu mangelte. Positiv verzeichnet 
wurde von seiten der Gruppentrainer, 
daß sich das Klima für freie Mit
arbeiter an der Pforte insgesamt 
verbessert habe, "man rennt offene 
Türen ein". Dürftig hingegen ist der 
Informationsaustausch zwischen Grup
pentrainern und Gruppenleitern zu 
nennen. Das hängt wesentlich mit 
einer Überlastungsanzeige einzelner 
GLs zusammen, denen es einfach an 
der notwendigen Zeit für eine Kon
taktpflege fehlt . 

Ein weiterer Diskussionspunkt auf der 
Tagesordnung war auch die rückläu
fige Tendenz hinsichtlich der Teil
nahme an Gruppen und der (noch) 
vorhandenen Gruppenangebote - letz
teres wird auch durch den monatlich 
ausgeschriebenen Gruppenplan für die 
JVA Tegel dokumentiert. Die Frage 
nach den Ursachen darf jedoch nicht 
nur in Richtung der mehr und mehr 
zurückgehenden Motivation bei den 
Gefangenen gestellt werden. Es .muß 
genauso gefragt werden, welche 
Arbeit Senatsverwaltung, Anstaltslei
tung und Bedienstete leisten, um In
sassen zu Gruppenaktivitäten zu mo
tivieren und überhaupt neue Gruppen 
anzubieten. Ursachenforschung und 
Problembewältigung dabei mehr auf 
die Gefangenen und die vorhandenen 
Gruppentrainer zu verlagern, er
scheint zu billig und zu bequem, 
verdeutlicht aber andererseits die 
Einstellung der Anstalt zur Arbeit 
der freien Mitarbeiter. Dabei ist es 
gerade ihre Arbeit, die am meisten 
dazu beiträgt, dem Resozialisierungs
gedanken Rechnung 'zu tragen. 

Eine Bedarfsanalyse · ist wünschens
wert, um zu ermitteln, welche Grup
penangebote bei den Gefangenen 
Interesse erwecken würden. Es wurde 
angeregt, daß der Lichtblick eine 
solche Umfrage durchführen sollte. 
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Wäre darin nicht aber mehr eine 
Aufgabe der Gruppenleiter (und auch 
Gruppenbetreuer) zu sehen? Mit der 
Einstellung zu Gruppenaktivitäten 
scheint es in diesem Personenkreis 
jedoch nicht unbedingt zum besten 
zu stehen wie stellvertretend für 
viele Meinungen die Äußerung eines 
Gruppenleiters gegenüber einem Gefan
genen vor einiger Zeit hier wieder
gegeben werden soll. Auf die Entgeg
nung des Insassen, daß er an einer 
"Theatergruppe" teilninunt, meinte 
der GL: "Das tst aber schlecht. Da 
lernen Sie ja nur, den Leuten etwas 
vorzumachen .. .' ' 

Dreck 
am 
Stecken 

Ein 
Theaterstü<k 
über 
Sexuali tät 
und AIDS 

Alle Jahre wieder ... So könnte man 
das Angebot der Sozialpädagogischen 
Abteilung an Theateraufführungen im 
Kultursaal der JVA Tegel überschrei
ben. Viel öfter findet das wirklich 
nicht statt. Und am 24. November 
1990 war es dann wieder einmal 
soweit: Das Musiktheater "Ernst" 
gastierte mit seinem StUck "Dreck 
am Stecken". Ganz neu war das 
Stück für einen Teil der Tegeler In
sassen jedoch nicht. Es wurde bereits 
im letzten Jahr, am 30. Juni 1989, 
von der Theaterproduktion Strahl aus 
Berlin, aufgeführt - allerdings nur in 
der Teilanstalt Vl. Diesmal aber 
konnten sich Interessenten aus allen 
Teilanstaltsbereichen die Aufführung 
ansehen. 

Ein recht gut frequentierter Kultur
saal wurde mit folgendem Inhalt be
lebt: 

Die Werbeagentur "Mazzo" ist ein 
modernes Unternehmen mit dynami
schen und aufgeklärten Mitarbeiter 
Innen. Locker-flockige Sprüche und 
kollegiale Anspielungen schaffen die 
nötige kreative Atmosphäre, auch für 
den neuen Auftrag der Agentur: eine 
Kampagne zur AIDS-Prävention für 
Jugendliche. 

Das Verhalten von Jugendlichen und 
ihre Sexualität werden recherchiert, 

Wen kann es angesichts solcher 
Äußerungen noch verwundern, daß 
Gruppenaktivitäten rückläufig sind? 

Bleibt zu hoffen, daß Veranstaltun
gen wie diese zukünftig ihren "Fei
genblatt- Charakter" verlieren, indem 
sie mit mehr direkten Ansprechpart
nern "bestückt" werden. Und es 
bleibt wünschenswert, daß die vor
handenen Gruppentrainer sich ihre 
Motivation weiterhin erhalten und 
sich wieder mehr lnsassen finden, die 
diese so wichtige Arbeit mit aktiver 
Teilnahme zu schätzen und zu würdi-
gen wissen. -rdh-

einschlägige Jugendzeitschriften und 
Songtexte unter die Lupe genorrunen. 
Der Schutz durch Kondome rückt in 
den Mittelpunkt heftiger Diskussionen. 
Witzige Einfälle für mehr oder 
weniger geeignete Werbestrategien 
und -mittel bereiten dem Team dann 
keine größeren Schwierigkeiten mehr. 

Wo über das Sexualverhalten von 
Jugendlichen geforscht, spekuliert 
und geredet wird, bleiben die eige
nen Erfahrungen der Mazzo-Mitarbei
ter allerdings nicht lange ausgeklam
mert. Da wird es dann auch schon 
mal brenzlig. Es zeigt sich, daß es 
bei ihnen auch nicht anders war, und 
daß Schwierigkeiten im Umgang mit 
der eigenen Sexualität auch für die 
"erfahrenen" Frauen und Männer der 
Agentur ··~azzo·~ längst nicht aus
gestanden sind. 

Ein Mitarbeiter, der Fotograf Rene, 
ist nicht anwesend, denn er liegt im 
Krankenhaus. Daß er an AIDS er
krankt ist . wissen seine Kollegen je
doch nicht. Noch nicht. Als die 
Chefin es ihrem Team mitteilt, ist es 
vorbei mit den Witzeleien und Anzüg
lichkeiten. Plötzlich wird klar, daß 
alle nur reden und keiner so richtig 
weiß, was zu tun ist. Aus der Panik 
entstehen hilflose Reaktionen, 
Schuldzuweisungen und offene Ableh-

nung. Dann wird auch noch bekannt, 
daß Rene am Montag wiederkorrunt. 
Die Leichtigkeit des Anfangs kippt 
ins Groteske, das Spiel bekommt dü
stere und makabre Züge. 

Die Idee zu "Dreck am Stecken" 
entstand bereits im Frühjahr 1987, 
nachdem Reiner Strahl und Gila 
Schmitt erfuhren, daß. Menschen aus 
ihrem Bekanntenkreis HIV- positiv bzw. 
an AIDS erkrankt waren. Im Frühjahr 
1988 leiteten sie ein Theaterseminar 
zum Thema an, aus dem sich das 
erste Ensemble bildete. Premiere war 
im Oktober 1988. Eine Neu-Inszenie
rung mit Songs und life gespielter 
Musik enstand Anfang 1990 durch die 
Zusammenarbeit von Gila Schmitt und 
dem Musiktheater Ernst. 

Das Theaterstück betreibt keine me
dizinische Aufklärung. Vielmehr geht 
es um Reaktionen und Verhaltens
weisen im Alltag gegenüber AIDS . 

. Weder oberlehrerhaft noch mit mora
lischem Zeigefinger werden sie er
gründet und aufgezeigt und spiele
risch hinterfragt: "Bisher hatte ich 
noch keine Chance, AIDS keine 
Chance zu geben. Doch hätte ich 
eine Chance, AIDS.. keine Chance zu 
geben, würde ich AIDS natürlich 
keine Chance geben ... " 

Eine flotte Inszenierung mit viei 
Musik und Songs, witzig und frech 
präsentiert, sorgte gleichermaßen 
für Kurzweil und Betroffenheit. 
"Dreck am Stecken" macht sensibel 
für Ursachen von Ablehnung. Und in 
der dargebotenen Form fördert es 
Offenheit, Solidarität, Verantwortung 
und konstruktive Auseinandersetzung. 
Ein total unüblicher Ansatz, jedoch 
eine großartige Idee, AIDS zu the
matisieren wirklich sehr ein
drucksvoll ... Man kann sich nur eine 
lange Laufzeit des Stückes wünschen, 
um es noch vielen Menschen zugäng
lich zu machen. 

Für die Darsteller ist Theater nicht 
nur Unterhaltungs-, sondern auch 
Aufklärungsmedium. Ein anschließen
des Gespräch mit den Zuschauern ist 
deshalb Bestandteil jeder AufFührung. 
Im Kultursaal wurde das ebenfalls 
angeboten und Interesse war auch 
vorhanden, leider stand daFür nur ein 
Zeitrahmen von ca. 30 Minuten zur 
Verfügung. Zu wenig, um eine leb
hafte und intensive Diskussion über 
das Stück und zur AIDS-Problematik 
zu fUhren und in Gang zu bringen. 

Unser Dank gilt den Akteuren des 
Musiktheaters Ernst. Bleibt zu hoffen, 
daß wir sie mit dem ersten auch 
nicht zugleich zum letzten Male im 
Kultursaal der JVA Tegel zu Gast 
haben konnten. 

-rdh-
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Lebenslange Freiheitsstrafe 
und Re-Sozialisierung 
- ein Dauerwiderspruch 

Ich will das Thema aus der Sicht 
eines LLers beleuchten. Dabei stellen 
sich drei Fragen: 

1. Will uns überhaupt jemand resozia
lisieren? Das ist eine rechtspoliti
sche Frage. 

2. Kann uns überhaupt jemand reso
zialisieren? Das ist eine Frage der 
Psychologie und der Verhaltensfor
schung, man könnte aber auch 
sagen, es ist die Hauptfrage des 
Vollzugsauftrages. 

3. Was macht die ]VA Tegel in ihrem 
Vollzugsalltag? 

Will uns jemand resozialisieren? 
Ich beginne mit Frage 1: Will uns 
jemand resozialisieren? Und ich gebe 
gleich vorab die provokative Antwort: 
Nein, die Gesellschaft will uns über
haupt nicht resozialisieren. 

Mein Thema läßt sich relativ leicht 
beweisen: 

a) Die Gesellschaft sagt auch heute 
noch zu fast 50 % bei Mördern: 
"Rübe runter!" Und BILD heizt das 
auch inuner kräftig an, wenn ein be
sonders scheußliches Verbrechen 
stattfand. BILD hat ja bekanntlich 
das "Ohr am Volk". 

Das Denken dieser Hälfte unserer 
Gesellschaft ist alttestamentarisch. Es 
ist Rache und Vergeltung. Ihr Motto 
lautet: "Auge ·um Auge, Zahn um 
Zahn" . Im Orient wird ja heute noch 
dem Dieb die Hand abgehackt, damit 
er mit dieser Hand nicht mehr 
stehlen kann. Das ist also eine sehr 
alte und von de r Psychoanalyse auch 
ausreichend geklärte Geisteshaltung. 
All jene, die uns lieber den Tod 
wünschen, sehen in uns den Prügel
knaben und den Sündenbock für ihre 
eigenen Triebe und Verfehlungen. 

Also von diesem reaktionären Teil 
der Öffentlichkeit soziologisch 
handelt es sich vor allem um Klein
bürger und Spießer - haben wir gar 
nichts zu erwarten. 

b) Der andere Teil unserer Gesell
schaft , ich nenne ihn einmal den 
mehr liberalen und sozialen, vor 
allem den toleranten Teil, dem sind 
wir meistens völlig egal. 
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Der will uns zwar nicht auslöschen, 
weil er sich nicht das Recht heraus
ninunt, andere Menschen unter 
irgendwelchen Vorwänden ins Jenseits 
zu befördern, doch er ist mit dem 
Vollzug durchaus einverstanden. "Gut 
wegschließen, sicher verwahren, 
damit keiner mehr eine Frau 
ermorden, ein Kind mißbrauchen oder 
einen Liebhaber abstechen kann." 
Dieser Teil sagt, "Vorsicht ist die 
Mutter der Porzellankiste" oder · poli
tisch mit einem Spruch der späten 
60er Jahre: "Keine Experimente!" 

c) Dann bleibt da noch ein winziger 
Teil von sozial Engagierten und poli
tischen Utopisten. Die korrunen aus 
zwei verschiedenen Lagern: Die einen 
aus der echt christlichen Lehre von 
Nächstenliebe, Barmherzigkeit und 
Vergebung der Sünden. Für sie hat 
Jesus Christus alle Schuld gesühnt. 
Für sie hat die· Strafe daher nur den 
Sinn, uns zur Veränderung anzuregen, 
Hilfe zu geben, gestörte Beziehungen 
wieder in Ordnung zu bringen. Diese 
Gruppe ist unser wahrer Partner. Sie 
geben uns Hoffnung, weil sie uns als 
Menschen nicht abgeschrieben haben. 

Die zweite Gruppe läßt sich politisch 
mit der äußersten Linken verorten. 
Sie erklären nicht einfach den 
Mörder zum individuellen Fall eines 
Psychopathen, den Totschläger nicht 
zum Fall für den Psychologen und 
den Räuber nicht einfach zum Fall 
für den Sozialtherapeuten. Sie sehen 
also die jeweilige Tat und Schuld des 
Täters nicht isoliert . Sie sehen Mit
schuld inuner auch in der Gesellschaft. 
Und daher wollen sie uns eine 
Chance geben, weil wir zum Teil 
auch Opfer gesellschaftlicher Pro
zesse sind, die unsere Taten Wie im 
Brennglas besonders deutlich 
erkennen lassen. 

Beide Gruppen also sehen Resoziali
sierung als sinnvoll an. Leider jedoch 
haben beide keine qualifizierten 
Mehrheiten in unserer Gesellschaft. 
Ihre Lobby ist zu schwach gegenüber 
den Realpolitikern der Macht vom 
Schlage des bayrischen Ministerpräsi
denten Streibl, der kürzlich seine 
ganze Mißachtung der Resozialisie
rungsidee in die Worte packte : "Jenes 
kollektivistische sozialliberale Gesetz 
von 1916 werde er nicht akzeptieren ... " 

Also gibt es keine Resozialisierung, 
und zwar aus ideologischen Gründen. 
55 % der Bevölkerung gaben ihm bei 
der Wahl die Stirrune, was beweist, 
welch gutes Ohr auch Herr Streibl 
hat für die StilTUTlungen an der Basis. 

Kann uns überhaupt jemand resozialisieren? 

Ich korrune zur 2. Frage: Kann uns 
überhaupt jemand resozialisieren? 
Hier lautet meine Antwort ein klares 
Ja! Das Strafvollzugsgesetz gibt 
ausreichend Möglichkeiten an die 
Hand und sagt auch klar, wie ein 
Behandlungsvollzug aussehen sollte. 

Behandlungsvollzug ist für uns jedoch 
nicht einfach die Übertragung des 
medizinischen Modells, bei dem wir 
wie Kranke oder Aussätzige erneut 
stigmatisiert werden. Nein, Behand
lung ist das Angebot zur Hilfe in 
allen Lebenslagen. So kann der § 2 
des Strafvollzugsgesetzes mit der 
Resozialisierung durchaus erreicht 
werden. Behandlung ist vor allem 
Hilfe zur Selbsthilfe, also Starthilfe, 
Initialzündung. 

Leider verstehen das die Anstalten 
völlig verkehrt. Sie pervertieren 
Behandlung zur Bevormundung, Ent
mündigung, Entwürdigung, Entmensch
lichung, Entpersönlichung. 

Nach den Vorstellungen von Anstal
ten sollen wir alle wieder kleine un- . 
mündige Kinder werden, die um alles 
betteln, in den lächerlichsten Klei
nigkeiten abhängig sind und nichts 
selbst entscheiden können. Dieses 
absolute Mißverständnis von "Behand
lung" führt zu Unselbständigkeit und 
Persönlichkeitsfehlentwicklung. 

Diese Verdrehungen des ursprünglich 
richtigen Behandlungszieles durch die 
Anstalten ist natürlich kein Zufall. 
Es ist der folgerichtige Weg, Men
schen zu zerstören, nachdem man sie 
nicht mehr hängen darf. Behandlung 
im heute üblichen Sinne ist der 
Deckmantel des Heuchlers, mit dem er 
seine Rache und Vergeltung übt, 
obwohl Humanität und Hilfe angesagt 
wäre. 

Dies ist eine ganz gemeine, nieder
trächtige Umwertung aller Werte . 
Nach draußen kann man sagen, daß 
man ja gesetzestreu behandelt, nach 
innen wird Behandlung zur systema
tischen Vernichtung. Diese Falsch
münzerei von seiten der Anstalten ist 
draußen unbekannt - die Selbstmorde 
aus Verzweiflung werden natürlich 
nie' im Zusammenhang mit der Hoff
nungslosigkeit des Vollzugs gesehen, 
sondern immer nur auf den einzelnen 
Mann abgewälzt. So einfach ist das. 
In Bayern erfand die zuständige 
Justizministerin sogar einen noch 
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niederträchtigeren Grund für die vier 
Selbstmorde in Straubing: Sie schob 
die Schuld auf den Föhn ... 

Nein, nein, wegen des Föhns bringt 
sich niemand um, sondern weil er 
menschenunWUrdig behandelt wird und 
ihm jede Hoffnung genommen wird, 
daß dies irgendwann einmal endet. 

Was macht die Anstatt Tegel? 
Ich komme zur 3. Frage: \Yas macht 
die Anstalt Tegel? Die Situation 
unterscheidet sich in einigen wesent
lichen Punkten von Haus zu Haus. Ich 
möchte hier nur für Haus Il und III 
sprechen. Hier wird ein extrem men
schenverachtender Knast geschoben -
von Behandlung im Sinne des 
Gesetzes ist nicht die Spur zu sehen. 
Einige Schlaglichter sollen beweisen, 
daß das Haus 11 und n I gerade ZU 

das Gegenteil von Resozialisierung 
verwirklicht, nämlich die Entsoziali
sierung und damit die völlige Persön
lichkeitszerstörung. 

Der letzte hat sich erst am Sonntag, 
dem 14.10.1990 im Haus lll um
gebracht. Ob das jemanden in der 
Verwaltung aufti.lttelt? Ich glaube es 
nicht. Gleichwohl müssen wir darum 
kämpfen. 

a) Körperliche Gesundheit ist das 
kostbarste Gut im Knast, denn wer 
erst mal krank wird, kann sich gleich 
aufhängen. Die Ärzte verstehen ihren 
Auftrag dahingehend, daß sie nur 
den Tod zu verhindern haben, die 
völlige Gesundung ist meist zu teuer, 
zu aufwendig, kostet zuviel Personal, 
etwa bei. einer Ausführung. Also wird 
Gesundheit auf Sparflamme gekocht. 

Es gibt auch keine Vorbeugung! Sogar 
in Straubing haben die LLer ein 
Schwimmbad, denn schwimmen ist be
kanntlich die beste körperliche 
Gesundheitsvorsorge. Leic hta thle tik 
ist ebenfalls unbekannt, Gymnastik 
auch. Und mit Fußball wird niemand 
gesund, sondern eher arbeitsunfähig. 
Hier könnte sehr Vi.e1 verbessert 
werden. 

b) Psychische Gesundheit ist genauso 
wichtig. Auch da hapert es an allen 
Enden. Hierzu gehören Vertrauen und 
Gespräch. Beides ist in den Anstal
ten Mangelware. Die Personen, denen 
man sich anvertrauen soll, sind alle 
Anstaltsdiener. Bei. denen weiß man 
genau, daß ihre Spruche nur den 
"Sand aus dem Getriebe" nehmen 
sollen, damit alles reibungslos läuft. 

Das ist aber keine Hilfe für meine 
Seele. lch brauche jemanden, der 
keine Feindbilder im Kopf hat und 
mir wirklich helfen will. Daher sind 
viel mehr freie Mitarbeiter oder 
Ärzte und Psychiater von draußen 
erforderlich. Vor aUP-m soUten mehr 

Gruppen und Vereine von draußen uns 
hier drinnen betreuen dürfen. Das ist 
aktive Psychohygiene. 

c ) Soziale Bindungen nach draußen 
sind für LLer die wichtigste Forde
rung, denn wer einmal abgeschrieben 
ist, weil ihn niemand mehr besucht, 
der schreibt sich dann auch selbst 
ab, det· verfällt geistig, psychisch 
und körperlich. Der Entzug von 
Liebe, Kontakt und Gefühl ist die 
Schlinge, die den LLer allmählich 
erdrosselt. 

So sind die beiden Regelbesuche und 
zwei Sonderbesuche nicht ausreichend. 
Warum bekommen LLer nicht mehr 
Besuch, denn schließlich dürfen sie 
nicht morgen und nicht nächstes Jahr 
in Ausgang und Urlaub, sie haben ja 
doch nur den Besuch? 

Und warum gibt es im Haus ll und lll 
keine Meetings??? Intimkontakt mit 
der Partnerin und Kinderbesuche mit 
den eigenen Kindem sollten fest ein
gerichtet werden. Das baut auf, das 
hält am Leben. Die Zerstörung dieser 
Beziehungen vernichtet auch den 
LLer. 

d) Demokratische Mitbestimmung ist 
ein weiterer Punkt. Hier im Haus lll 
gibt es seit einem Jahr nicht einmal 
eine lnsassenvertretung. Und die 
Autonome Selbsthilfegruppe wird 
nicht anerkannt. Unmündigkeit und 
Fremdbestimmung ist die Folge, alles 
geht über unsere Köpfe hinweg. 

Vor allem auch die sogenannte Voll
zugsplanerstellung. Wenn hier in 
einer 5-Minuten-Aktion ein einziger 
Mann über das Schicksal von 
Menschen bestimmt, die ein Jahrzehnt 
oder länger dann zu diesem "Plan" 
verdammt sind, so ist hier die Ver
hältnismäßigkeit nicht gewahrt. Wir 
verlangen daher den Beschluß eines 
Gremiums aus Fachleuten, wie es das 
Strafvollzugsgesetz mit der Konfe
renz vorsieht. Dati.lberhi.naus sollten 
diese Pläne regelmäßig fortgeschrie
ben werden, wir dabei auch .intensiv 
beteiligt werden. Ein bloßes "Eröff
nen" bereits gefertigter Pläne ist 
nicht i.m Sinne des Vollzugszieles. 

e) Persönlichkeitsbildung wird durch 
Schule und Beruf gefördert. Hier 
liegt sehr vieles im argen. Das 
Schulangebot ist dürftig und vor 
allem wird nicht systematisch dafür 
geworben. D{ls wäre Aufgabe der An
stalt, den LLern hier die Bildungs
chancen nachzuholen, di.e sie 
draußen ja meist nicht hatten. 

So was kostet natürlich Mühe, 
Vertrauen und Überzeugungsarbeit. 
Sozialarbeiter, die bloß ihre Zeitun
gen im Dienst lesen und jeden Gefan
genen als Störer ihres Büroschlafes 
ansehen, sind natUrlieh ungeeignet 
für eine solche Aufgabe. 

Auch das ist leider ein Teil der 
Wirldichkeit. Die gesamte Verbeam
tung des Personals ist höchst schäd
lich fUr Jede Art von lni.tiative. Wie 
gerne wUrde ich einmal an Volks
hochschulkursen teilnehmen oder 
Lichtbildervortrag über Afrika oder 
Amerika sehen - nicht ' einmal das 
wird geboten. Der Fernseher im 
Gemeinschaftsraum ist hier eben kein 
Ersatz. Und wenn ein LLer Fernseher 
auf Zelle will, wird ihm auch das 
noch erschwert, und er muß lange 
darum kämpfen. 

Ich bin am Schluß angelangt. 

Meine Bitte an alle draußen gilt der 
Forderung, daß die Zielsetzungen des 
Strafvollzugsgesetzes auch in der 
]VA Tegel endlich umgesetzt werden. 
Wir wollen nicht länger diesen töd
lichen Verwahrvollzug, sondern unsere 
Chance erhalten, wenigstens inner
halb der Mauern ein menschenwurdi
ges Leben zu leben. Das ist im Haus 
11 und 111 zumindest nicht gegeben. 

Und es sei gerade Aufgabe des 
Strafvollzuges, den Gefangenen zu 
befähigen, künftig ein Leben in Fnd
heit und in sozialer Verantwortung, 
frei von weiteren Straftaten zu 
führen. Doch auch diese Aufgabe 
wird vom Vollzugssystem nicht er
füllt. Zwar gelingt es dem Vollzug 
regelmäßig, die sozialen Bindungen 
gefangener Menschen, und damit 
einen wesentlichen Teil ihrer Persön
lichkeit, zu zerstören, doch bei ihrer 
sozialen Wiedereingliederung versagt 
er vollständig. Die meisten Menschen, 
die dem Strafvollzug einmal aus
geliefert waren, sind nach ihrer Ent
lassung gefährdeter als vor ihrer ln
haftierung. Sie werden erneut straf
fällig und kehren \1/:ieder in den 
Strafvollzug zurück. 

Wer nicht zuti.lckkehrt, verdankt dies 
keinesfalls dem Vollzug. Er hätte 
vielmehr des Vollzuges - zumindest 
zur Erreichung dieses Zieles - gar 
nicht bedurft, mehr noch, er hat 
eine besondere Leistung vollbringen 
müssen, um dem Zerstörungswerk des 
Vollzuges zu widerstehen. 

Wer nach jahrelanger Behandlung im 
deutschen Strafvollzug nicht reso
zialisiert ist und erneut versagt, 
wird scheinbar mit größtem Recht 
angeklagt. Doch Hauptanzuklagender 
ist das Vollzugssystem. An ihn, an 
die für ihn Verantwortlichen, ist die 
Frage zu richten: 

\Yas habt lhr denn aus diesem Men
schen gemacht, der Euch so viele 
Jahre lang anvertraut gewesen ist? ... 

Wolfgang Rybinski 
Sprecher der Autonomen Selbsthilfe
gruppe der Teilanstalt Ill der Justiz
vollzugsanstalt Berlin-Tegel 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst 

r 

Kleine Anfrage Nr. 1858 des Abgeordneten Albert &kert 
(GRÜNE/AL) über "(Wild-) West- Ausflug von DDR-Gefan
genen in den West- Vollzug mit West- Beamten als Reise
leiter": 

1. Treffen Berichte von Gefangenen in der StVE Rummels
burg (damals DDR) zu, wonach ein West - Bediner Voll
zugsbediensteter eigenmächtig in der Woche vor dem 
3. Oktober einige reisefreudige Gefangene in seinem 
privaten Pkw zur ]VA Moabit brachte, um ihnen den 
hiesigen Strafvollzug zu zeigen? 

2. Kann der Senat irgendeine Rechtsgrundlage (BRD und 
DDR) für diesen Staatsausflug von DDR-Gefangenen in 
einem privaten Pkw in den West-Vollzug angeben? 

3. Treffen Informationen zu, wonach die Gefangenen, die 
sich an diesem deutsch-deutschen Ausflug beteiligt 
hatten, hinterher von ihren Mitgefangenen geschlagen 
wurden, weil sie dem Ausflugs-Lockangebot des West
Bediensteten gefolgt waren'? 

L. Teilt der Senat die Ansicht, daß dieser merkwürdige 
(Wild- ) West-Ausflug nicht nur politisch und rechtlich 
höchst fragwtirdig war, sondern hier zudem unvertret
bar leichtsinnig DDR-Gefangene einer absehbaren Ge
fährdung ausgesetzt wurden? 

5. Welche Maßnahmen wurden gegen den betreffenden 
Vollzugsbeamten eingeleitet und was hat der Senat ge
tan, um sich bei den Gefangenen für diesen Vorfall zu 
entschuldigen? 

6. Trifft es zu, daß es sich bei dem betreffenden Beam
ten um den einschlägig bekannten Herrn A. handelt, 
der zu Beginn der Legislaturperiode wegen seiner 
Gefährdung eines gesetzmäßigen Strafvollzuges in die 
Kulturverwaltung versetzt worden war, von wo er sich 
in die Justizverwaltung zurllckklagte? 
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Antwort des Senats vom 7.11.1990 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 12.11.1990): 

Zu 1.-4.: Im Rahmen der Vorbereitungen für eine rei
bungslose Verlegung der in der Untersuchungshaftanstalt 
Pankow untergebrachten Gefangenen in die Justizvollzugs
anstalt Moabit hat ein Bediensteter des Justizvollzuges 
entsprechend einem Auftrag der Senatsverwaltung für 
Justiz Inhaftierte der Untersuchungshaftanstalt Pankow in 
einem Informationsgespräch Uber die Verhältnisse in der 
Justizvollzugsanstalt Moabit unterrichtet. Die Maßnahme 
sollte dazu dienen, die zu jener Zeit bei den Inhaftierten 
vorliegenden Fehlinformationen und Kenntnislücken hin
sichtlich des Untersuchungshaftvollzuges im Westteil der 
Stadt zu beseitigen. Der Justizbedienstete hat im Rahmen 
dieses Informationsauftrages zwei Gefangenen der Unter
suchungshaftanstalt Pankow Gelegenheit gegeben, sich in 
der Justizvollzugsanstalt Moabit mit den örtlichen Verhält
nissen vertraut zu machen. Die Fahrt wurde mit einem 
Dienstfahrzeug der Strafvollzugseinrichtung Rummelsburg 
durchgefUhrt. Rechtsvorschriften, die hierbei entgegen
gestanden haben sollten, sind nicht ersichtlich. Diese 
Maßnahme hat sich auf die zu jener Zeit in der Unter
suchungshaftanstalt Pankow zu verzeichnende angespannte 
Situation sehr beruhigend ausgewirkt. In der ehemaligen 
Untersuchungshaftanstalt Pankow liegen keine Erkenntnisse 
darüber vor, daß es nach der Fahrt der zwei Gefangenen 
in die Justizvollzugsanstalt Moabit zu tätlichen Ausein
andersetzungen gekommen ist. 

Zu 5.: Entfällt. 

Zu 6.: Die Fragestellung berührt eine Personalangelegen
heit. Bekanntermaßen ist dem Senat von Berlin daher eine 
Beantwortung aus Fürsorgegründen nicht möglich. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin fUr Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 1733 des Abgeordneten Albert Eckert 
(GRÜNE/AL) vom 19.9.1990 über "Zensur beim Gemein
schaftsrundftmkempfang in der }VA Moabit:": 

1. Trifft es zu, daß jene Gefangenen, die ein privates 
Hörfunkgerät besitzen, ihr Programm selbst völlig frei 
wählen können? 

2. Ist fUr die Zusammenstellung des Gemeinschaftsrund
funkempfangs durch die Radiogruppe in der JV A Moabit 
die Auflage gemacht worden, lediglich Sendungen von 
SFB, RIAS, den alllierten Radiostationen und des DDR
Senders "DT-6~" auszuwählen? 

3. Teilt der Senat die Ansicht, daß damit das Grundrecht 
der Meinungs- und lnformationsfreiheit für die Gefan
genen unzulässig beschnitten wird? 

4. Wie sonst bewertet der Senat das Verbot der Anstalts
leitung, die von den Gefangenen gewünschten Sendun
gen von "Radio 100" in den Gemeinschaftsrundfunk
empfang aufzunehmen? 



5. Was gedenkt der Senat gegen die jetzige Ungleich
behandlung von Gefangenen mit privatem Hörfunkgerät 
und solchen, die am Gemeinschaftsrundfunkempfang teil
nehmen, zu tun? 

Antwort des Senats: 

Zu 1.: Ja. 

Zu 2. : Für die Zusammenstellung des Gemeinschaftsrund
funkprogrammes hat das sogenannte "Rundfunkteam", 
welches von interessierten Inhaftierten gebildet wird, die 
Auflage der Anstaltsleitung zu beachten, ausschließlich 
auf Hörfunksender zurückzugreifen, deren redaktionelle 
Leitlinien denen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalt genügen. Zur Zeit stehen SFB 1-4, RlAS 1 und 2 
sowie Radio DT 64 zur Auswahl; in der Vergangenheit sind 
auctt die Radiostationen AFN und BFBS gewünscht und 
auch genehmigt worden. 

Zu 3.-4.: Dem Grundrecht auf Informationsfreiheit wird 
innervollzuglieh dadurch Rechnung getragen, daß der 
Gefangene die Möglichkeit erhält, sich - seinen Wünschen 
entsprechend - aus allgemein zugänglichen Quellen (Zei
tungen, Zeitschriften, Büchern, Rundfunk, Fernsehen) un
gehindert zu informieren, sofern dem nicht Gründe der 
Sicherheit oder Ordnung im Einzelfall entgegenstehen oder 
vollzugsorganisatorische bzw. individuell- finanzielle Gründe 
Grenzen setzen. Zur Gewährleistung eines Minimums an 
Information bietet die Justizvollzugsanstalt Moabit daher 
ein Gemeinschaftsrundfunksystem über Haftraumlautspre
cher an, welches aus technischen Gründen keine Möglich
keit der individuellen Programmauswahl bietet. Die daraus 
resultierende Notwendigkeit der Auswahl des Programm
angebots steht allein in der Verantwortung des Anstalts
leiters, ausgerichtet auf die Vorgabe des § 69 Abs. 1 
Satz 2 StVollzG bezuglieh der Ausgewogenheit der Sende
anteile Bildung, staatsbürgerliche Information und Unter
haltung. Darüberhinaus ist die Programmauswahl aus 
Gründen der Vollzugsgestaltung unter den Gesichtspunkten 
der altersbezogenen und kulturellen Zielgruppen- Vielfalt 
sowie eines politischen Pluralismus zu prüfen. Dies ge
bietet das Abhängigkeitsverhältnis, in welchem sich der 
Inhaftierte bezüglich der gebotenen selektiven Hörfunk
lnfonnation befindet. 

Die Beschränkung auf Sender, deren redaktionelle Leit
linien denen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 
entsprechen, findet ihre Begründung einerseits in der so
eben dargestellten Zielsetzung der Ausgewogenheit, ande
rerseits in dem Wunsch, die inhaltliche Reglementierung 
der Programmzusammenstellung für das "Rundfunkteam'' im 
Interesse einer praktizierten Gefangenenmitverantwortung 
auf das Grundlegendste zu beschränken: Einhaltung von 
Rahmenzeiten für Hausruhe, wöchentliche Gottesdienst
anteile für evangelische, katholische und mosaische Kon
fession . Weitergehende Einflußnahmen auf die Gestaltung 
sollen im Einzelfall nur pädagogisch-appellativen Charak
ter haben und dem "Rundfunkteam" größtmögliche Aus
wahlfreiheit lassen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn 
sichergestellt ist, daß private Sender, deren redaktionelle 
Leitlinien sich ausschließlich an privatwirtschaftliehen 
oder anderen Spezialinteressen ausrichten, bei der Pro
grammzusammenstelluns ausgeschlossen werden. 

Zu 5.: Aus den dargestellten Gründen sieht der Senat 
keine Veranlassung, das Verfahren bei der Zusammenstel
lung des Gemeinschaftsrundfunkprogramms zu ändern. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 1732 des Abgeordneten Albert Eckert 
(GRÜNF./AL) vom 19.9.1990 über "heimliche Wiederbelebung 
der abgeschafften Sichemeitstruppe im Tegeler Gef"cingnis": 

1. Welche Gründe hatten den Senat bewogen, die Abtei
lung Sicherheit in Tegel aufzulösen? 

2. Trifft es zu, daß jede Tegeler Teilanstalt einen Grup
penleiter als Beauftragten zur Aufspürung von BTM
Handelstätigkeit benennen soll? 

3. Soll die Koordination und Federführung für diese Neue
rung der ehemalige stellvertretende Leiter der auf
gelösten Abteilung Sicherheit, R., übernehmen? 

4. lst es geplant, das Personal um R. aufzustocken - und 
zwar auch mit Mitarbeitern der aufgelösten Sicher
heitsabteiluns? 

S. Teilt der Senat die Ansicht, daß das notwendige be
sondere Vertrauensverhältnis Gefangener zu ihrem 
Gruppenleiter (bzw. ihrer Gruppenleiterin) erheblich ge
stört wird, wenn Gruppenleiter als Drogenhilfssheriffs 
eingesetzt werden? 

6. Soll das Denunziantenturn zur Erschleichung von Voll
zugslockerungen oder anderen Vergünstigungen wieder 
offiziell gefördert werden? 

7. Ist der Senat mit mir der Ansicht, daß die Auflösung 
der Abteilung Sicherheit bloße Augenwischerei gewesen 
wäre, wenn nunmehr unter dem Vorwand der Bekämp
fung des Drogenhandels dieselbe· Truppe mit denselben 
Leuten lediglich dezentralisiert wieder aufgebaut 
werden soll? 

Antwort des Senats vom 10.10.1990 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 16.10.1990): 

Zu 1.: Im Herbst 1989 ist auf Veranlassung der Senatsver
waltung für Justiz in der Justizvollzugsanstalt Tegel die 
Abteilung Sicherheit und die ihr zugeordnete Sicherungs
gruppe aufgelöst worden. Maßgeblich hierfür war die mit 
dem Regierungswechsel vollzogene Abkehr von einer bis 
dahin verfolgten VoUzugspolitik, die sich durch eine 
einseitige OberbetonUng des Sicherheitsgedankens aus
zeichnete. D\e Spezialisierung bestimmter Bediensteter 
oder Mitarbeitergruppen ausschließlich auf Sicherheits
belange ist zumeist von einem doppelt negativen Effekt 
gekennzeichnet. Die mit Sicherheitsfragen Betrauten be
finden sich in aller Regel in der Gefahr, daß ihre Maß
stäbe sich verschieben und die Sicherheit zum Selbst
zweck wird. Die übrigen Bediensteten neigen bei der 
Existenz einer solchen Spezialisierung dazu, sich für die 
Sicherheitsbelange überhaupt nicht mehr verantwortlich zu 
fühlen. Diesen Trend galt es umzukehr~_n. Unter 
Gewährleistung der Sicherheitsansprüche der Offentlich
keit ( § 2 Satz 2 StVollzG) wurden die Aufgaben der auf
gelösten Abteilung Sicherheit auf andere Dienstbereiche 
verlagert. 

Zu 2.-7.: Auf der Leitungsebene der Justizvollzugsanstalt 
Tegel werden gegen.,..ärtig Möglichkeiten für eine spürbare 
Verbesserung der Bekämpfung der im Anstalts~~reich zu 
verzeichnenden Drogenkriminalität geprüft. Die Uberlegun
gen sind noch nicht abgeschlossen und haben auch noch 
nicht zu konkreten Zwischenergebnissen geführt, so daß 
die Fragen 2-7 nicht näher beantwortbar sind. Soviel 
kann gesagt werden, daß eine Wiederbelebung der Abtei
lung Sicherheit bzw. der Sicherungsgruppe nicht beabsich
tigt ist. 

Prof. Dr. jutta Limbach 
Senatetin fUr Justiz 
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Musterbegründungen für 
Anträge und Beschwerden 
zum Thema: Besitz 

Warnende Yorbe•erkung: 

Hit Beschwe~den gegen die Anstalt vor die 
Gerichte zu gehen, ist für die 101eisten 
Gefangenen ~eistens völlig sinnlos . Der 
Rechtsweg dauert viel zu lange , br ingt nur 
in wenigen Fäll en Erfolg , kann aber zu 
vollzugliehen Nachteilen führen . Zunächst 
sollten daher andere Mögl i chke i ten aus
geschöpft werden : Gespräche ~ i t des An
staltsleiter (~ 108 St Vol!zG) , Kon tak t ~it 
dem Anstaltsbe i rat (unüberwacht : § 164 
StVollzG) , for~lose Dienstaufsichtsbe
schwerde , Schreiben an den Petitionsaus
schuß des Landtages (unkontrolliert : ~ 29 
Abs . 2 StVollzG) etc . Nur wer sehr langen 
Atem hat und auch Mißerfol ge ertragen 
kann , sollt e Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung stellen (nach Widerspruchsver
fahren in den Ländern Baden-W&rttemberg, 
Bre=en , Harnburg, Nordrhe in- Westfalen und 
Schleswig- Holstein) . Oie folgenden Hin
weise können aber in jedu Fall nützlich 
sein . 

flier geht es Uli ganz ele111en ta~en persön
lichen Besi tz (über Elektrogeräte gibt es 
ein eigenes Merkblatt) . Zunächst ei ne all
gemeine Argumentation, die du für jeden 
Antrag benut zen kannst : 

Die Geneh•igung eines Gegenst andes setzt 
nicht vo~aus, daß ich daran ein besonderes 
Befürfn is vorweise . Oie Versagung der Ge
nehmigung ist daher unzulässig, da sie 
nicht erforderlich ist, um ei ne reale 
Gefahr abzuwenden und im übrigen gegen den 
Verhältnismäßigkeitsg~undsatz und das 
Übermaß- und Schikaneverbot verstößt (vgl . 
8VerfG NJW 1973, 1363) . Wenn die Anstait 
behauptet, daß der Besitz des Gegenstandes 
Sicherheit, Ordnung oder das Vollzugszie l 
gefährdert , dann muß sie "konkrete An
haltspunkte" anführen, "die eine nicht un
erhebliche Beeinträchti gung der genannten 
Anstaltsbelange befürchten lassen" (Kaa
Qergericht 8erlin StV 1987 , 542) . 

Prognoseunsicherbei ten dürfen dabei nicht 
einseitig zu Lasten des Gefangenen gehen . 
Argumentiere wie folgt : 

Verbleibende Restrisiken •üssen im Hin
blick auf die Prinzipien des § 3 und den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hingeno~aen 

werden (OLG Frankfurt ZfStrVo 1989, 245 ; 
Huchting/Lesting AK § 70 Rz . 13) . 

I. Rei ni gungs• ittel 

In etlichen Anstalten werden Seife, Zahn
creme, Geschirrspülsittel etc . kostenlos 
ausgegeben . Dies ist nur recht und bi II i g, 
da der Staat eine Fürsorgepflicht für die 
von ihm tingespecrten hat . Erkundige dich 
also und beantrage das auch gleich, du 
kannst dann auch wieder Geld sparen . Fa lls 
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in "deiner" Anstalt keine kostenlosen Rei
nigungslilittel ausgegeben werden, dann be
schwer e dich und argu~entiere ~it de~ 

Gleichheitsgrundsatz, weil in anderen 
Knästen das Zeug ausgegeben wird (Knäste 
namentlich angeben !) . So erhält z. "B. in 
Hamburg jeder Gefangene kostenlos : Kern
sei fe , Zahnc~eme, Rasierseife, Rasie~klin

gen, Schuhcreme (beim S tationsbea~ten), 
Zahnb&rsten , Schnürsenkel. Kamm (auf der 
Kauer) . Mi ndestens wenn du keine Arbeit 
und dahe~ auch kein Geld hast, kannst du 
auch wie folgt argu~entieren : 

Da ich unverschuldet arbeitslos bin , steht 
mir kostenlos Seife, ZahnereGle (etc . } zu . 
Dies beruht auf der gesetzlichen Pflicht 
der Anstalt, rur löleine Gesundheit zu 
sorgen (§ 56 StVollzG). 

2. Gegenstände der Fortbildung und Frei-
zeitbeschäftigung 

Wenn es um B&cher, 9astelmaterial,Schreib
material, Pflanzen, Blum.en etc . geht, 
kannst du dich auf das Strafvollzugsgesetz 
berufen : 

~ 70 StVollzG gewährt mir das Recht, in 
angemessene• Uafang Gegenstände, die der 
Fortbildung oder der Freizeitbeschäftigung 
di enen, zu besitzen . Oie Auswahl der 
Gegenstände ist' in mein Belieben gestellt 
(si ehe dazu OLG Koblenz ZfStrVo 1980, 190 ; 
Kammergericht Berlin StV 1987, 542) . 

Normalerweise mußt du diese Sachen auf 
eigene Kosten anschaffen . Kostenlos kannst 
du jedoch mindestens Schreib~ate~ial von 
der Anstalt verlangen, wenn du dafür kein 
Geld hast : 

Aus der Pflicht der Ansta 1 t , meinen Ver
kehr mit Personen auBe~halb der Anstalt zu 
fördern (§ 23 Satz 2 StVollzG) , ergibt 
sich auch die Verpflichtung, finanzielle 
Barrieren für mich in angemessene~a Umfang 
abzubauen (siehe Joester in : AK ~ 28 Rz . 
10) . Insbesondere das nötige Sehre ibrnate
rial ist mir von der Anstalt zu stellen 
(siehe VV StVollzG Hr . 2 zu§ 28) . 

Hast du selbst Briefpapier mitgebracht 
oder ist dir welches zugesandt worden, 
kannst du verlangen, daß es dir nach Prü
fung durch die Anstalt ausgehändigt wird 
(vgl. Grunau § 28 Rz. 6) . Die Verweigerung 
des Papiers muß voa Anstaltsleiter begrün
det werden . Hinsichtlich des StVollzG ist 
die Anstalt zur Aushändigung eines Geset
zestextes verpflichtet (OLG Celle NStZ 
1987. 44) . 

3. Ausst at tung des Haf trau•s 

Du hast das Recht, deinen Haftrau11 llin an
geQesseneg Umfang" nit eigenen Sachen aus
zustat ten (§ 19 Abs . I Satz 1 StVollzG) . 
Es ist anerkannt , daß darunter ni,ht nur 
Einrichtungsgegenstände und Dekorat ionsob-

jekte , sondern auch elekt Pische Geräte 
oder KUchenutensi l ien gehören . Wenn di~ 

die Anstalt die Anschaffung derartiger Ge
genstände untersagt , kannst du wie folgt 
argumentieren : 

Dem Recht auf Ausstattung des llaftraumes 
muß auch "ein Anspruch auf Einkauf zuläs
siger Ausstattungsgegenstände entsprechen• 
(OLG Zweibrücken vo~ 12 . 2.1986). 

Häufig argugentieren di'e Anstalten dawit, 
daß du die Sachen gar nicht benötigst . 
Oder dawit, daß du schon so viele Sachen 
auf deiner Zelle hättest und diese zu un
übersichtlich würde . Begründe dann, daß 
dieser Gesichtspunkt nicht alleiniger Maß
stab deines Lebens in der Anstalt sein 
darf, und daß de i ne Zelle sehr wohl noch 
zu überbl i cken sei . Im übrigen: 

Geneh~igungen zur Überlassung eigener Ha be 
sollen nach den in § 81 StVollzG norcier
ten Grundsätzen großzügig erteilt werden 
(OLG Frankfurt ZfStrVo 1979, 187) . Es 
ko~amt auch nicht darauf an, ob ich die 
Sachen nach Keinung der Anstalt brauche 
oder nicht (OLG Celle 18 .7 . 1985) . Insofern 
ist die Ablehnung meines Antrages voiil . .. 
durch die Anstalt/der Beschluß der An
sta 1 t, den Gegenstand zur Habe zu neh11en , 
rechtswidrig . 

4. Abschl ießbares Behäl tnis 

Du darfst auch Gegenständ~· verschlossen 
aufbewahren, so lange die Anstalt einen 
der Schlüssel in ihrem Besitz hat. Oas 
Behältnis muß allerdings leicht durchsuch
bar sein, darf also nach Meinung der 
Rechtsprechung kein Futter und keinen dop
pelten Boden haben. 

Oie Unübersichtlichkeit des Haftraumes 
wird nicht nennenswert dadurch beeinträch
tigt, daß bereits in der Zelle vorhandene 
Gegenstände oder in eine~ anderen entspre
chenden Sehä ltnis verwahrt werden (KG 
Berlin 23 . 11 . 1989, 1 Ws 423/89 Vollz) . 

Dies gilt i osbesonde~e auch für Schrift
stücke, die eineA besonderen Gehei~nis

schutz unterliegen wie zu~a Beispiel Ver
teidigerpost und Arztunterlagen . Die 
kannst du auch in eine~ verschlossenen Um 
schlag aufbewahren, wenn außen der Inhalt 
kenntlich gemacht ist. Falls die Anstalt 
behauptet, du hättest auf diese Weise ver
botene Gegenstände versteckt , kannst du 
dich wieder auf die oben erwähnte Ent
scheidung des Kammergerichts Berlin be
rufen : 

Sollte die Anstalt An laß (!) zu der Be
fürchtung haben, daß ich zwischen meinen 
geschützten Schriftstücken verbotene Ge
genstände versteckt habe, kann sie die 
Öffnung des Verschlusses verlangen und in 
•einer Gegenwart pr&fen, ob diese Befürch
tung zutrifft . Sie darf dies aber nur, 
11enn "ausgeschlossen ist, daß der durch
suchende 8eaote dabei von dem Inhalt der 
fraglichen Schriftsticke Kenntnis nimmt" 
(KG Berlin, wie oben) . 

Kitgete i lt von Prof . Or . Johannes feest, 
Strafvollzugsarchiv, Universität Bremen, 
FB 5, W- 2800 Bremen 33 . 



StVollzG §§ 11, 39 Abs. 1, 109 ff. (Zulassung zum Frei
gang und Gestattung eines freien Beschäftigungsverhält
nisses) 

Auch wenn die Zulassung zum Freigang und die Gestattung 
eines freien Beschäftigungsverhältnisses davon abhängig 
gemacht ,.,erden dürfen. daß eine Kontrolle des Strafge
fangenen durch die }VA in angemessenem Umfang möglich 
sein muß, haben sich diese Kontrollmöglichkeiten am 
jeweiligen Berufsbüd der geplanten lätigkeit zu orientie
ren, da anderenfalls ein großer Teil von Berufen, die eine 
gewisse Mobilität erfordern, nicht ausgeübt werden 
könnte. 

LG Göttingen, Beschl. v . 12.4.1990 - StVK 182/90 

Sachverhalt: 

Der Ast. begehrt seine Zulassung zum Freigang und 
Gestattung eines freien Beschäftigungsverhältnisses. ln der 
JVA Göttingen kann er nur unregelmäßig arbeiten, weil 
nicht immer Arbeit vorhanden ist. Der Ast. beantragt 
seine Zulassung zum Freigang mit dem Ziel, eine Beschäf
tigung als Bezirksleiter einer Versicherungsagentur für 
den Raum Kassel und SUd-Niedersachsen aufzunehmen. Er 
beabsichtigt hierzu, bei sich zu Hause ein Büro einzu
richten. um dort telefonisch !lir seine Kunden erreichbar 
zu sein und Kundengespräche durchfUhren zu können. Es 
ist allerdings auch erforderlich, daß er außerhalb seines 
Büros Kunden aufsucht. Die JVA lehnte den Antrag im 
Hinblick auf mangelnde Kontrollmöglichkeiten ab. Nach 
erfolglosem Widerspruchsverfahren rief der Ast. die StVK 
an. 

Aus den Gründen: 

Der Antrag ist gem. §§ 109 ff. StVollzG zulässig und teil
weise begründet. Der Ast . hat keinen Anspruch auf Zulas
sung zum Freigang und Gestattung eines freien Beschäfti
gungsverhältnisses, weil diese Maßnahmen auch bei Vor
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen im pflichtgemäßen 
Ermessen der Vollzugsbehörden stehen. Jedoch ist die 
Ablehnung des Antrages auf Zulassung zum Freigang und 
Gestaltung eines freien Beschäftigungsverhältnisses durch 
die angefochtenen Bescheide fehlerhaft, weil die Vollzugs
behörde die Grenzen des ihr zustehenden Beurteilungs
spielraums nicht eingehalten und von dem ihr eingeräum
ten Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht 
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat. 

Nach § 11 StVoUzG ·kann als Lockerung des Vollzugs u. a . 
angeordnet werden, daß der Gefangene außerhalb der 
Anstalt einer Besc:hlift1gung ohne Aufsicht eines Vollzugs
bediensteten (Freigang) nachgehen darf, wenn nicht zu 
befUrchten ist, daß er eich dem Vollzug der Freiheits
strafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu 
Straftaten mißbrauchen wl!rde. Di.e tatbe&tandliche Vor
aussetzung einer fehlenden f'lucht- oder Mißbrauchsgefahr 

fiAFTftECHT 
ist im vorliegenden fall zu bejahen. Auch der Ag. räumt 
ohne Vorbehalte ein, daß der Ast. zum Freigang in Duder
stadt oder Göttingen zugelassen werden könnte. Für die 
relativ eindeutige prognostische Beurteilung spricht auch, 
daß der Ast. zum ersten Mal fUr etwas längere Zeit im 
Straivollzug ist , und daß er trotz relativ· fortgesehnt
teneo Alters bisher ganz schwere Straftaten nicht began
en hat. Außerdem hat er sich bei bisherigen Vollzugs
lockerungen bewährt. 

Auch die tatbestandliehen Voraussetzungen für die Gestat
tung eines freien Beschäftigungsverhältnisses gem. § 39 
Abs. 1 StVollzG liegen vor, da dem Gefangenen in der 
Vollzugsanstalt keine Arbeit angeboten werden kann, die 
geeignet ist, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach 
der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu 
fördern. Ein freies Beschäftigungsverhäitnis außerhalb der 
Anstalt wäre für diese Ziele bei dem Angekl. angesichts 
seiner körperlichen Behinderung und seiner bisherigen 
Berufstätigkeit eindeutig besser geeiret. Der Ag. hat 
auch nicht vorgetragen, daß gern. 39 Abs. 1 S. 1 
StVollzG uberwiegende Gründe des Vollzugs entgegen
stehen. 

Obwohl die tatbestandliehen Voraussetzungen der §§ 11, 
39 Abs. 1 StVollzG vorliegen, könnte die Vollzugsbehörde 
im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessensspielraumes be
rechtigt sein, die Zulassung zum Freigang und die Gestat
tung eines freien Beschäftigungsverhältnisses abzulehnen. 
lm vorliegenden Fall ist jedoch dieses Ermessen fehlerhaft 
au~geübt \llorden, weshalb die Bescheide aufgehoben 
werden mußten, verbunden mit der Verpflichtung, dem Ast. 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichtes zu 
bescheiden ( § 115 Abs. 4 StVollzG). 

Zwar hat der Ag. zutreffend auf die W Nr. 2 zu § 11 
StVoll.zG hingewiesen, wonach bei der EnnessensausUbung 
auch zu berücksichtigen ist, daß das Verhaiten des 
Gefangenen während des Freigangs kontrolliert werden 
kann. Diese Kontrolle wäre bei einer Tätigkeit in Kassel 
und Umgebung nur unzureichend oder mit unzumutbaren 
Aufwendungen verbunden gewesen. Der Ag. hat jedoch 
selbst eingeräumt, daß einem freigang in Duderstadt oder 
Göttingen nichts im Wege stehe, und daß bei Einrichtung 
eines normalen Büros auch die Kontrolle im angemessenen 
Umfang möglich sei. Letztlich wird also entscheidend 
darauf abgestellt, daß die Kontrolle deshalb nicht hinrei
chend gewährleistet sei, weil der Antragsteller seinen 
Beruf überwiegend von seiner Wohnung aus ausüben wolle. 

Obwohl der Ag. zutreffend darauf hinweist, daß bei dieser 
Art der Beschäftigung und der weiten Entfernung des 
Arbeitgebers die in W Nr. 2 zu § 11 vorgesehene Kon
trolle durch Dritte nicht möglich sei, ist dies doch nicht 
die einzige Möglichkeit, das Verhalten des Gefangenen 
während des Freigangs zu überprüfen. Die Kontrollmög
lichkeiten haben sich am jeweiligen Berufsbild der geplan
ten Tätigkeit zu orientieren, da anderenfalls ein großer 
Teil von Berufen, die eine gewisse Mobilität ct'fordern, 
nicht ausgeUbt werden können. Bei Vertretern tst es 
durchaus nicht ungewöhnlich, daß sie kein etgenstlindtg 
fUr sie eingerichtetes BUro beim Arbeitgeber haben, 
sondern lhren Beruf von zu Hause aus nac:hgehen, insbe
sondere wenn sie auch im Außendienst eingesetzt werden. 
Eine jederzeitige lUckenloac Kontrolle verlangt auch W 
Nr. 2 Abs. 2 zu § 11 StVollzG nicht, sondern nur eine 
solche in unregelmlißigen Abständen. Diese ist aber mög
lich, da der Ast. in seinem häuslichen SUroraum telefo-
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nisch erreichbar ist und im übrigen angeboten hat, bei 
beabsichtigten Kundenbesuchen im voraus mitzuteilen, 
wann er sich von zu Hause entferne und nachträglich zu 
belegen, wo er jeweils gewesen sei. Auch überraschend 
erforderliche Kundenbesuche ließen sich so durch 
nachträgliche Belege überprüfen. 

Die Beschränkungen der Kontrollmöglichkeiten sind also im 
vorliegenden Fall kein hinreichender Grund, auf den die 
Versagung des Freigangs ennessensfehlerfrei gestützt 
werden könnte. Der Ag. braucht bei einer Zulassung zum 
Freigang im vorliegenden Fall auch keine Präzedenzwir
kung für andere Fälle in der \>leise zu befürchten, daß 
nunmehr alle Gefangenen beanspruchen würden, ihre 
Berufstätigkeit von der Wohnung aus auszuüben. Dies 
kommt nur bei einem sehr beschränkten Kreis von Berufen 
in Betracht, in der Regel auch nur dann, wenn der Gefan
gene bereils lange Zeit vor der Inhaftierung einen ent
sprechenden Beruf ausgeübt hat und eine andere Alterna
tive für eine Beschäftigung nicht in Sicht ist. 

Gleichwohl ist die Sache noch nicht spruchreif, da der 
Ag. die Zulassung zum Freigang und die Gestat tung eines 
Beschäftigungsverhältnisses auch davon abhängig machen 
kann, daß der Arbeitgeber einen konkreten Arbeitsvertrag 
vorlegt, und daß dieser Vertrag als ernst gemeinte 
Beschäft igung im Sinne eines freien Beschäftigungsverhält
nisses angesehen werden kann. W Nr. 2 zu § 39 schreibt 
dafür in ermessensfehler freier Ausübung des dort einge
räumten Ermessens vor, daß zwischen dem Gefangenen und 
seinem Arbeitgeber ein schriftlicher Vertrag abzuschließen 
ist, in dem insbesondere festzulegen ist, daß das Beschäf
tigungsverhältnis ohne Kündigung endet, wenn die dem 
Gefangenen nach § 39 Abs. 1 erteilte Erlaubnis endet, 
und daß die Bezüge aus dem Beschäftigungsverhältnis 
während des Freiheitsentzugs mit befreiender Wirkung nur 
auf das mit der Anstalt vereinbarte Konto gezahlt werden 
können. Nachdem durch die gerichtliche Entscheidung 
festgestellt ist, daß eine Zulassung zum Freigang nicht 
daran scheitern darf, daß das Büro zunächst in der 
Wohnung des Ast. eingerichtet wird, muß dem Ag. Geleqen
heit gegeben werden, dem Ast. und dem geplanten Arbeit
geber die Bedingungen für die Ausgestaltung des Beschäf
tigungsverhältnisses mitzuteilen. Der bisherige Vortrag des 
Ast. reicht nicht aus, um die Vertragsbedingungen ohne 
weit ere RUcksprac he mit dem Arbeitgeber zu konkretisie
ren. Der Ast. kann abe r seinerseits beschleunigend auf 
die weitere Abwic klung einwirken, indem er einen voll
ständigen Arbei tsvertrag vorlegt, so wie er und sein 
Arbeitgeber ihn sich vorstellen. Dem Ag. kann nicht 
zugemutet werden, von hier aus den künftigen Arbeit
geber aufzusuchen. Andererseits kann dem Arbeitgeber 
nicht zugemutet werden, zur Prüfung der Seriosität seines 
Angebotes extra nach Göttingen zu reisen. Hierzu reichen 
in der Regel schriftliche oder telefonische Kontakte aus. 

Sollte der Ag. auch bei Vorliegen eines rechtswirksamen 
Arbeitsvertrages zwischen dem Ast. und der F'a. H. weiter
hin Zweifel an der Seriosität des Vertrages oder der 
Firma haben, so wäre er hierfür allerdings bewelS
pflic htig. 

Mitgeteilt von RA Dr. Ste ffen Stern, Göttingen. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 9, 
Seite 359, September 1990 

StGB §§ 57 Abs. 2 Nr. 1, 56 Abs. 3 (Berücksichtigung 
generalpräventiver Erwägungen bei Strafaussetzung eines 
Erst verbUßers) 

Auch wenn das erkennende Gericht eine sofortige Straf
aussetzung nach § 56 Abs. 2 StGB aus Grunden der Ver
teidigung der Rechtsordnung gem. § 56 Abs. 3 StGB ablle
lehnt hat, steht dies e iner bedingten Entlassung nach 
VerbUßung de r Hälft e der Strafe bei einem Erstverbüßer 
nich t ~dsätzlich entgegen. 
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HansOLG Hamburg, Beschl. v. 13.3.1990 - 2 Ws 61/90 

Aus den Gründen: 

Das Rechtsmittel der StA bleibt erfolglos, weil das LG im 
Ergebnis zu Recht die Aussetzung des Strafrestes nach 
VerbUßung der Hälfte gern. § 57 Abs. 2 Nr. 1 StGB ange
ordnet hat. 

Die formellen Voraussetzungen dieser Bestimmung und die 
erforderliche günstige Prognose im Sinne des § 57 Abs. 1 
Nr. 2 StGB sind nach Sachlage nic;ht zu bezweifeln. Inso
weit werden auch von der Bfin. offensichtlich keine Ein
wendungen erhoben. 

Auch der Strafzweck der Verteidigung der Rechtsordnung 
steht der bedingten Entlassung nach Verbüßung der Hälfte 
der Strafe nicht mehr entgegen. Zwar kann dieser Straf
zweck nach st. Rspr. des Senats (vgl. 2 Ws 205/86 Beschl. 
v. 2.6.1986 und 2 Ws 211/86, Beschl. v. 24.6.1986) in 
Obereinstimmung mit der herrschenden Auffassung in Rspr. 
und Schrifttum auch im Rahmen der Kannvorschrift des 
§ 57 Abs. 2 StGB Anwendung finden . Das gilt jedoch nur. 
wenn ausnahmsweise generalpräventive Gesichtspunkte be
sondere Berücksichtigung verdienen (vgl. oc;H NStZ 1988, 
495), insbesondere wenn eine Aussetzung im Hinblick auf 
sc~werwiegende Besonderheiten des Einzelfalls für das 
allgemeine Rechtsempfinden unverständlich erscheinen 
müßte und das Vertrauen der Bevölkerung in die Unver
rückbarkeit des Rechts und den Schutz der Rechtsordnung 
vor kriminellen Angriffen durch die vorzeitige Strafaus
setzung erschüttert werden konnte (OLG München NStZ 
1987, 71.; noch enger OLG DUsseldorf StV 1989, 213). Zwar 
hatte das erkennende Gericht mit Urt. v. 4.5.1988 auch 
unter diesem Gesichtspunkt eine sofortige Strafaussetzung 
nach § 56 Abs. 2, 3 StGB abgelehnt. Im Rahmen der dar
gelegten Grundsätze, die die Berlicksichtigung generalprä
ventiver Erwägungen bei einer Entscheidung nach § 57 
Abs. 2 Nr. 1 StGB auf schwerwiegende Ausnahmefälle ein
engen, können durchgreifende Bedenken in dieser Richtung 
jedoch nunmehr, nachdem gegen den Verurteilten als Erst
verbtißer mehr als die Hälfte der Freiheitsstrafe voll
streckt worden ist, nicht mehr erhoben werden. Hierbei 
muß auch Berücksichtigung finden, daß das Vergehen nach 
~ 263 StGB im Versuchsstadium stecken geblieben ist, ins
besondere nicht zu einer Schädigung des Versicherers 
geführt hat. Schließlich kann auch die Tat~ache, daß sich 
der Verurteilte zwecks Venneidung einer sozialen Ent
wurzelung bereits seit dem 3.4.1989 im Freigang befindet, 
in diesem Zusammenhang nicht zu seinem Nachteil 
gereichen. 

Mitgeteilt von RA Dr. Reinhold Schlothauer, Bremen. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 10. Jahrgang, Heft 9 , 
Seite 414, September 1990 

§ 93 Abs. 1 StVollzG (Aufwendungsersatz bei Hunger
streik) 

1. Unter "Selbstvedetzung" im Sinne von § 93 Abs. 1 
StVollzG sind alle Fälle der gesundheitlichen Eigen
schädigung zu verstehen, gleichgültig auf welche Art 
und Weise der Gefangene sie herbeigefUhrt hat. Die 
gesundheitliche Selbstbeschädigung durch Hungern 
erfUllt daher auch den Begriff der Selbstverletzung. 

2. § 93 Abs. 1 StVoll2.G gUt nicht nur dann, wenn eine 
Selbstverletzung ta tsächlich vorliegt. Er findet viel
mehr auch dann Anwendung, wenn die Vollzugsbehörde 
ernsthaft mit der Möglichkeit einer solchen Verletzung 
rechnen muß und deshalb zum Schutze des Gefangenen 
im Hinblick auf drohende Kompl.ikationen er forder liche 
Gesundheitsmaßnahmen vornimmt. 

Urtetl des OLG Koblenz vom 7. Juli 1988 - 5 U 1194/86 

Ent nommen aus Zeltschrlit fUr Strafvollzug und Straf
flllligenhflfe, 39. jahrgan~, Heft 4, Seite 248, August 1990 



§ 25 Nr. 2 StVollzG (Schädlicher Einfluß eines Besuchers 
auf den Gefangenen) 

a) Für die Beurteilung, ob ein schädlicher Einfluß auf den 
Gefangenen zu befürchten ist , kommt es nicht nur auf 
die. Person des Besuchers, sondern auch auf die per
sönlichen Eigenschaften des Gefangenen an; dabei 
spielt auch der Besuchs:c.reck eine Rolle. 

b) Wird einem sog. Überzeugungstäter Gelegenheit 
gegeben, sich einem Besucher gegenüber zu äußern und 
damit durch eine von diesem geplante Veröffentlichung 
an die Öffentlichkeit zu treten, kann er dadurch in 
seiner Anschauung und Überzeugung von deren Richtig
keit bestätigt werden; dies kann seine Eingliederung 
behindern. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 5. Oktober 
1989 - 1 Ws 294/89 (StrVollz) -

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 39. Jahrgang, Heft 5, Seite· 306, Oktober 
1990 

5 I{ABOI SIC N.AcH IHR~R 
D/rLAS5UfiG VOR - 103.K. 
\JAS ISt DE.NN DAS'! 

Disziplinarordnung NW (Voraussetzungen eines Dienstver
gehens im Strafvollzug) 

a) Eine fehlerhafte Diensthandlung ist nicht schon deshalb 
als Dienstvergehen zu qualifizieren, weil sie fahrlässig 
begangen wurde. Namentlich bei schnell und olme 
Übedegenszeit zu treffenden Entscheidungen besteht die 
Gefahr einer falschen Entschließung. Nur bei einem 
offensichtlichen Mißgriff 'oder bei erl<ennbarer Wider
setzlichkeit oder Gleichgültigkei t des Beamten kann 
von einer schuldhaften Dienstpflichtverletzung diszipli
narrechtlieber Relevanz gesprochen werden. 

b) Wendet ein Beamter unmittelbaren Zwang an, obgleich 
die ursprünglich gegebene Notwehrlage für ilm erkenn
bar nicht mehr fortbesteht, begeht er schuldhaft ein 
Dienstvergehen. 

Beschluß des 3. Disziplinarsenates des Oberlandesgerichts 
fUr das Land Nordrhein-Westfalen vom 19. Januar 1990 -
3 Ws 36/89 -

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straf
fälligenhUfe, 39. Jahrgang, Heft 5, Seite 311, Oktober 
1990 

StPO § 121 (Aufhebung des Haftbefehls wegen nicht aus
reichender Verfahrensförderung nach sechsmonattger 
U-Haft ) 

Befindet sich ein Angeklagter seit nahezu einem Jahr in 
Untersuchungshaft, ist der Haft befehl wegen nicht aus
reichender Verfahrensftsrderung aufzuheben, wenn die zu-

nächst anberaumt en Hauptverhandlungsternrine wegen 
Erkrankung des Vorsitzenden Richters aufgehoben worden 
sind und infolge der eingeschränkten Personallage im 
richterlichen Bereich des Landgerichts eine Neuterminie
rung erst nach weiteren sechs Monaten möglich wäre. 
Derartige justizinterne Organisationsmängel können nicht 
zu Lasten des Angeklagten gehen. 

OLG Frankfurt/M. , Beschl. v. 30.3.1990 - 1 HEs 280/89 

Aus den Gründen: 

Der dringende Tatverdacht sowie der Haftgrund der 
Fluchtgefahr sind aus den GrUnden des Senatsbeseht v . 
23.10.1989 \veiterhin gegeben. Dennoch ist d~r Haftbefehl 
aufzuheben, weil sich der Angekl. in dieser Sache bereits 
seit nahezu 1 J. in Untersuchungshaft befindet, ohne daß 
gegen ihn ein auf Freiheitsstrafe erkennendes Urteil 
ergangen wäre, und ohne daß dies durch einen wichtigen 
Grund i. S. d . § 121 Abs. 1 StPO gerechtfertigt wäre. 

Die mit der Sache befaßte 3. StrK des LG hatte Haupt
verhandlungstermin ursprünglich für den 14.2., 21.2., 
23.2., 28.2., 2.3. und 7.3.1990 vorgesehen. Mit Verfügung 
v . 17.1.1990 wurden die Termine wegen Erkrankung des 
Vors. Richters aufgehoben. Eine Neuterminierung ist für 
Anfang September 1990 vorgesehen. Diese Verfahrensweise 
entspricht nicht der Verfahrensförderungspflicht in Haft... 
sachen. Die Erkrankung des Vors. Richters stellte keinen 
hinreichenden Grund dafür dar, die vorgesehenen Haupt
verhandlungstermine aufzuheben. Die Hauptverhandlung 
hätte vielmehr unter Mitwirkung eines Vertreters durch
geführt werden können. Sofern die geschäftsplanmäßige 
Vertretungsregelung tatsächlich unzumutbar sein sollte, 
wie vom stellvertretenden Vors. der StrK in seiner Stel
lungnahme dargelegt, so würde dies einen justizinternen 
Organisationsmangel darstellen, der nicht zu Lasten des 
Angekl. gehen kann. War der geschäftsplanmäßige Vertre
ter etwa durch eigene Hauptverhandlungstermine verhin
dert, so hätte das Präsidium des LG einen Vertreter 
eigens bestellen können und auch müssen, da die Durch
führung der Hauptverhandlung in dieser Sache wegen der 
langen Dauer der Untersuchungshaft vorrangig war. 

Die durch di.e ungerechtfertigte Aufhebung der Hauptver
handlungstermine bereits eingetretene mehrwöchige Ver
zögerung kann auch durch eine künftige zügige Ver
fahrensförderung nicht ausgeglichen werden. Das Präsidium 
des LG hat am 15.3.1990 folgenden Beschluß gefaßt: 

"Das Präsidium sieht sich nicht in der Lage, angesichts 
der Mitteilung des OLG Frankfurt/M. v. 8.3.1990 (1 HEs 
280 und 308/89) die 3. StrK so zu verstärken, daß eine 
frUhzeitigere Terminierung der Strafsache gegen A und ] 
möglich ist . Auch die Einrichtung einer HilfsstrK zum 
Abbau dieser Terminierungsschwierigkeiten ist nicht mög
lich. Die Personallage im richterlichen Bereich des LG ist 
so eingeschränkt, daß auch aus anderen Kammern, auch 
nur vorUbergehend, Richter nicht entnommen werden 
können." Weiterhin hat der Präsident des LG in seiner 
Stellungnahme v. 16.3.1990 mitgeteilt: 

"Nach Rücksprache mit Richter ... , dem stellvertretenden 
Vors. der 3. StrK, habe ich festgestellt, daß die 3. StrK 
bis zum 5.9.1990 unter BerUcksichtigung des Regelurlaubs 
der Mitglieder in der angemessenen zeitlichen Enge voll 
terminiert. Aus den GrUnden der ihnen bekannten Stel
lungnahme des Kollegen von 23.2.1990 mußte die Sache 
gegen Herrn A und ] v.erlegt werden. Sie kann zum 
7.9.1990 erneut angesetzt werden." 

Ein derart langer Zeitraum bis zum Beginn der Hauptver
handlung ist nicht zu rechtfertigen, so daß die Aufhebung 
des Haftbefehls wegen nicht ausreichender Verfahrens
förderung zwingend geboten ist. 

Mitgeteilt von RA Horst Korte, Kassel. 

Entnommen aus Strafvertetd:IQer, 10. Jahrgang, Heft 7, 
Seite 310, Juli 1990 
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• Mitarbeitermotivation 

Der Lichtblick hat so manchen 
Strauß mit dem berühmt-berüchtigten 
Teilanstaltsleiter Vl (früher TAL l) 
ausgefochten. Viele Gefangene sind 
der Meinung, daß der Leiter der 
Teilanstalt V1, Bernd von Seefranz, 
nicht zu den besonders "liebenswür
digen" Menschen gehört, aber viele 
sind durchaus auch der Meinung, daß 
der TAL ein Mann ist, mit dem man 
reden kann. Nun hat dieser TAL am 
1. November 1990 einen schweren 
Herzinfarkt erlitten. Obwohl alles von 
der hohen Leitung geheimgehalten 
wurde, ist es dem Lichtblick nach 
sorgfältigen Recherchen gelungen, ein 
wenig Hintergrundwissen zu erhalten. 

Nach von uns ermittelten Erfahrungs
"'erten, muß bei einem so schweren 
Herzinfarkt mit einem mehrwöchigen 
Ausfall des Teilanstaltsleiters ge
rechnet werden. lm Haus V1 war 
schon zu hören, daß der Hausleiter 
besonders mit dem Triumvirat der 
Gesamtanstaltsleitung - unserem sehr 
"geschätzten" Anstaltsleiter Klaus 
Lange-Lehngut, dem Vollzugsleiter 
und der Personalleiterin - seit län
gerem große Konflikte auszutragen 
hatte, die ihm sehr zu schaffen 
machten. Obwohl die TA V1 im Ver
hältnis zu allen anderen Teilanstalten 
wie am Schnürchen läuft und der TAL 
immer weitere Verbesserungen für 

Gefangene und Personal durchsetzen 
wollte, hat man diese Bemühungen 
nicht anerkannt, sondern ständig dem 
Teilanstaltsleiter Steine vor die Füße 
geworfen - sogar Gruppenleiter und 
Gruppenbetreuer wurden abgezogen. 

Weitere Recherchen ergaben, daß ein 
persönlicher Antrag des Teilanstalts
leiters ein Jahr lang zwischen den 
Damen und Herren der Anstaltsleitung 
hin und hergeschoben worden sein 
soll, ohne daß dieser Antrag ordent
lich bearbeitet wurde. Wie aus 
sicherer Quelle zu hören gewesen ist, 
hatte iJm das bis zur Weißglut ge
ärgert. Und so etwas tut ja wohl 
keinem Herzen gut - oder? 

Auch die Herrschaften der Senats
verwaltung haben sich kaum um die 
schwierige Teilanstalt Vl mit den 
zahlreichen Sondergruppierungen ge
kümmert. Dabei stand doch in den 
Koalitionsvereinbarungen des alten Se
nats groß das Schlagwort "Mitarbei
termotivation". Aber vielleicht ver
stehen die Herren der Senatsverwal
tung unter Mitarbeitennotivation, je
mand so lange zu piesacken, bis er 
nicht mehr kann. 

Inzwischen hat sich ja die Koalition 
erledigt, und vielleicht war diese 
Koalitionsvereinbarung auch nur 
Makulatur? Wir meinen ;edoch, wenn 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLI N 

Wir bieten an 

Beratung für StraUällige und deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte in 
Form von Einzel- und Gruppengesprächen. für Personen, die 

-noch länger inhaftiert sind 

-vor der Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser Vorschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 Monale vor der Entlassung) 

-als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

- unter Bewährung stehen 

-bereits aus der Haft entlassen sind 

- von einer Inhaftierung bedroht sind 

- ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

-verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte, speziell wr Vorbereitung der Entlassung, sozial
therapeutische Gruppen, auch für Entlassene, sowie Hilfen für 
Angehörige bitte erfragen! 

lnformationsbroschüre .,wohin, was tun?" anfordern! 
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die Teilanstaltsleiter ordentliche Ar
beit leisten und pflichtgemäß die 
Strafvollzugsreform mit vorantreiben 
wollen, dann muß neben Herrn Lange
Lehngut auch der Leiter der Abtei
lung Strafvollzug, Christoph Flügge, 
zusehen -und sich bemühen, daß die 
Damen und Herren Teilanstaltsleiter 
bei Laune bleiben. Aber dieses Ge
schäft scheint weder der eine noch 
der andere gut zu · beherrschen. 
Weshalb funktioniert es in der freien 
Wirtschaft?: Weil die Führungskräfte 
ausgebildet werden, Mitarbeiter zur 
Mitarbeit zu motivieren. 

\"ie soll es jetzt in der Teilanstalt 
V1 weitergehen? Die Vertretung fUr 
den Teilanstaltsleiter gibt sich zwar 
redliche Mühe, das Haus auf Kurs zu 
halten, aber sie ist eben kein von 
Seefranz und keine Psychologin oder 
Therapeutin, die sich mal zu einer 
gewagteren Entscheidung durchringt. 
Die für uns Gefangenen wichtigen 
Strukturen und Vorteile mit verhält
nismäßig großzügiger Freizeit und 
Lockerungen dürfen nicht kaputt
gehen. Da müssen sich die genannten 
Herren, der Beirat und die Politiker 
intensiv drum kümmern. Nicht daß da 
ein Jurist oder Verwaltungsbeamter a 
la Auer, Müller oder Seider hin
gesetzt wird. Dann gnade uns Gott ... 

Arbellcrwohlfahrt der Stadt Berlin e. V. 

CaritBsverband fur Berline. V. 
D•ako nisches Werk Berlin e. V. 

Straffälti~en· und Bewährungshilf~ t.V. 

Sprechzeiten in der Beratungsstelle: 

-gäh-

Montag, Dienstag, Donnerstag 9-16 Uhr 
Freitag 9- 12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Beratung bei Geldstrafen: 

Montag, Dienstag. Donnerstag 
und Freitag 9- 12 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten: 

Tegel. Plötzensee (Jugendliche und 
Frauen) nach Vereinbarung über Vor
melder. Briefe oder telefonisch bzw. 
über ihren Gruppenleiter 

Bundesallee 42 (U·Bahn Berliner Straße) 
1000 Berlin 31 
Telefon 86 OS 41 



Buch 

StVo llz G 
Kommentar 
zum Strafvollzugsgeset z 
3. Auflage 

Reihe 
Alternativkommentare 
Luchtethand 

Das Strafvollzugsgesetz ist ein 
schwieriges Gebiet und sicherlich 
keines, mit dem man Geld verdienen 
kann. Nicht umsonst ist der Kommen
tar zum Strafvollzugsgesetz von 
Schwind!Böhm schon sechs Jahre alt, 
und der Kommentar von Calliess/ 
Müller-Dietz ist ebenfalls nicht mehr 
auf dem neuesten Stand. Trotzdem 
sind beide Ausgaben (bzw. beim 
Schwind!Böhm die Studienausgabe) 
vergriffen. Das liegt daran, daß 
durch die Wiedervereinigung Deutsch
lands in den neuen Bundesländern 
dringend Strafvollzugsgesetzbücher 
gebraucht werden. Sie können jedoch 
nicht mehr ausgeliefert werden, weil 
keine Bestände mehr vorhanden sind. 

Gerade erschienen ist der Alternativ
kommentar zum Strafvollzugsgesetz in 
der Reihe Luchterhand. Es war lange 
geplant, eine neue Auflage erschei
nen zu lassen, allerdings ist eine 
Überarbeitung immer sehr aufwendig. 
Wie Prof. Dr. ]ohannes Feest vor 
vielen Monaten berichtete, war er 
sehr emsig dabei. 

Die Arbeit hat sich gelohnt, der vor 
uns liegende Kommentar ist fast 
völlig neu überarbeitet. Es ist der 
erste Strafvollzugsgesetz-Kommentar, 
der sich mit dem Thema AIDS im 
Strafvollzug befaßt. Dr. Wolfgang 

Lesting, Staatsanwalt in Bremen, und 
Regierungsdirektor Erhard Hoffmann, 
ehemals Leiter der J ustizvollzugs
anstalt Bremen-Oslebshausen, haben 
die Bestimmungen über Lockerungen 
und Urlaub ausführlich kommentiert 
und in sehr einfacher und verständ
licher Weise erläutert. 

An dieser Stelle will der Lichtblick 
seine Trauer darüber bekunden, daß 
der ehemalige Leiter der ]VA Bremen
Oslebshausen, Erhard Hoffmann, zum 
Anfang dieses Jahres einem Krebs
leiden erlegen ist. Dieser Anstalts
leiter war eine Ausnahmeerscheinung 
in der Reihe seiner Kollegen. Er war 
niemals bequem, immer offen und 
hatte Mut zu Entscheidungen. Es ist 
schade um ihn, wir bedauern sein 
Ableben sehr. 

Das Hauptthema Lockerungen und 
Urlaub ist ausführlich kommentiert 
und zum Teil mit neuesten Entschei
dungen als Formulierungshilfe ver
sehen. Überhaupt ist erfreL1lich, daß 
der Alternativkommentar so ausführ
lich auf Gerichtsentscheidungen hin
weist, die bisher in keinem 
Kommentar erwähnt wurden. 

Den einzigen Fehler, den der Alter
nativkommentar hat, ist sein Preis: 
Bei DM 188,- ist er für Gefangene 
nahezu unerschwinglich. Die Anstalts
leitungen werden sich kaum mit 
diesem Kommentar befassen, weil für 
sie noch immer die konservativen 
Kommentare wichtiger sind. Ich kann 
nur jedem, der in der Lage ist, sich 
den Alternativkommentar finanziell 
leisten zu können, empfehlen, ihn zu 
kaufen. Er ist als Kommentar zum 
Strafvollzugsgesetz unerreicht gut, 
sehr ausführlich und auch für Nicht
juristen verständlich. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

Claire Sterling 

Die Mafia 

-gäh-

Die Autorin hat mehrere Jahre re
cherchiert und mit diesem Buch eine 
umfassende. Analyse des internatio
nalen Mafia- Netzes herausgebracht. 

Man ist erstaunt und zugleich be
troffen, wie weit die Macht der 
Mafia noch reicht. So umfaßt sie von 
Sizilien aus einen großen Teil der 
Welt. Sie ist führend im Drogen- und 
Waffenhandel, besitzt eigene Banken 
und erpreßt Schutzgelder. 

Der Jahresumsatz der Mafia wird mit 
600 Milliarden Mark angegeben. Eine 
unvorstellbare Summe, wenn man pe
denkt, wieviel oder in dem Fall wie 
wenig die deutsche Einheit kostet. 
Daß bei derartigen Beträgen ge
mordet wird, verwundert nicht. Es ist 
erstaunlich, wie viele - auch Pro
minente - in den Kreisen der Mafia 
verstrickt sind. 

Claire Sterling beschreibt viele 
Hauptfiguren in dem Mafia-Buch. Ihr 
detailliertes Wissen fasziniert. Wer in 
diesem Buch einen Roman erwartet, 
sieht sich getäuscht. Hier herrschen 
Tatsachen vor. Darum ist das Lesen 
des Buches nicht leicht, aber infor
mell, und aus diesem Grund empfeh
len wir es unseren Lesern. 

Scherz Verlag 
SUevestraße 9 
W-8000 München 19 

llse Gräfin von Bredow 

Glückskinder 

-gäh-

Nachdem im Fernsehen eine Buch
verfilmung von Gräfin von Bredow 
lief, möchten wir nicht versäumen, 
auch auf das Buch von ihr hinzu
weisen. Unter dem Titel "Glücks
kinder" erschien ein Roman, der sich 
mit dem Landleben in der Märkischen 
Provinz befaßt. Sehr einfühlsam, sehr 
nett, wird die Geschichte eines 
jungen Mädchens beschrieben, das 
durch die Heirat keineswegs zum 
Glückskind wird. Trotz aller Mühen 
macht sie ihren \Yeg, auch über die 
Wirren des Krieges . 

Gräfin von Bredows Romane sind 
immer wieder besonders für ältere 
Leser interessant, weil sie Vergan
genes zurückholen und eine Zeit be
schreiben, die es heute nicht mehr 
gibt. 

- gäh-
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